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Zusammenfassung 

 
Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ (DE 2331-306) ist Bestandteil des Netzes Natura 2000, für dessen 

Schutz nach Artikel 6 FFH-Richtlinie Erhaltungsmaßnahmen festzulegen sind. Mit Hilfe eines Mana-

gementplanes sollen geeignete Maßnahmen erarbeitet werden, die die Erhaltungszustände der natür-

lichen Lebensräume und wildlebenden Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse bewahren oder 

wiederherstellen (vgl. Artikel 2 FFH-Richtlinie). 

 
Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ liegt mit 2.206 ha inmitten des 16.837 ha großen EU-

Vogelschutzgebietes „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471). Das FFH-Gebiet liegt in der Gemeinde 

Kneese und der Stadt Zarrentin am Schaalsee. 

 
Im Standarddatenbogen des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ wurden elf Lebensraumtypen (LRT) des 

Anhangs I (davon drei prioritär) und acht Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie mitgeteilt. Im Zuge 

der Managementplanung wurde auf der Basis der Arbeit von TEPPKE (2006) und eigener Untersu-

chungen ein weiterer LRT (LRT 6210 – Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungssta-

dien (Festuco-Brometalia) ermittelt. Alle Lebensraumtypen können aktuell bestätigt werden. Insge-

samt wird der Erhaltungszustand (EHZ) der Lebensraumtypen 3260, 6210, 6510 und 7140 aktuell als 

„günstig“ und der Lebensraumtypen 3140, 3150, 7210* und 7230 als „ungünstig“ eingeschätzt. Von 

den LRT 7210* und 7230 verschlechterte sich der Erhaltungszustand aktuell in C. Nur der LRT 6510 

konnte sich mit seinem Erhaltungszustand von B nach A verbessern. Für den LRT 3150 konnte seit 

Meldung im SDB aktuell der EHZ C bestätigt werden. Die vier Wald-Lebensraumtypen werden durch 

die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern eigenständig bearbeitet. Ergebnisse liegen bisher 

nicht vor. 

 
Von den im Standarddatenbogen aufgeführten Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie konnten im 

Rahmen der Managementplanung sieben der insgesamt neun Arten bestätigt werden. Dabei handelt 

es sich um den Fischotter, die Bauchige Windelschnecke, die Große Moosjungfer, den Steinbeißer, 

den Kammmolch, die Rotbauchunke und das Sumpf-Glanzkraut. Die Nachweise des Schlammpeitz-

gers in den ausgewählten Probeflächen sowie des Firnisglänzenden Sichelmooses blieben erfolglos. 

Insgesamt wird der Erhaltungszustand von sechs der bestätigten sieben Arten des Anhangs II der 

FFH-Richtlinie aktuell als „günstig“ eingeschätzt, lediglich der EHZ des Sumpf-Glanzkrautes zeigt sich 

derzeit als „ungünstig“. Dabei konnte eine Aufwertung des EHZ von B nach A bei Kammmolch und 

Fischotter erfolgen. Der EHZ der Bauchigen Windelschnecke wurde von ehemals A auf aktuell B her-

abgestuft. Auch der EHZ des Sumpf-Glanzkrautes wurde herabgestuft, von ehemals B auf aktuell C. 

 

Aufgrund der Lage des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes 

„Schaalsee-Landschaft“ werden im Rahmen der Managementplanung außerdem die Belange von 

Brut-, Zug- und Rastvogelarten berücksichtigt.  
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Da das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ mit einer Ausdehnung von 2.200 ha nur einen Teil der Arten 

bzw. der jeweiligen Populationen des SPA-Gebietes „Schaalsee-Landschaft“ beherbergt, wurde in 

Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung eine Liste der möglich vorkommenden Arten 

entsprechend der Habitatausstattung erstellt, die bei der Managementplanung für das FFH-Gebiet 

„Schaalsee (MV)“ Berücksichtigung finden sollen. Zu den Brutvogelarten gehören Eisvogel, Gänsesä-

ger, Kranich, Mittelspecht, Neuntöter, Raubwürger, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarz-

specht, Seeadler, Sperbergrasmücke, Tüpfelsumpfhuhn, Zwergschnäpper sowie Wachtelkönig und zu 

den Rastvogelarten gehören Blässgans, Kolbenente, Kranich, Reiherente und Saatgans.  

Insgesamt konnte von den 16 Brutvogelarten für 14 Arten aktuell ein „günstiger“ Erhaltungszustand 

der Habitatelemente bestätigt werden. Die Habitate des Schwarzspechts und das Tüpfelsumpfhuhns 

befinden sich momentan in einem „ungünstigen“ Erhaltungszustand. Von den fünf Rastvogelarten 

bzw. Überwinterern kann aktuell für alle seit Aufnahme des Standarddatenbogens ein „günstiger“ Er-

haltungszustand der Habitatelemente bestätigt werden.  

 

Die sich aus der Gebietsanalyse ergebenden Erhaltungsziele beziehen sich neben dem Erhalt der 

vorkommenden LRT und Habitatelemente der Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sowie der rele-

vanten Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie in erster Linie auf die Stabilisierung und Sicherung des 

Wasserstandes sowie Vermeidung einer zusätzlichen Eutrophierung für die LRT 3140, 3150, 3260, 

7210*, 7230, 7140 sowie für die Arten Rotbauchunke, Kammmolch, Bauchige Windelschnecke, Große 

Moosjungfer und Sumpf-Glanzkraut. Für die LRT 6210 und 6510 soll weiterhin eine extensive Grün-

landbewirtschaftung beibehalten bleiben. Für die managementrelevanten Vogelarten soll vor allem der 

Erhalt störungsarmer Brut- und Rast- sowie Nahrungshabitate von Bedeutung sein. Das Wasserdefizit 

stellt im Gebiet ein großflächiges Problem dar. Unter anderem wird durch das außerhalb des FFH-

Gebietes gelegene Wasserkraftwerk in Farchau seit den 30er Jahren Wasser über den Schaalseeka-

nal aus dem Schaalseekomplex entzogen. Hier gilt es vorrangig, die Wasserdefizite durch das Kraft-

werk zu unterbinden, um die Aufrechterhaltung und Verbesserung der betroffenen LRT und Habitat-

strukturen zu gewährleisten und zu fördern. 

Zur Vergrößerung und Stabilisierung der Rotbauchunken- und Kammmolchpopulationen sollen Klein-

gewässer teilweise entschlammt, vertieft und ggf. vor Viehtritt abgezäunt werden. Des Weiteren 

kommt die Erhöhung des Wasserstandes durch Anstau besonders in dem Bereich der Kneeser Niede-

rung und dem Bruchwald im Dohlen der Schaffung von Ausweichlebensräumen für die Große Moos-

jungfer zugute und bringt zudem Vorteile für die Populationsvergrößerung der Bauchigen Windel-

schnecke sowie die Vergrößerung des Brutplatzangebotes für Kranich, Tüpfelsumpfhuhn und Wach-

telkönig. Die Weiterführung der Mahd auf Grünlandflächen zu Gunsten der Bauchigen Windelschne-

cke als auch das Belassen und Entwickeln einzelner Gehölzgruppen als strukturreiche Lebensräume 

für Neuntöter, Raubwürger und Sperbergrasmücke sollten gefördert werden. Für den Mittelspecht ist 

zur Verbesserung der Nahrungsgrundlage die Schaffung von Wander- und Ausbreitungskorridoren 

xylobionter Käfer als kontrollierte Förderung vorgesehen. Der Dohlen soll für den Seeadler durch ein 

Betretungsverbot störungsfrei gehalten werden. Ein derartiges Verbot gilt auch für den Vorsammel-
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platz rastender Kraniche in Schaliß. Das Nahrungshabitat des Eisvogels wird vor allem durch den 

Einbau von Steinpackungen in den Oberlauf der Schaale gesichert. Zur Verbesserung der Wander-

möglichkeiten des Fischotters sollen in einigen Bereichen Brücken otterfreundlich gestaltet werden.  

Die regelmäßige Mahd mit Gehölzentfernung innerhalb des LRT 7230 gewährleistet nicht nur hier die 

Habitat- und Artenstruktur, sondern sichert auch die Beseitigung großflächig aufkommender Gehölze 

innerhalb des LRT 7210* mit seinem ausgedehnten Schneidenried.  
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I. Teil  Grundlagen 

 

Einleitung 

Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ (DE 2331-306) gehört zu den acht an die EU durch das Land 

Mecklenburg-Vorpommern gemeldeten FFH-Gebieten innerhalb des Biosphärenreservates Schaal-

see. Die FFH-Gebietsvorschläge des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Jahre 1998 und 1999 

nach FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992) wurden von der Europäi-

schen Kommission im Jahr 2004 in die Liste der Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) 

aufgenommen. Anfang 2008 wurde von der Europäischen Kommission eine erste aktualisierte Liste 

von GGB veröffentlicht, die auch die FFH-Gebietsvorschläge des Jahres 2004 berücksichtigt (Ent-

scheidung der Kommission vom 13. November 2007), und in der das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ 

als eigenständig ausgewiesen wird. Für die FFH-Gebiete sind nach Artikel 6 Absatz 1 der FFH-

Richtlinie durch die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen sowie geeignete Maßnahmen 

rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art festzulegen, die den ökologischen Erfordernissen der 

natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II entsprechen, die in den 

Gebieten vorkommen. Die Erhaltungsmaßnahmen sind gegebenenfalls in eigens aufgestellten Bewirt-

schaftungs- (Management-) Plänen oder integriert in anderen Entwicklungsplänen darzustellen. 

Gegenstand der vorliegenden Unterlage ist daher die Erarbeitung eines Managementplanes für das 

FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ (DE 2331-306), dessen Ziel es ist:  

 

• die naturschutzfachlichen Erfordernisse aus der Meldung umzusetzen, 

• klare und plausible Regelungen zu schaffen (Rechtssicherheit), 

• konsensorientierte Lösungen mit den betroffenen Landnutzern und Eigentümern zu erreichen 

(Ausgleich der Interessen), 

• Gemeinden und Vorhabensträgern Planungssicherheit zu ermöglichen, 

• die Voraussetzungen für das Monitoring zu verbessern und die Grundlagen für die Berichte an die 

EU-Kommission zu schaffen sowie 

• Einzelfallprüfungen von Vorhaben auf Verträglichkeit zu erleichtern. 

 

Der Managementplan besteht aus einem Grundlagen-Teil, in dem der aktuelle Zustand des FFH-

Gebietes ermittelt sowie der Schutzzweck und die Erhaltungsziele abgeleitet werden und aus einem 

konsensorientierten Umsetzungs- und Maßnahmenteil, der unter Einbeziehung mit den Betroffenen 

erarbeitet wird.  
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Im Rahmen der Managementplanung sind eine intensive Information und Konsultation der örtlich Be-

troffenen sowie eine Moderation des Planungsprozesses erforderlich, um eine Akzeptanz der Ge-

bietsmeldung und des Planes sicherzustellen. 

 

Mit Erlass des FFH-Managementplanes durch die Oberste Naturschutzbehörde wird der Plan für die 

Naturschutzverwaltung verbindlich. Durch die Darstellung der Maßnahmen im Plan werden öffentlich-

rechtliche Zulassungsvoraussetzungen und privatrechtliche Zustimmungen nicht ersetzt. 
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Abbildung 1: Übersicht der Schutzgebiete 
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I.1 Allgemeine Gebietsbeschreibung 

I.1.1 Grundlagen 
 

Lage des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)” 

Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ liegt im Westen Mecklenburg-Vorpommerns (Landkreise Nord-

westmecklenburg und Ludwigslust) an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Auf Schleswig-

Holsteinischer Seite schließt der Naturpark „Lauenburgische Seen“ an das UNESCO-

Biosphärenreservat Schaalsee an. Zudem liegt das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ in den Gemeinden 

Stadt Zarrentin am Schaalsee (Amt Zarrentin) und Kneese (Amt Gadebusch). 

 

Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gehört, mit einer Fläche von ca. 2.206 ha, zum UNESCO-

Biosphärenreservat Schaalsee (31.000 ha). Dabei grenzt das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ im Nor-

den an Dutzow und im Süden an Zarrentin. Seine größte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt ca. 15,6 km. 

Zum FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gehört der östliche Teil des Schaalsees auf Mecklenburg-

Vorpommerscher Seite. Der Schaalsee ist mit einer maximalen Tiefe von ca. 72 m einer der tiefsten 

und mit einer Fläche von ca. 23 km2 einer der größten Seen Norddeutschlands. Zum FFH-Gebiet 

„Schaalsee (MV)“ gehören auch die Inseln Kleiner Werder und Großer Werder. Innerhalb des FFH-

Gebietes „Schaalsee (MV)“ liegen die Naturschutzgebiete Techin, Strangen, Schaalelauf und Nien-

dorf-Bernstorfer Binnensee. 

 

Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ wird durch das EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 

2331-471), überlagert, welches mit einer Größe von 16.837 ha durch das Land Mecklenburg-

Vorpommern an die EU gemeldet wurde (vgl. Kabinettsbeschlüsse der Landesregierung vom 

25.9.2007 und 29.1.2008). Insgesamt befindet sich das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ mit seinen 

2.206 ha innerhalb des EU-Vogelschutzgebietes „Schaalsee-Landschaft“. 

 

Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ liegt in einer von der Wechseleiszeit geprägten Jungmoränenland-

schaft, die sich an den von der Trave durchbrochenen Baltischen Rücken des Schleswig-Holstein-

ischen Hügellandes ostwärts anschließt und sich durch ganz Mecklenburg zieht. Charakteristisch für 

die Schaalseeregion sind die baltischen Buchenwälder. 

 

 

Geologie und Boden 

Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gehört geologisch zur Norddeutschen Senke, einem Teil des 

Norddeutschen Tieflandes, und wurde geologisch in drei Vereisungsperioden geformt: Elsterkaltzeit, 

Saalekaltzeit und Weichselkaltzeit. 
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Maßgebend war vor allem die jüngste Vereisungsperiode, das so genannte Weichselglazial, das sich 

seinerseits in drei Vorstoßstadien (Brandenburger Stadium, Frankfurter Stadium und das Pommer-

sche Stadium) untergliedert. Die Ablagerungen im Untersuchungsgebiet stammen dabei überwiegend 

aus dem Brandenburger und Frankfurter Stadium, die Eisrandlage des Pommerschen Stadiums ging 

südlich bis ungefähr zum Goldensee. 

 

Das Brandenburger Stadium verlief mit seinem Endmoränenkomplex in der Höhe von Valluhn, Zarren-

tin, Boissow, Tessin und Boddin zum Dümmer See und dann südlich des Schweriner Sees. Der 

zweitälteste Vorstoß des Frankfurter Stadiums liegt auf der Linie Ratzeburg, Goldensee, Dutzow, 

Kneese und Krembz. Dabei führt ein Vorstoß nach Süden bis Lassahn und nach Norden bis Thurow. 

Eine ausgedehnte wellige und kuppige Grundmoränenlandschaft mit zahlreichen aus Toteisblöcken 

entstandenen Söllen schließt sich nördlich der Endmoräne des Frankfurter Stadiums an. Die ausge-

prägten Rinnenseen dieser Region wurden hauptsächlich durch die ergiebigen Schmelzwässer dieser 

Periode ausgespült. Die Hauptrinne verläuft dabei vom Ratzeburger See durch den Mechower See, 

Lankower See, Grammsee, Culpiner See, Goldensee, Dutzower See, Niendorfer und Bernstorfer Bin-

nensee in den Schaalsee. Durch das Tieftauen von Toteisschollen entstanden Hohlformen der Seen, 

die wie auch die Ränder der Seen mit holozänen Torfen und Mudden ausgekleidet sind. Auf diesen 

wiederum konnten Kalkmudden und Seekreide sedimentieren. Am Südende des Schaalsees errei-

chen diese eine Mächtigkeit von bis zu 6 m. 

Im Süden des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ befinden sich dagegen Sander, die durch Übersan-

dung der Grundmoränenflächen mit aus den Endmoränen ausgewaschenen Sanden und Kiesen, die 

die spätglazialen Schmelzwasserströme mit sich führten, entstanden. 

 

Das südliche Ende des Schaalsees stellt ein Gletschertor dar, aus dem beim Abtauen des Eises San-

de und Kiessande aufgeschüttet wurden. Die jüngsten geologischen Bildungen des FFH-Gebietes 

„Schaalsee (MV)“ stellen die Moore dar. Dabei sind in den Senken des Sander- und Grundmoränen-

gebietes vorwiegend Verlandungsmoore (z. B. Kalkflachmoor bei Zarrentin) anzutreffen. 

 

Aufgrund des Weichselglazials erstrecken sich hauptsächlich Grund- und Endmoränen im gesamten 

FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“. Die wesentliche Bodenstruktur zeichnet sich durch Lehm bzw. Tief-

lehm aus und wird lediglich bei Kneese von Sanden als Resultat der Ablagerungen der spätglazialen 

Schmelzwasserströme abgelöst. Torfe finden sich als Bodensubstrat in den Rinnen und Senken. Die 

grund- oder sickerwasserbestimmten Sande stellen durch ihr geringes Wasserhaltevermögen und 

Nährstoffangebot eher Grenzertragsstandorte für die Landwirtschaft dar. Bei geringem Flurabstand 

des Grundwassers bieten sie aufgrund ihrer zudem geringen Filter- und Puffereigenschaften einen 

geringen Schutz gegenüber Stoffeinträgen. Das vorherrschende Bodensubstrat in Senken und Rinnen 

ist hauptsächlich Torf. Die im Bereich der Grundmoränen vorkommenden Lehmböden erweisen sich 

als Lehm- oder Tieflehm-Pseudogley bzw. Parabraunerde-Pseudogley, die vor allem zu Staunässe 

führen. 
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Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ konnten zudem eine große Anzahl verschiedener Moortypen wie 

Verlandungsmoore, Kalkflachmoore, Versumpfungsmoore, Quellmoore, Durchströmungsmoore und 

Kesselmoore beschrieben werden. Ein weiterer vorkommender Moortyp sind die sowohl tiefgründigen 

als auch sandunterlagerten Niedermoore im Bereich der glazialen Abflussrinnen. Damit diese Flächen 

vor allem für die Landwirtschaft nutzbar gemacht werden konnten, wurden oftmals Entwässerungen 

vorgenommen, so dass es zu einer Mineralisation der Torfsubstanz kam. 

 

 

Hydrogeologie und Wasserhaushalt 

Bei der Abgrenzung der Flussgebietseinheiten für die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) wurde der 

Schaalsee zur Flußgebietseinheit Elbe gerechnet, da er im Süden über die Schaale und die Sude 

Richtung Elbe entwässert.  

 

Der Schaalsee verfügt über wenige oberirdische Zuflüsse und ist ein größtenteils grundwasserge-

speister See. Das geologisch-hydrogeologische Modell des FFH-Gebiets „Schaalsee (MV)“ weist im 

Pleistozän vier GWL auf und umfasst im Tertiär die beiden hangenden GWL in den Mallisser und Möl-

liner Schichten (Untere Braunkohlesande). Für den Schaalsee können drei GW-Stockwerke ausge-

macht werden. Der Schaalsee kontaktiert meist mit GWSW II (GWL 3/4), aber auch an den süd- und 

nördlichen Uferbereichen großflächig mit dem GWSW I (GWL 1/2). Im Zarrentiner Becken sind Kon-

takte zum tertiären GWSW III (GWL 5/6) zu vermuten. Im GW-Stockwerk I ist für den Schaalsee und 

die Schaale ein eigenes unterirdisches Einzugsgebiet nachweisbar (GIG mbH, 2009). Die obersten 

Grundwasserleiter im überwiegenden Teil des FFH-Gebietes „Schaalsee“ (Landschaftszone Höhenrü-

cken und Seenplatte) fehlen fast vollständig. Dabei haben die Grundwasserleiter mit Mächtigkeiten 

von 5 – 20 m die größte Verbreitung. Aufgrund der schwer durchlässigen Böden der Grund- und 

Endmoränen entsteht ein guter Schutz gegenüber flächig eindringenden Schadstoffen. Im Gegensatz 

dazu stellen die im Süden oberflächennah anstehenden Sande (mit Ausnahme der übersandeten 

Altmoränenflächen) den ersten Grundwasserleiter dar, der oft mit darunterliegenden pleistozänen 

Grundwasserleitern in Verbindung steht. Hier bieten die Sanderflächen dem mit geringerem Flurab-

stand vorhandenen Grundwasserleiter wenig Schutz. 

 

Infolge der landwirtschaftlichen Nutzung der Einzugsgebiete der Oberflächengewässer und des damit 

verbundenen Eintrages von Nährstoffen weisen alle Seen des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ eine 

höhere Trophiestufe auf, als dies typisch ist. Bisher zählte der Schaalsee mit seinem langgestreckten 

zentralen Teil und zahlreich flachen Seitenbecken mit Nebenseen zu den klaren Seen Norddeutsch-

lands. Mittlerweile zeigt sich jedoch, dass Teile des Schaalsees sich nicht mehr in dem guten ökologi-

schen Zustand (im Sinne der WRRL) befinden, da aktuelle Untersuchungen für den Schaalsee und 

seine Nebenseen trophische Belastungen feststellen ließen. Zu den Belastungen des Schaalsees 

zählen u. a.: 
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• Wasserstandsabsenkungen durch den Bau des Schaalseekanals 

• die jährliche Frühjahrsabsenkung durch das Wasserwerk Farchau 

• Nährstoffeinträge aus dem vorwiegend landwirtschaftlich geprägten Einzugsgebiet 

• mögliche Nährstofffreisetzungen aus Sedimenten 

• touristische Nutzung (im geringen Umfang). 

 

Die Studie zur Wasser- und Nährstoffbilanz des Schaalsees (GIG, 2011) setzt sich länderübergreifend 

mit den wasserwirtschaftlichen Belangen auseinander und legt die Entwicklungsschritte entsprechend 

einer Bewirtschaftungsplanung nach EU-WRRL fest.  

 

In Tabelle 1 sind übersichtlich die Seeteile des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ und Ihre Einstufung 

nach WRRL dargestellt. 

 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gibt es neben den Stillgewässern auch Fließgewässer und Gräben. 

Die Gräben sind ein anthropogen entstandener Gewässertyp mit zumeist geringer Fließgeschwindig-

keit, überwiegend temporärer Wasserführung und dienen in der Regel der Entwässerung angrenzen-

der Flächen (Melioration). Aufgrund ihrer Entstehung, Nutzung und ihres intensiven Pflegezustandes 

weisen sie eine äußerst geringe Naturnähe und zumeist eine erhöhte Belastung mit Nährstoffen auf. 

Gleichwohl können sie wertvolle Habitate für Flora und Fauna darstellen und eine wichtige Funktion 

im Biotopverbund übernehmen. Die natürlich entstandenen Fließgewässer sind vor allem dem Ge-

wässertyp Grundmoränenbach, Niederungsbach oder seengeprägter Bach im Ein- oder Auslauf von 

Seen zu zuordnen. 

Unter den natürlich entstandenen Fließgewässern des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ gibt es 

anthropogene Beeinträchtigungen ihrer Gewässerstruktur, z. B. durch wasserbauliche Maßnahmen, 

sowie durch Belastung mit Nährstoffen. Oftmals sind die Fließgewässer ausgebaut, weisen eine natur-

ferne Laufentwicklung auf und ein Ufergehölzsaum fehlt. Zusätzlich werden über einmündende Grä-

ben Nährstoffe aus intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen eingetragen. Am wenigsten anthro-

pogen beeinträchtigt ist die Schaale im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“. Sie wird vom Schaalsee ge-

speist. 

 

In Tabelle 2 sind die Fließgewässer des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ in der Übersicht dargestellt. 
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Tabelle 1: Standgewässer im FFH-Gebiet "Schaalsee ( MV)" 

Name Größe 
ha 

Charakteristik,  
Beschreibung 

Trophie 
nach LAWA/ 
potentiell 
natürlicher 
Zustand 

Umgebung/Einzugsgebiet Beeinträchtigungen / Vorläufige Bewertung des ökolo gi-
schen Zustandes 

Schaalsee 460  Im Weichselglazial entstandener 
Rinnensee/Einbettungssee; 

tiefster See in M-V: max. Tiefe 72 m; 

Kontakt-GWL 1+2+3+4 

 

mesotroph / 
oligotroph 

Oberirdisches Einzugsgebiet ca. 
180 km2, überwiegend landwirt-
schaftlich genutzt 

 

Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlich genutztem Einzugsgebiet, 

frühere Abwassereinleitung in das Zarrentiner Tief und Nebenseen 
des zentralen Schaalsees (Phosphoreintrag) 

 

Guter ökologischer Zustand 

Dutzower See 79 Nördlicher Teil des Schaalsee; 

Rinnensee; 

Lange Steilkanten mit schmalen 
Schilfrohrbeständen und Erlensäu-
men; 

Max. Tiefe: 19,5 m; 

Kontakt-GWL 3 

eutroph 1 / 

mesotroph 

Einzugsgebiet überwiegend land-
wirtschaftlich genutzt 

Fungiert als Nährstoffsenke für den 
zentralen Schaalsee; 

Zuflüsse: 1 Bach (Goldensee-
bach), 2 Gräben (unter anderem 
Mühlenmoorgraben), 1 Drainage 

Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlich genutztem Einzugsgebiet und 
Entwässerungsgräben,  

Nährstoffbelastung durch den Goldensee / Kläranlage Mustin 

Trittschäden durch Wildschweine im uferbegleitenden Bruchwald, 

Badestelle am Nordufer mit Trampelpfaden (Abfall) 

 

Schlechter ökologischer Zustand 

Bernstorfer 
Binnensee 

76  Teil des Schaalsee; 

Grundmoränensee; 

Ausgedehnte Stillwasserbereiche, 
Verlandungszonen mit Röhrichten, 
Bruchwald, zwei vorgelagerte Inseln 
mit Bruchwald; 

Max. Tiefe: 10,5 m; 

Kontakt-GWL 3 

eutroph 1 / 
mesotroph 

Einzugsgebiet überwiegend land-
wirtschaftlich genutzt; 

Zuflüsse: 2 Gräben (Bernstorfer 
Graben, Bernstorfer Grenzgraben), 
2 Quellen, 1 Drainage 

Nährstoffeinträge aus landwirtschaftlich genutztem Einzugsgebiet 

 

Guter ökologischer Zustand 

Lassahner 
See 

339 Nebensee des Schaalsee; 

steil aufragende Untiefen und sehr 
tiefe Kessel; 

buchtenreicher Uferverlauf, ausge-

eutroph 1 / 
oligotroph  

Einzugsgebiet überwiegend land-
wirtschaftlich genutzt; 

Zuflüsse: 1 Graben, 1 Quelle, 1 
Drainage 

frühere Abwassereinleitung Lassahn, 

hohe Phosphorkonzentrationen 
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Name Größe 
ha 

Charakteristik,  
Beschreibung 

Trophie 
nach LAWA/ 
potentiell 
natürlicher 
Zustand 

Umgebung/Einzugsgebiet Beeinträchtigungen / Vorläufige Bewertung des ökolo gi-
schen Zustandes 

dehnte Röhrichte, Weidengebüsche 
und Erlensäume; 

Max. Tiefe: 46,5 m; 

Kontakt-GWL 3+4 

Schlechter ökologischer Zustand 

Borgsee 54  Nebensee des Schaalsee; 

Flachsee; 

buchtenarm, Steilufer, schmaler 
Erlen- und Röhrichtsaum; 

Max. Tiefe: 20,5 m; 

Kontakt-GWL 3 

mesotroph / 
mesotroph 

Einzugsgebiet überwiegend land-
wirtschaftlich genutzt; 

Zuflüsse: 1 Graben, 2 Quellen 

frühere Abwassereinleitung aus Lassahn, 

ehemals Forellenkäfiganlage im Borgsee, dadurch hohe Phosphat-
Phosphorkonzentrationen 

 

Guter ökologischer Zustand 

Techiner See 97 Nebensee des Schaalsee; 

Flachsee; 

Ausgedehnte Röhrichte, werden tw. 
zur Reetgewinnung genutzt 

Nahezu geschlossener Erlensaum 

Seekreideterrassen am Südufer; 

Max. Tiefe: 30,5 m; 

Kontakt-GWL 3+4 

mesotroph / 
mesotroph 

Hinterland größtenteils bewaldet, 
Grünlandnutzung; 

Zuflüsse: 9 Gräben 

ehemals Forellenkäfiganlage im Borgsee 

 

Guter ökologischer Zustand 

(QUELLE: AMT FÜR DAS BIOSPHÄRENRESERVAT SCHAALSEE; GIG MBH 2009) 
((ERLÄUTERUNG: GWL BEZEICHNUNG: GWL 1/2 HANGENDE PLEISTOZÄNE GWL; GWL 3/4 LIEGENDE PLEISTOZÄNE GWL; GWL 5/6/7 TERTIÄRE GWL(UNTERE BRAUNKOHLENSANDE)) 
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Tabelle 2: Fließgewässer im FFH-Gebiet "Schaalsee ( MV)" 

Name Gewässer-
güte 

Einzugsgebiet/Umgebung Ökologische Strukturgüte Beeinträchtigungen 

Kneeser 
Bek 

deutlicher 
Verschmutz-
ungsgrad im 
Bereich Ro-
gendorf 

sonst mäßig 
belastet 

Großes Moor bei Roggendorf 

Intensivgrünland und extensiv genutztes Weideland 

Breesener und Woitendorfer Moor 

Abschnittsweise temporär wasserführend 

Im 19. Jh. als künstliches Gewässer ausgebaut, über-
wiegend vergleichsmäßiges Regelprofil  

Verlauf in tiefem Einschnitt 

Überwiegendes Fehlen begleitender Gehölze 

 

gering beeinträchtigte Streckenabschnitte im Bereich 
der Einmündung und südwestlich Kneese 

überwiegend hoher Ausbaugrad 

 

Verrohrter Abschnitt an ehemaligem Kolonnen-
weg (Wanderungshindernis) 

Schaale gering belastet Ehemals natürlicher Ablauf des Schaalsees, seit Bau 
des Kraftwerks in Farchau übernimmt die Schaale ab 
Schaalmühle nur noch Unterlauffunktion für den 
Hammerbach 

Ab Schaalsee bis Einmündung Hammerbach reiche 
Biotopstruktur, danach Viehhaltung auf Grünland und 
Brache, bachbegleitende Gehölzstrukturen 

Große Naturnähe: sandig-kiesiges Substrat, reich 
strukturierte Sohle, natürlich schlängelnder Lauf, be-
gleitender Saum und Ufervegetation 

Wichtiges Verbindungsgewässer zwischen dem 
Schaalsee und dem Elbtal. 

Im Bereich Schaalmühle-Wehr ausgebaut 

Mühlenwehr (Fische) 

 

Geringer Wasserzufluss aus dem Schaalsee 
durch das Wasserkraftwerk Farchau bei Rat-
zeburg 

(QUELLE: AMT FÜR DAS BIOSPHÄRENRESERVAT SCHAALSEE)
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Nutzungsgeschichte 

Die nachweisliche Siedlungsgeschichte des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ begann in Mecklenburg 

nach dem Abklingen der letzten Vereisung vor ca. 8.000 Jahren. In der Zeit 7.500 – 4.000 v. Chr. wur-

de die Region, insbesondere in der Nähe von Gewässern, von Fischer- und Jägergruppen besiedelt. 

Von 4.000 – 1.800 v. Chr. wurden erste Gemeinschaften sesshaft und betrieben Ackerbau und Vieh-

zucht. Bis einschließlich 600 v. Chr. blieb vor allem die Landwirtschaft die wichtigste Lebensgrundlage 

in der Region. Ab 600 n. Chr. siedelte sich nach Vertreibung durch slawische Gruppen eine neue Be-

völkerungsgruppe an, die begann die Wälder zu roden und von Land- und Viehwirtschaft zu leben. 

 

Im 12. Jahrhundert beendete die Ostexpansion der Deutschen die slawische Herrschaft und führte zu 

einer Intensivierung der Landnutzung. Damit verbunden war das Entstehen von zahlreichen Guts-

haus-, Dorf- und Einzelhofanlagen, so dass eine deutsche Kulturlandschaft mit Bauerndörfern ent-

stand. In Teilbereichen des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ konnte sich die kleinbäuerliche Bewirt-

schaftungsweise mit ihren kleinflächigen, durch Heckenstrukturen gegliederten Ackerschlägen, z. B. 

die Techiner Heckenlandschaft sowie Bereiche nördlich Lassahn und südlich Bernstorf, bis heute hal-

ten.  

 

Mit Beginn der frühindustriellen Produktion im 15. Jahrhundert wurden größere Mengen Holz aus den 

Wäldern entnommen. Die weitere Abnahme des Waldbestandes in der Region wird durch die zwi-

schen dem 16. und 19. Jahrhundert betriebene Schaalefahrt hervorgerufen. Insbesondere wurde das 

in der Lüneburger Saline für die Befeuerung sowie für den Bau der Stollen benötigte Holz in großem 

Maße in der Schaalsee-Region eingeschlagen. Durch die Entwicklung der Industrie im Land stieg 

zunehmend der Holzbedarf an, so dass es zu umfangreichen Wiederaufforstungen mit schnellwach-

senden Nadelholzarten kam und die traditionelle Nieder-, Mittel- und Hudewaldwirtschaft verdrängt 

wurde. 

 

Um die Jahrhundertwende (19./20. Jh.) erreichte der Abbau der Hochmoore seinen Höhepunkt, so 

dass ein mehr oder weniger intensiver Torfabbau stattfand. Der Torf wurde als fossiler Brennstoff in 

der Kleinindustrie verwendet. Nach dem II. Weltkrieg setzte sich der Trend zur Intensivierung der 

Landwirtschaft, eingehend mit der Anwendung schwerer Landtechnik sowie Chemikalieneinsatz zur 

Düngung und für den Pflanzenschutz, weiter fort. Es kam zur Bildung großflächig wirtschaftender Ag-

rargenossenschaften ab dem Jahre 1960. Die Folgen dieser genutzten Flurstücke führten aufgrund 

der Komplexmelioration und teilweise Tiefenentwässerung zu einem starken Rückgang von Feucht-

gebieten und Kleinmooren. Um größere Ackerflächen zu erhalten, erfolgte die Rodung ganzer He-

ckenlandschaften. Zudem wurden zahlreiche Kleingewässer verfüllt, Landwege mit Feldrainen besei-

tigt sowie Fließgewässer verrohrt oder verfüllt. In den nicht bewirtschafteten Bereichen im Grenzgebiet 

konnte sich eine hochbedeutsame Landschaft entwickeln. Nach der Wende 1989 setzte erneut eine 

Neuorganisation der landwirtschaftlichen Betriebsstrukturen ein. Bis zum 31.12.1991 mussten alle 

LPG umstrukturiert oder aufgelöst werden. Die Flächen wurden teilweise in Privateigentum überführt 

oder werden von neu gegründeten Agrargenossenschaften bewirtschaftet. 
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Heutige potentielle natürliche Vegetation (hpnV) 

Die Vegetation, die sich auf einem bestimmten Standort bei der Unterbindung anthropogener Einflüs-

se gegenwärtig entwickeln würde, wird als heutige potentielle natürliche Vegetation bezeichnet. Im 

Bereich Mecklenburg-Vorpommern würden bei Ausbleiben von Eingriffen durch den Menschen vor-

rangig neben offenen Wasserflächen, aktiven Dünen und Mooren die Waldgesellschaften dominierend 

sein. Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ würden bei Entwicklung einer hpnV folgende Naturstrukturen 

erkennbar sein: 

• überwiegend Waldgersten-Buchenwald einschließlich der Ausprägung als Lungenkraut-

Buchenwald im gesamten östlichen Teil des Schaalsees sowie dem Gebiet um Zarrentin 

• Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald auf nassen, organischen Standorten in den Bereichen 

Nord-Süd-Ufer bis zur Ortschaft Schaalmühle sowie am westlichen Ufer um den Kirchensee 

• Stieleichen-Hainbuchenwald auf nassen, mineralischen Standorten außerhalb der Auenüber-

flutungsbereiche am östlichen Uferbereich zwischen den Orten Lassahn und Techin 

• Waldmeister-Buchenwald einschließlich der Ausprägung als Perlgras-Buchenwald im Bereich 

der Insel Kampenwerder. 

 

I.1.2 Aktueller Zustand, Land-, Tourismus- und Erho lungsnutzungen 

 

Im Rahmen der Bestandserfassung werden die Nutzungen im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ in die-

sem Kapitel näher beschrieben. 

 

Die Karte 1 a gibt einen Überblick über die vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen im FFH-Gebiet 

„Schaalsee (MV)“ gemäß der Biotopnutzungstypenkartierung aus dem Jahr 2002 (SALIX). 

Ca. 50 % des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ wird von der Wasserfläche des Schaalsees und die 

andere Hälfte hauptsächlich von der Landfläche eingenommen, die unter anderem der forstlichen und 

landwirtschaftlichen Nutzung (Grünland, Acker) unterliegt. Siedlungs- und Infrastrukturflächen machen 

weniger als 10 % aus. Den Rest vom FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ nehmen Moore, temporäre und 

permanente Kleingewässer, Trockenbiotope, Alleen und sonstige Gehölzstrukturen ein. Zudem gibt es 

eine Anzahl an Rad- und Wanderwegen, sowie ausgewiesene Bademöglichkeiten und Anlegeplätze 

für den Bootsverkehr. 

 
 
Landwirtschaft 

Entsprechend der Biotopnutzungskartierung (Stand 2002) werden ca. 12 % des FFH-Gebietes 

„Schaalsee (MV)“ durch die Landwirtschaft genutzt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Grün-

landflächen, die von insgesamt sieben landwirtschaftlichen Betrieben bewirtschaftet werden. Die 

Gründlandflächen befinden sich um das Waldgebiet des Dohlen, Hakendorf, Schaliß und um den Te-

chiner See sowie zum Teil in der Nähe des Lassahner Sees. Westlich von Hakendorf gibt es zurzeit 

zusätzlich Ackerflächen (ca. 70 ha). Diese werden konventionell bewirtschaftet und sollen langfristig in 
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extensiv genutztes Grünland umgewandelt werden. Von den Grünlandflächen unterliegen überwie-

gend alle Teile im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ einer vertraglichen Bindung zur naturschutzgerech-

ten Grünlandbewirtschaftung (AfBR Schaalsee, schriftl. Mitteilung, November 2009). Darüber hinaus 

gibt es kleine Flächen, die nicht im Vertrag enthalten sind, aber zu den gleichen Bedingungen bewirt-

schaftet werden. Zum größten Teil werden die Grünlandflächen mit Rindern beweidet und durch Mahd 

gepflegt. Nur eine kleine Fläche zwischen Kneese und Sandfeld (Kolonnenweg und See) wird mit 

Schafen beweidet. Für die im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ bewirtschafteten Flächen gelten ver-

tragsgemäß die Einschränkungen des Tierbesatzes (1 GV/ha) und die Vorgaben zum Mahdzeitpunkt 

sowie das Düngungsverbot. Die Laufzeit der Verträge, die eine naturschutzgerechte Grünlandnutzung 

regeln, dauert fünf Jahre. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden folgende Flächen im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ bewirt-

schaftet: 

• in Schaliß wird gemäht ab 01.07. und beweidet ab 01.05. bis 30.10. des Jahres 

• in Techin und Bernstorf wird nur beweidet ab 01.05. bis 30.11. des Jahres 

• in Kneese wird nur beweidet ab 15.05. bis 30.10. des Jahres 

• in Sandfeld wird gemäht ab 01.06. und beweidet ab 01.05. bis 30.11. des Jahres 

• in Dutzow wird nur beweidet ab 01.05. bis 30.11. des Jahres; eine Teilfläche von 4 ha wird 

gemäht ab 01.07. des Jahres. 

(QUELLE: AFBR SCHAALSEE 2009) 

 

 

Forstwirtschaft 

Forsthoheitlich unterliegt das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ dem Forstamt Radelübbe. Innerhalb des 

FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ bewirtschaftet hauptsächlich das Forstrevier Lassahn die Wälder. 

Das Forstrevier umfasst ca. 604,5 ha und schließt Lassahn und Zarrentin ein. Die nördliche Spitze des 

FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ unterliegt dem Forstrevier Lützow (ca. 59 ha). Entsprechend der 

Biotopnutzungskartierung (Stand 2002) sind die Landflächen des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ mit 

ca. 20 % Wald bedeckt. Dabei liegt der Laubholzanteil weit über dem Nadelwaldanteil. Zu den Haupt-

baumarten der Laubwälder gehören Buche, Birke und Schwarzerle.  

Zu den Hauptbaumarten der Nadelwälder gehören Kiefer und Fichte. Im Revier sind überwiegend 

Bäume mit einer Altersklasse zwischen 0 – 80 Jahre vorhanden.  

Zudem gibt es innerhalb des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ Wälder mit Nullnutzung. Die größte 

Nullnutzungsfläche umfasst die nicht genutzten Buchenwälder im Dohlenwald. 

Eigentumsrechtlich gehören große Teile des Waldes der Landesforst, dem Zweckverband „Schaal-

see-Landschaft“, dem Bund und einem Privateigentümer, mit dem vertragliche Naturschutzvereinba-

rungen getroffen wurden. Darüber hinaus gibt es in geringem Maße noch weitere Privatwaldbesitzer. 

Der Großteil der Waldflächen ist FSC-zertifiziert.  
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Fischerei 

Für die Fischerei ist das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) 

mit Hauptsitz in Rostock zuständig. 

Den gesetzlichen Rahmen der Fischerei im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ bilden das Fischereigesetz 

für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landesfischereigesetz - LFischG M-V) - vom 13. April 2005 

(GVOBl. M-V S. 153) und die Verordnung zur Ausübung der Fischerei in den Binnengewässern (Bin-

nenfischereiverordnung - BiFVO M-V) - vom 15. August 2005 (GVOBl. M-V S. 423) sowie die Bio-

sphärenreservatsverordnung vom 12.9.1990. Gemäß § 13 der Binnenfischereiverordnung ist das 

Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg als untere Fischereibehörde zustän-

dig. 

 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ unterliegt die Fischerei einer Reihe von spezifischen Auflagen aus 

dem Bereich Natur- und Umweltschutz: 

• Nullnutzung im Bereich der Schalißer Bucht, Bernstorfer See, Schaalsee südlich Kampenwer-
der 

• keine Ausübung der Elektrofischerei und keine Haltung von Fischen in Netzkäfigen 

• Gewässerspezifische Limitierung der Zahl ausgegebener Angelkarten und der Zahl zugelas-

sener Boote 

• Ausübung der Rohrwerbung nur nach Genehmigung durch das Amt für das Biosphärenreser-

vat und nach den für Mecklenburg-Vorpommern gültigen Richtlinien 

• auf landeseigenen Seeteilen sind Otterschutzgitter zu nutzen (keine Regelungen bestehen für 

den Lassahner See und den Borgsee). 

 

Innerhalb des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ gibt es zwei Fischereibetriebe. Zu den Hauptfischarten 

gehören nach Aussage der Fangdaten für den Schaalsee der letzten 5 Jahre (Tabelle 3) Hecht, Aal, 

Blei, Barsch, Schlei, Plötz, Große und Kleine Maräne. Anhand der untersuchten Daten der vergange-

nen Jahre änderte sich der Bestand der einzelnen Fischarten drastisch. So nehmen besonders die 

Fänge an Aal, Barsch, Hecht, Blei, Schlei und Plötz besonders stark ab. Für die Kleine Maräne konn-

ten nach starkem Abfall erst wieder 2008 besonders gute Fangdaten registriert werden.  

 

Tabelle 3: Fangdaten für den Schaalsee 

Fischart Fänge in kg 
2005 

Fänge in kg 
2006 

Fänge in kg 
2007 

Fänge in kg 
2008 

Fänge in kg 
2009 

Aal 1.969 810 706 79,5 80 

Barsch 838 707 381 304,5 338 

Hecht 1.236 1.423 1.682 649,5 415 

Zander 175 0 0 0 0 

Große Maräne 152 145 114 200 245 

Kleine Maräne 2.739 454 117 2.083 2.675 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
Natur & Text in Brandenburg GmbH 

 

 
Managementplan für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)” 
DE 2331-306  Seite 22 

Fischart Fänge in kg 
2005 

Fänge in kg 
2006 

Fänge in kg 
2007 

Fänge in kg 
2008 

Fänge in kg 
2009 

Schlei 196 245 189 47 5 

Quappe 120 79 7 2 3 

Karpfen 338 17 65 0 0 

Blei 868 580 514 83 103 

Plötz 105 125 140 9 22 

Krebse 60 29 15 - - 

(QUELLE: LANDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT, LEBENSMITTELSICHERHEIT UND FISCHEREI M-V) 

 

 

Wasserwirtschaft 

Vor dem Hintergrund der Umsetzung von WRRL und FFH-RL sowie erster Anzeichen einer Ver-

schlechterung der Wasserbeschaffenheit des Schaalsees und seiner Teilseen wurde als Grundlage 

für Verbesserungsmaßnahmen länderübergreifend durch die Wasserwirtschaft der Länder Mecklen-

burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Erarbeitung einer aktuellen Wasserhaushalts- und 

Nährstoffbilanz für den Schaalsee beauftragt (Studie zur Wasser- und Nährstoffbilanz des Schaal-

sees, GIG/KLS 2010/11). Dieses Gutachten ist derzeit das relevante Gutachten zur Wasser- und 

Nährstoffbilanz für den Schaalsee und legt die Entwicklungsschritte entsprechend einer Bewirtschaf-

tungsplanung der WRRL fest.  

 

Aufgrund der unterschiedlichen Wasserbeschaffenheit der sechs Teilbecken des Schaalsees im FFH-

Gebiet erfolgte die Bilanzierung für die einzelnen Gewässerkörper getrennt. Aus der Studie wird deut-

lich, dass sich die Trophieverhältnisse in einem mesotrophen bis schwach eutrophen Zustand befin-

den. Dies hängt unter anderem mit dem Phosphor-Eintrag aus dem Grundwasser (50 %), der atmo-

sphärischen Deposition (ca. 25 %) und aus den Oberflächenzuläufen und Einleitungen (ca. 20 %) 

zusammen. Konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des Phosphor-Eintrages über das Grundwasser 

können in der Studie noch nicht angegeben werden. Dazu sind vertiefende Untersuchungen notwen-

dig.  

Durch das Wasserkraftwerk Farchau bei Ratzeburg unterliegt zudem das FFH-Gebiet ständigen Was-

serstandsschwankungen, die in Zusammenhang mit den Nährstoffeinträgen Verschlechterungen des 

Erhaltungszustandes des LRT 3140 zur Folge haben. Eine Beeinträchtigung macht sich ebenfalls im 

Kirchensee (LRT 3150) bemerkbar, auch wenn der EHZ noch bestätigt werden konnte. 

Die Zuständigkeit der Gewässerunterhaltung liegt gemäß § 61 LWaG beim Wasser- und Bodenver-

band Boize-Sude-Schaale. Hoheitlich zuständig sind die unteren Wasserbehörden der Landkreise 

Nordwestmecklenburg und Ludwigslust. 

Eine Fließgewässerunterhaltung findet im Oberlauf der Schaale innerhalb des NSG Schaalelauf i.d.R. 

nicht statt. Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen hier nur bei Bedarf in Abstimmung mit dem Wasser- 

und Bodenverband Boize-Sude-Schaale. 
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Die Trinkwasserversorgung im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ erfolgt zu 100 % aus dem Grundwasser. 

Zum Schutz der Trinkwasservorräte vor Schadstoffbelastungen und Verunreinigungen sind für das 

FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ die Schutzzonen Lassahn, SZ Stintenburg und WF Zarrentin (Landkreis 

Ludwigslust) ausgewiesen. Für die Abwasserbeseitigung sind die Gemeinden Zarrentin am Schaalsee 

und Kneese verantwortlich. Träger für die Entsorgung von Abwasser im Landkreis Nordwestmecklen-

burg ist der Zweckverband Radegast und im Landkreis Ludwigslust der Zweckverband Sude-Schaale. 

Zentrale Entsorgungseinrichtungen, die an das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ angrenzen, sind die 

Kläranlage Kneese und das Klärwerk Zarrentin. Die Abwässer aus der Kläranlage Kneese werden in 

den Schaalsee geleitet, die Ortsteile Dutzow und Sandfeld sind an keine zentrale Kläranlage ange-

schlossen, das Klärwerk Zarrentin entwässert in die Schilde.  

 

 

Tourismus und Erholung 

Die Region Schaalsee besitzt hinsichtlich ihrer Tourismusentwicklung eine differenzierte Geschichte. 

In den 30er Jahren war das Gebiet um den Schaalsee zunächst bevorzugtes Ausflugziel der Hambur-

ger Bevölkerung. Die Stadt Zarrentin trug als Luftkurort und mit gehobener Infrastruktur maßstäblich 

zu hohen Besucherzahlen bei. Erst mit der Grenzziehung verlor die östliche Schaalseeregion ihre 

touristische Bedeutung und durch das Sperrgebiet waren attraktive Landschaftsbereiche nicht einmal 

den Einheimischen zugänglich (DE WALL et. al., 1994). So entwickelte sich die Tourismusstruktur in 

den nun getrennten Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig Holstein unterschiedlich.  

Als unmittelbares Grenzgebiet war die östliche Schaalseeregion uninteressant für eine Entwicklung 

zur Urlaubsregion, so dass hier keine Ferienobjekte wie Betriebsferienheime entstehen konnten. Der 

zum Land Schleswig-Holstein gehörende westliche Teil der Schaalseeregion konnte im Gebiet des 

Herzogtum-Lauenburg über viele Jahre hinweg eine kontinuierliche Tourismusentwicklung vollziehen. 

Dies machte sich auch nach Grenzöffnung durch eine deutlich bessere Verkehrs- und Tourismusinfra-

strukturausstattung, ein nach außen gerichtetes Marketing und einen besucherzugewandteren Service 

deutlich. Die östliche Schaalseeregion konnte nach jahrelanger Abgeschiedenheit von jeglicher Infra-

strukturentwicklung von einer „Unberührtheit“ profitieren. So blieben Seenlandschaften unverbaut und 

die Ursprünglichkeit der Natur erhalten. Aufgrund der Etablierung des Biosphärenreservates in der 

Schaalseeregion bietet sich die Möglichkeit, einen nachhaltigen Tourismus zu entwickeln. 

 
2003 bekennt sich im mit regionalem Konsens verabschiedeten Rahmenkonzept für das Biosphären-

reservat Schaalsee deshalb die Region im Leitbild und Ziel für den Bereich Tourismus/Erholung u. a. 

zu: 

 ….“einer touristischen Erschließung und Erlebbarkeit in Anlehnung an das Zonierungskonzept des  

Biosphärenreservates“, 

 ….“zu dem Schutz und Erhalt der einzigartigen Naturräume durch Besucherlenkung, Schaffung spe-

zieller Angebote zur störungsarmen Naturerfahrung, Förderung der extensiven und ökologischen 

Landwirtschaft und Direktvermarktung“, und weiterhin dazu, 
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 ….“die besonderen Naturräume durch ein gezieltes Vorgehen bei der Siedlungsentwicklung und der 

Gewerbeansiedlung zu schützen und zu bewahren“. 

 

Im Jahr 2007 wurde durch das Unternehmen „Hopp & Partner“ (Berlin) zur Ermittlung der Effekte des 

Biosphärenreservates Schaalsee auf die regionale Wertschöpfung eine repräsentative Gästezählung, 

-befragung und Wertschöpfungsanalyse durchgeführt. Demnach sind 79 % der Besucher Tagesgäste, 

21 % bleiben mehrere Tage in der Region. Zwei Drittel aller Gäste sind Wiederholungsbesucher. Die 

Mehrheit aller Besucher ist 40 bis 69 Jahre alt. Hauptbesuchszeiten sind die Monate Mai und Oktober 

mit je über 25.000 Gästen. Eine Hochrechnung für 2007 ergab 173.000 auswärtige Besucher in der 

Mecklenburger Schaalseeregion, deren Kerngebiet der Schaalsee ist. 

 

 

Rad- und Wanderwege 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gibt es einige Rad- und Wanderwege. Übersichtlich sind sie in der 

Rad- und Wanderkarte Schaalseeregion (6. aktualisierte Auflage 2009) dargestellt.  

Wanderwege, die sich zurzeit teilweise angrenzend oder durch das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ 

erstrecken, sind: 

 

(1) zwischen Techin und Grenzgraben 

(2) Lassahn – Techin 

(3) Lassahn – Hakendorf 

(4) Hakendorf – Bernstorf 

(5) Bernstorf – Kneese – Dutzow 

(6) Wanderweg Strangen 

 

Zudem gibt es kombinierte Rad- und Wanderwege, die zumindest ansatzweise im Osten das FFH-

Gebiet „Schaalsee (MV)“ streifen: 

 

(1) Schaalsee-Rundtour 

(2) Leib- und Seele –Tour 
 

Ebenfalls im Osten, angrenzend am FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“, erstreckt sich der Fernradweg 9 

(Ehemalige deutsch-deutsche Grenze in Mecklenburg-Vorpommern). 

 

 

Wasserwege und Bootsverkehr 

Auf Grund seiner wertvollen Naturausstattung sind weite Teile des Schaalsees und seiner Nebenseen 

im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Diese Bereiche dürfen mit 

Booten nicht befahren werden. Der individuelle Bootsverkehr ist auf eine limitierte Anzahl von 270 

registrierten Booten beschränkt. Das Einsetzen ortsfremder Boote ist nicht gestattet. Wasserfahrzeu-

ge mit Verbrennungsmotoren, Surfbretter und Doppelrumpfboote sind grundsätzlich nicht zugelassen.  
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Jedoch ist es möglich, direkt in Zarrentin Tretboote, Ruderboote und auch Segelboote auszuleihen. 

Ein interessantes Angebot stellt die See-Pferd-Tour in Zarrentin dar. Sie besteht aus einer Kombinati-

on aus Schifffahrt auf dem Schaalsee, Pferdekutsch-Tour und Weiteres. Für die Personenschifffahrt 

generell ist die Anlaufstelle Zarrentin bedeutend. Dort bietet der Betreiber Ausflug- und Informations-

fahrten auf dem Schaalsee im genehmigten Elektroboot an. 

 

 

Angeln 

Beim Angeln sind die grundsätzlichen Bestimmungen des Landesfischereigesetzes M-V zu beachten. 

(vgl. Kapitel Fischerei). Zudem ist im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ eine Angelerlaubnis des Fische-

reiberechtigten notwendig. Die benötigten Angelscheine können im FFH-Gebiet „Schaalsee“ an zwei 

Stellen erworben werden: Fischerei Rehbohm & Voß und Forst- & Seenverwaltung Stintenburg.  

 

 

Baden 

Für Gäste als auch für die Einheimischen bietet sich zum Baden das Strandbad in Zarrentin an. Zu-

dem gibt es ausgewiesene Bademöglichkeiten, an denen das Baden erlaubt ist. Diese Badestellen 

befinden sich in Techin, Schaliß, Lassahn und Dutzow. 

 

 

Tagestourismus 

Die Besucherzahlen werden jährlich für das Pahlhuus registriert, ein Informationszentrum des Bio-

sphärenreservats Schaalsee in Zarrentin. Der Wahrscheinlichkeit nach werden nicht alle Besucher 

das gesamte FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ besuchen, aber sicherlich Teile davon, wie z. B. das Kalk-

flachmoor. Tabelle 4 zeigt eine Übersicht der Besucherzahlen der letzten Jahre. 

 

Tabelle 4: Übersicht der Besucherzahlen des FFH-Geb ietes "Schaalsee (MV)" 

Jahr Anzahl Besucher 

2004 28.976 

2005 35.437 

2006 35.584 

2007 30.014 

2008 26.114 

2009 29.000 

(QUELLE: AFBR SCHAALSEE) 

 

 

 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
Natur & Text in Brandenburg GmbH 

 

 
Managementplan für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)” 
DE 2331-306  Seite 26 

Beherbergung 

Angrenzend an das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gibt es aktuell einige Ferienhäuser und –

wohnungen, die in Tabelle 5 aufgelistet sind. Für deren direkte Kontaktierung sind ausführliche Infor-

mationen im Internet unter www.schaalsee.de in einer Übersicht der Regionalmarkeninhaber darge-

stellt. Zudem gibt es eine Reihe von privat angebotenen Unterkunftsmöglichkeiten, welche unter 

www.schaalsee-ferienwohnungen.de eingesehen werden können. 

 

Tabelle 5: Übersicht der Unterkünfte 

Unterkunft Ort 

Ferienhaus Bernstorf Bernstorf 

Ferienwohnung I. Biederstädt Lassahn 

Ferienwohnung und Ferienhaus Wer-
ling 

Lassahn 

Ferienwohnung für Naturfreunde Lassahn 

Ferienhaus Fischereihof Lassahn 

Forsthof Kneese Kneese 

Ferienwohnung Techin am Schaalsee Techin 

Schaalsee-Ferien im alten Landhaus Sandfeld 

Ferienwohnung am Schaalsee Zarrentin 

Ferienwohnung Schwalbe Zarrentin 

Hotel Wohler Zarrentin 

 

 

Camping 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gibt es keinen öffentlichen Campingplatz. Nur in umliegender Regi-

on befinden sich Campingplätze in Dümmer sowie auf der schleswig-holsteinischen Seite des Schaal-

sees in Groß Zecher. 

 

 

Siedlung, Industrie und Gewerbe 

Insgesamt liegt das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ in zwei Gemeinden. Dieses sind die Gemeinden 

Kneese und die Stadt Zarrentin am Schaalsee. Zur Gemeinde Kneese gehören die Ortsteile Dorf 

Kneese, Dutzow und Sandfeld, die im nordöstlichen Bereich des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ 

angrenzen. Die Gemeinde Kneese hat derzeit 336 Einwohner zu verzeichnen (Quelle: 

www.gadebusch.de). Innerhalb dieser Gemeinde, aber außerhalb des FFH-Gebietes, finden sich 

Scheunen, Speicher und Ställe. Es gibt einige gute Beispiele, z. B. den Forsthof Kneese und den Ar- 
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chehof Kneese, bei denen die alte Bausubstanz bei der Sanierung erhalten wurde. Darüber hinaus 

gibt es auch alte Bausubstanz, die zerfällt bzw. durch Neubauten ersetzt wird. Industrie- und größere 

Gewerbebetriebe sind nicht vorhanden. 

Zur Stadt Zarrentin am Schaalsee gehören die Ortsteile Boissow, Lassahn, Bernstorf, Hakendorf und 

Techin (eingemeindet aufgrund eines Fusionsvertrages mit Wirkung ab 13.06.2004). Diese Gemeinde 

erstreckt sich im südöstlichen Teil des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ und hat eine Einwohnerzahl 

von 4.657 (Stand 30.09.2008, Amt Zarrentin).  

Auch in diesem Bereich sind noch typisch historische Siedlungsformen wie Bauern- und Gutsdörfer zu 

erkennen. Außerdem auffällig sind die aus der DDR stammenden Plattenbauten (z. B. in Lassahn). 

 

Die Fischerei ist ein eigenständiger Wirtschaftszweig innerhalb des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“. 

Insgesamt sind zwei Fischereibetriebe (Zarrentin und Stintenburg) von Bedeutung (nähere Ausfüh-

rung unter dem Kapitel Fischerei).  

Aufgrund des Schaalsees mit reizvoller Naturlandschaft im Umfeld hat sich neben der Fischerei auch 

der Tourismus mit Gastronomie- und Beherbergungsangeboten zu einem weiteren wichtigen Wirt-

schaftszweig entwickelt (nähere Ausführung unter Kapitel I.1.2.2 Tourismus- und Erholungsnutzun-

gen). In den größeren Orten wie Zarrentin und Kneese gibt es zudem vielerlei Dienstleistungsgewer-

be. Weitere Wirtschaftszweige bilden die Land- und Forstwirtschaft (vergleiche die Kapitel Landwirt-

schaft und Forstwirtschaft). 

 

 

Verkehr 

Die günstigste Verkehrsanbindung für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ ist die Bundesstraße B 195 

bei Zarrentin. Östlich angrenzend an das FFH-Gebiet verläuft vom Norden die K 10 über Dutzow, 

Kneese und Lassahn und mündet im Süden in die Landesstraßen L 041 und L 04, anbindend an die 

B 195. 

 

 

Rohstoffgewinnung 

Innerhalb des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ gibt es keine Rohstoffgewinnungsgebiete. 

 

 

Energiewirtschaft 

Innerhalb des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ besitzt die Energiewirtschaft keine Relevanz, so dass 

auch hier eine weitere Bearbeitung nicht stattfindet. Das Biosphärenreservat Schaalsee ist zudem 

Ausschlussgebiet für Windenergieerzeugung. 
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Jagd 

Die Flächen des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ werden von den Hegegemeinschaften Schaa-

le/Schilde und der Hegegemeinschaft Gadebusch bejagt. Im FFH-Gebiet liegen darüber hinaus drei 

Eigenjagdbezirke. Die Oberste Jagdbehörde ist das Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Fors-

ten und Fischerei (MELFE). 

Im Gebiet werden nach den Vorgaben des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landesjagdgesetz M-V 

vom 22. März 2000) die jeweiligen Jagd- und Schonzeiten, Bejagungsverbote und Schutzbestimmun-

gen (letzte Aktualisierung vom 14. November 2008) eingehalten (mündliche Mitteilung Forstamt Rade-

lübbe 2009). 

 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ konnten im Jahr 2008 ungefähre Angaben zu den Abschusszahlen 

zwischen den Gebieten Zarrentin und Lassahn ermittelt werden, die in Tabelle 6 aufgelistet sind. 

 

Tabelle 6: Abschusszahlen im FFH-Gebiet "Schaalsee (MV)" 

Art Anzahl 

Rehwild 150 

Schwarzwild 150 

Damwild 10 

Rotwild 10 

Fuchs 90 

Dachs 45 

Marderhund 75 

Waschbär 2 

Mink 2 

(QUELLE: AFBR SCHAALSEE 2009) 
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I.1.3 Schutzgebiete 
 

Im folgenden Kapitel soll übersichtlich eine Darstellung der im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ befindli-

chen Schutzgebiete, der im Gebiet vorkommenden gesetzlich geschützten Biotope sowie des speziel-

len Artenschutzes (insbesondere Horstschutzzonen gemäß § 23 NatSchAG M-V) gegeben werden. 

 

 

Naturschutzgebiete (NSG) 

 

„Techin“ 

Das NSG „Techin“ ist ein 629 ha großes Schutzgebiet im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“, welches aus 

zwei Teilflächen besteht. Es gehört zum Biosphärenreservat Schaalsee und erstreckt sich südlich der 

Straße Lassahn – Stintenburg bis zur Ansiedlung Schaliß. Die südliche Teilfläche umfasst größere 

Teile des Schaalsees und des Techiner Sees, die Halbinsel Techin und die Südwestspitze der Insel 

Kampenwerder sowie die an den Schaalsee angrenzenden Landbereiche zwischen Techin und Scha-

liß im Süden. Die nördlich kleinere Teilfläche wird von den Ortschaften Lassahn im Norden und Techin 

im Süden begrenzt. 

Schutzzweck: 

Die Unterschutzstellung des NSG „Techin“ erfolgte am 15.05.1990 mit dem Ziel des Schutzes und 

Erhaltes störungsarmer Seeteile des Schaalsees sowie anschließender Uferbereiche mit Bruch- und 

Moorwäldern, ungenutzten offenen Mooren und Feuchtwiesen. Eine Festsetzung des Gebietes als 

Naturschutzgebiet erfolgte jedoch erst mit der „Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzge-

bieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Bio-

sphärenreservat Schaalsee“ vom 12.09.1990. Eine eigenständige NSG-Verordnung existiert nicht. 

 

Verbote: 

Generell sind innerhalb des NSG „Techin“ alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Be-

schädigung oder erheblichen Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung oder Störung führen könnten. Eine vollständige Auflistung der Verbots-

tatbestände ist der o.g. Verordnung zu entnehmen. 

 

 

„Strangen“ 

Das NSG „Strangen“ ist ein ca. 80 ha großes Schutzgebiet im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ nördlich 

der Stadt Zarrentin im Biosphärenreservat Schaalsee. Es umfasst den nördlichen Teil des Kirchen-

sees, die Halbinsel Strangen und nördlich anschließende Niederungsbereiche. 
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Schutzzweck: 

Die Unterschutzstellung des NSG „Strangen“ erfolgte am 15.05.1990 mit dem Ziel des Schutzes und 

Erhaltes eines Seerandmoores sowie eines buchtenreichen Stillgewässers mit strukturreichen Verlan-

dungszonen. Eine Festsetzung des Gebietes als Naturschutzgebiet erfolgte jedoch erst mit der „Ver-

ordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zent-

raler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schaalsee“ vom 12.09.1990. Eine 

eigenständige NSG-Verordnung existiert nicht. 

 

Verbote: 

Generell sind innerhalb des NSG „Techin“ alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Be-

schädigung oder erheblichen Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung oder Störung führen könnten. Eine vollständige Auflistung der Verbots-

tatbestände ist der o.g. Verordnung zu entnehmen. 

 

 

„Niendorf-Bernstorfer Binnensee“ 

Das NSG „Niendorf-Bernstorfer Binnensee“ ist ein 567 ha umfassendes Schutzgebiet innerhalb des 

FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ und des Biosphärenreservats Schaalsees. Es gliedert sich von Nor-

den nach Süden in den Dutzower See, das Waldgebiet „Dohlen“ und den Bernstorfer Binnensee mit 

den Inseln Großer und Kleiner Werder. 

 

Schutzzweck: 

Die Unterschutzstellung des NSG „Niendorf-Bernstorfer Binnensee“ erfolgte am 15.05.1990 mit dem 

Ziel der Erhaltung störungsarmer Seen einschließlich der bewaldeten Inseln und Uferzonen sowie der 

Erhaltung eines Buchenwaldes mit vermoorten Senken und einer Bruch- und Moorniederung. Eine 

Festsetzung des Gebietes als Naturschutzgebiet erfolgte jedoch erst mit der „Verordnung über die 

Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung 

mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schaalsee“ vom 12.09.1990. Eine eigenständige 

NSG-Verordnung existiert nicht. 

 

Verbote: 

Generell sind innerhalb des NSG „Niendorf-Bernstorfer Binnensee“ alle Handlungen verboten, die zu 

einer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Be-

standteile oder zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Störung führen könnten. Eine vollständige 

Auflistung der Verbotstatbestände ist der o.g. Verordnung zu entnehmen. 
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„Schaalelauf“ 

Das NSG „Schaalelauf“ umfasst auf einer Fläche von 535 ha den Schaalelauf inklusive seiner angren-

zenden Flächen und Teilabschnitten der einmündenden Nebengewässer vom Austritt aus dem 

Schaalsee bis zur Ortslage Zahrensdorf an der Bundesstraße 105 sowie Teilbereiche des Schaalsees 

mit der Insel Möwenburg. Mit Ausnahme des Schaaleoberlaufes und des Teilbereiches des Schaal-

sees, liegt das Schutzgebiet vollständig außerhalb des untersuchten Raumes. 

 

Schutzzweck  

Entsprechend der Verordnung über das Naturschutzgebiet "Schaalelauf" vom 16. April 2007 dient das 

Naturschutzgebiet der Erhaltung, Pflege und Entwicklung des unverbauten und naturnahen Flusstales 

der Schaale mit den angrenzenden Wäldern, Feuchtwiesen und einmündenden Bächen der Seitentä-

ler sowie einer Teilfläche des Schaalsees mit der Insel Möwenburg und des im südlichen Verlan-

dungsbereich des Sees befindlichen Kalkflachmoores als wertvoller Lebensraumkomplex mit einer 

Vielzahl im Bestand befindlicher gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sowie Pflanzengesellschaften. 

Des Weiteren dient das Naturschutzgebiet als Bestandteil des Europäischen Vogelschutzgebietes 

„Schaalsee“ dem besonderen Schutz von Brutvogelarten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie so-

wie der Erhaltung und Optimierung der Lebensräume dieser Arten. Schutzzweck ist weiterhin der be-

sondere Schutz und die Entwicklung der vorhandenen Lebensraumtypen und Arten des Anhangs I 

und II der FFH-Richtlinie sowie der Erhalt und die Entwicklung der Strukturen und Ausstattung der 

Lebensräume, auf welche diese Arten angewiesen sind. 

 

Verbote 

In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 

Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer erheblichen oder nach-

haltigen Störung führen können. Ferner sind alle Vorhaben, Maßnahmen, Veränderungen oder Stö-

rungen verboten, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Europäischen Vogelschutzgebietes 

oder des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung in ihren jeweiligen für die Erhaltungsziele oder 

den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können. Einige Verbote sind z. B.:  

• Gewässer einschließlich ihrer Ufer zu ändern, zu beseitigen, zu schaffen oder umzugestalten 

oder Maßnahmen durchzuführen, die den Wasserstand oder den Wasserabfluss verändern, 

oder Stoffe einzubringen, einzuleiten oder zu entnehmen oder andere Maßnahmen vorzuneh-

men, die geeignet sind, die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit der Ge-

wässer oder der Ufer zu beeinträchtigen 

• wildlebende Tiere zu töten, zu verletzen, zu fangen, zu füttern, ihnen nachzustellen, sie durch 

Lärm oder anderweitig zu beunruhigen, ihre Eier, Larven, Puppen, ihre Brut- oder Wohnstätten 

zu entfernen oder zu beschädigen oder Tiere auszusetzen oder anzusiedeln 

• die Schaale mit Wasserfahrzeugen oder Sportgeräten jeder Art zu befahren 

• Grünland umzubrechen 
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• Pflanzenschutzmittel oder sonstige Mittel zur Bekämpfung von Pflanzen und Tieren anzuwen-

den oder Klärschlamm aufzubringen, 

• mineralische oder organische Düngemittel oder sonstige Stoffe organischer oder anorganischer 

Zusammensetzung ohne Zustimmung der für die Entscheidung über Ausnahmen und Befreiun-

gen zuständigen Naturschutzbehörde einzubringen, aufzubringen, zu lagern oder abzulagern 

• Erstaufforstungen vorzunehmen 

• in den in ausgewiesenen Bereichen zu angeln 

• im Rahmen der Angelnutzung der Fließgewässer Fischbesatz vorzunehmen 

• im Rahmen der Angelnutzung das Bachbett der Schaale zu betreten 

• …(eine vollständige Auflistung der Verbotstatbestände ist der o.g. Verordnung  zu entnehmen) 

 

 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) 

 

„Biosphärenreservat Schaalsee“ 

Das LSG „Biosphärenreservat Schaalsee“ nimmt mit einer Teilfläche von 2.206 ha das gesamte FFH-

Gebiet „Schaalsee (MV)“ ein. Es befindet sich in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Lud-

wigslust an der Grenze zu Schleswig-Holstein. Dieser Teil des LSG „Biosphärenreservat Schaalsee“ 

grenzt im Norden an Dutzow und im Süden an die Stadt Zarrentin. 

 

Schutzzweck: 

Der Schutzzweck des LSG „Biosphärenreservat Schaalsee“, entsprechend der „Verordnung über die 

Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung 

mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schaalsee“ vom 12.09.1990, ist die für mitteleuropäi-

sche Verhältnisse einzigartige Seenlandschaft in ihrer Unversehrtheit zu erhalten oder dort, wo sie 

gestört ist, wiederherzustellen, die Lebensgemeinschaften nährstoffärmerer Seen und Moore sowie 

eine möglichst artenreiche Pflanzen- und Tierwelt zu erhalten oder wiederherzustellen, die charakte-

ristischen Strukturen einer alten bäuerlichen Kulturlandschaft zu bewahren und damit deren Erho-

lungswert und Bildungswert zu sichern und den Zusammenhang und die Ergänzung zum schleswig-

holsteinischen Naturpark „Lauenburgische Seen“ herzustellen. 

 

Verbote: 

Innerhalb des LSG „Biosphärenreservat Schaalsee“ sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zer-

störung, Beschädigung oder erheblichen Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile 

oder zu einer erheblichen Beeinträchtigung oder Störung führen könnten. Beispielsweise ist verboten, 

• Ufergehölze, Röhricht- und Schilfbestände, Büsche, Feldhecken, Wallhecken, Feldgehölze, 

Einzelbäume, Baumreihen, Alleen oder Baumgruppen außerhalb des Waldes zu roden oder 
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zu schädigen; ausgenommen sind die zur Erhaltung erforderlichen Pflegemaßnahmen sowie 

unvermeidbare Maßnahmen zur Unterhaltung der Wege und Gewässer, 

• die Seeufer, die natürlichen Wasserläufe und Wasserflächen sowie die Ufer, den Grundwas-

serstand sowie den Wasserzulauf und den Wasserablauf zu verändern, 

• auf landwirtschaftlichen Nutzflächen Agrochemikalien oder Gülle über ein die natürliche Bo-

denfruchtbarkeit und den Wasserhaushalt nicht beeinträchtigendes Maß hinaus auszubringen, 

• Grünlandflächen in Ackerland umzuwandeln, 

• Meliorationsmaßnahmen durchzuführen, die dem Schutzzweck zuwiderlaufen. 

• …(eine vollständige Auflistung der Verbotstatbestände ist der o.g. Verordnung zu entnehmen) 

 

 

Gesetzlicher Biotopschutz 

Am 10.05.2004 erschien die amtliche Bekanntmachung der gesetzlich geschützten Biotope im 

UNESCO-Biosphärenreservat Schaalsee. Die nachfolgende Tabelle 7 gibt einen Überblick der vor-

kommenden Lebensraumtypen des Anhangs I und die zuzuordnenden gesetzlich geschützten Biotope 

gemäß § 20 NatSchAG M-V bzw. § 30 BNatSchG im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)”. 

 

Tabelle 7: Lebensraumtypen des Anhangs I im FFH-Geb iet "Schaalsee (MV)" und gesetzlicher 
Biotopschutz 

EU-Code Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie Gesetzlich geschützter Biotop nach 

§ 20 NatSchAG M-V 

3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit 

benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen 

stehende Kleingewässer einschließlich der Ufervege-

tation, Sölle, Torfstiche einschließlich der Ufervegeta-

tion, Verlandungsbereiche stehender Gewässer 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 

Magnopotamions oder Hydrocharitions 

stehende Kleingewässer einschließlich der Ufervege-

tation, Sölle, Altwässer einschließlich der Ufervegeta-

tion, Torfstiche einschließlich der Ufervegetation, 

Verlandungsbereiche stehender Gewässer 

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegeta-

tion des Ranunculion fluitantis und des Callitricho - 

Batrachion 

naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, 

einschließlich der Ufervegetion 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbu-

schungsstadien (Festuco-Brometalia) 

Trocken- und Magerrasen 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus praten-

sis, Sanguisorba officinales) 

- 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore naturnahe Moore  

7210* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus und Arten 

des Caricion davallianae 

naturnahe Moore, Röhrichtbestände und Riede, Torf-

stiche und stehende Kleingewässer einschließlich der 

Ufervegetation, Verlandungsbereiche stehender Ge-

wässer 
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EU-Code Lebensraumtyp nach FFH-Richtlinie Gesetzlich geschützter Biotop nach 

§ 20 NatSchAG M-V 

7230 Kalkreiche Niedermoore naturnahe Moore, Röhrichtbestände und Riede, ste-

hende Kleingewässer einschließlich der Ufervegetati-

on, Verlandungsbereiche stehender Gewässer 

9110 Hainsimsen-Buchenwald  

(Luzulo-Fagetum) 

- 

9130 Waldmeister-Buchenwald  

(Asperulo-Fagetum) 

- 

91D0* Moorwälder naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, naturnahe 

Moore 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excel-

sior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder 

(Erläuterung: „-„ nicht geschützt, (*) – prioritärer LRT)  

 

 

Artenschutz 

In der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (Bundesgesetzblatt Teil I 

S. 2542, Ausgabetag: 01. März 2010) wurden die Anforderungen des europäischen Artenschutzes 

nach FFH-Richtlinie und VS-RL im deutschen Naturschutz wie folgt verankert: 

• § 44: Vorschriften (Verbote) für besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten, 

• § 45 (8): Ausnahmen von den Verboten für besonders und streng geschützte Tier- und Pflan-

zenarten. 

 

 

Horstschutzzonen gem. § 23 NatSchAG M-V 

Gemäß NatSchAG M-V § 23 gelten die Horstschutzzonen für die unter (4) aufgeführten Arten, wobei 

im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ die Anwendung in Bezug auf den Kranich und Seeadler erfolgt, die 

anderen Arten sind nicht relevant (nähere Informationen: LUNG M-V).  
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I.2 Bedeutung des Gebietes für das europäische Netz  Natura 2000 

I.2.1 Gemeldete und erfasste Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs I 

und Arten des Anhangs II FFH-RL / Vogelarten nach V S-RL 

 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

In Tabelle 8 sind die im Standarddatenbogen (SDB) der Europäischen Kommission mitgeteilten Vor-

kommen von Lebensraumtypen mit Flächenangaben einschließlich der Bewertungen dargestellt. Die 

aktuelle Flächengröße und der aktuelle Erhaltungszustand sind Ergebnis der Bestandsaufnahme. 

Bestimmend bei der Aggregation der Teilbewertungen zum Erhaltungszustand auf Gebietsebene ist 

jeweils die Kategorie mit den überwiegenden Flächenanteilen, es sei denn die Kategorie C hat Flä-

chenanteile von >25 %. In diesem Fall ist C bestimmend. Für die weitere Bearbeitung sind die aktuell 

ermittelten Lebensraumtypen maßgeblich. Die Lebensraumtypen mit Angabe der Bewertung der Teil-

flächen sind in Karte 2a dargestellt. 

 

Tabelle 8: Gemeldete Vorkommen von LRT und aktuell ermittelte LRT des Anhangs I 

EU-
Code 

LRT Flächengröße 
laut Meldung  
(ha) 

Erhaltungs-
zustand laut 
SDB 

Flächengröße 
aktuell 
(ha) 

Erhaltungs- 
zustand 
aktuell 

3140 Oligo- bis mesotrophe kalkhalti-
ge Gewässer mit benthischer 
Vegetation aus Armleuchteral-
gen 

1119,42 B** 1.111,41 C 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit 
einer Vegetation des Magnopo-
tamions oder Hydrocharitions 

33,75 C 31,83 C 

3260 Flüsse der planaren bis monta-
nen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion fluitantis und des 
Callitricho – Batrachion 

0,73 B 0,62 B 

6210 Naturnahe Kalk-Trockenrasen 
und deren Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia) 

- - 4,33 A 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sangui-
sorba officinales) 

38,61 B 52,98 A 

7140 Übergangs- und Schwingrasen-
moore 

0,45 B 0,7 B 

7210* Kalkreiche Sümpfe mit Cladium 
mariscus und Arten des Caricion 
davallianae 

3,24 A 2,34 C 

7230 Kalkreiche Niedermoore 0,36 B 0,2 C 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzu-
lo-Fagetum) 

5,29 C Bearbeitung 
durch LFA 

Bearbeitung 
durch LFA 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Aspe-
rulo-Fagetum) 

137,43 B Bearbeitung 
durch LFA 

Bearbeitung 
durch LFA 

91D0* Moorwälder 22,77 B Bearbeitung 
durch LFA 

Bearbeitung 
durch LFA 
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EU-
Code 

LRT Flächengröße 
laut Meldung  
(ha) 

Erhaltungs-
zustand laut 
SDB 

Flächengröße 
aktuell 
(ha) 

Erhaltungs- 
zustand 
aktuell 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa 
und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

28,23 B Bearbeitung 
durch LFA 

Bearbeitung 
durch LFA 

Summe Flächengröße (ohne Wald-LRT) 1.196,56  1.204,41  

(Erläuterungen: * = prioritärer LRT; A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt; ** = wissenschaftlicher 
Fehler liegt vor, siehe S. 89 tatsächlicher EHZ: C) 
 

 

Mit 1.204,41 ha werden etwa 55 % des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ (insgesamt 2.206 ha) von 

Lebensraumtypen eingenommen (ohne Wald-LRT). Die Lebensraumtypen sowie deren Bewertung 

sind in Karte 2a dargestellt. Im Rahmen der Meldung 2004 an die Europäische Kommission wurden 

im SDB für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ elf Lebensraumtypen (darunter drei prioritäre LRT) mit-

geteilt. Im Zuge der Managementplanung wurde auf der Basis vorhandener Unterlagen und eigener 

Untersuchungen ein weiterer Lebensraumtyp ermittelt. 

 

LRT 3140:  Da die Verschlechterung innerhalb von 2 Jahren (2004 SDB: B und 2006 lanaplan: C) zu 

verzeichnen ist, ist hier von einem „wissenschaftlichen Fehler“ (Plausibilitätsprüfung) in der Festle-

gung des EHZ im SDB auszugehen. Voraussichtlich waren die großen Seen des LRT 3140 bereits 

seit der Meldung des FFH-Gebietes in einem EHZ C. 

 

Die LRT 9110, 9130, 91D0* und 91E0* werden durch die Landesforstanstalt in einem gesonderten 

Wald-Managementplan erarbeitet.  

 

 

Arten nach Anhang II FFH-RL 

In Tabelle 9 sind die gemeldeten und aktuell ermittelten Arten des Anhangs II dargestellt. Für die wei-

tere Bearbeitung sind die aktuell ermittelten Arten maßgeblich.  

 

Tabelle 9: Gemeldete Vorkommen und aktuell ermittel te Arten des Anhangs II 

EU-
Code 

Art Status laut 
SDB 

Populationsgröße 
laut SDB 

Erhaltungszustand 
der Habitate laut 
SDB 

Erhaltungszustand 
der Habitate aktuell 

1014 Schmale Win-
delschnecke 

   Zufallsfund*, keine 
Einstufung 

1016 Bauchige Win-
delschnecke 

Nichtziehend 
 

häufig A B 

1042 Große Moos-
jungfer 

Nichtziehend 
 

selten B B 

1149 Steinbeißer Nichtziehend 
 

häufig A A 

1145 Schlammpei-
tzger 

Nichtziehend 
 

selten B Kein Nachweis, keine 
Einstufung 
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EU-
Code 

Art Status laut 
SDB 

Populationsgröße 
laut SDB 

Erhaltungszustand 
der Habitate laut 
SDB 

Erhaltungszustand 
der Habitate aktuell 

1166 Kammmolch Nichtziehend 
 

1.001 – 10.000 B A 

1188 Rotbauchunke Nichtziehend 
 

1.001 – 10.000 B B 

1355 Fischotter Nichtziehend 
 

selten B A 

1393 Firnisglänzen-
des Sichelmoos 

 häufig B Kein Nachweis, keine 
Einstufung 

1903 Sumpf-
Glanzkraut 

 10 – 50  B C 

(Erläuterungen: i = Einzeltiere, C = häufig, R = selten oder sehr selten; A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder 
beschränkt; * = keine Bearbeitung dieser Art) 
 

 

Im Rahmen der Meldungen 2004 an die Europäische Kommission wurden im SDB für das FFH-Gebiet 

„Schaalsee (MV)“ neun Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie (davon keine prioritäre Art) mitgeteilt. 

Im Zuge der Managementplanung wurden keine weiteren Arten des Anhangs II ermittelt. Für die Arten 

Schlammpeitzger und Firnisglänzendes Sichelmoos konnten aktuell keine Nachweise erbracht wer-

den. Deshalb kann hier keine Einstufung vorgenommen werden. Sie finden jedoch eine weitere Be-

rücksichtigung in der Bearbeitung des Managementplanes, da ihre Meldung nicht auf einen wissen-

schaftlichen Fehler beruht (Plausibilitätsprüfung erfolgt). Für diese beiden Arten sowie für die zufällig 

gefundene Schmale Windelschnecke sollten weiterführende Untersuchungen angesetzt werden. Die 

Habitate der Arten sind in Karte 2b dargestellt. 

 

 

Vogelarten nach VS-RL 

Das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ ist gleichzeitig Bestandteil des Europäischen Vogelschutzgebietes 

„Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471). Deshalb werden unter diesem Aspekt die zu berücksichtigen-

den schutz- bzw. managementrelevanten Vogelarten für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ aufgeführt 

und aktuell dokumentiert. Unter Berücksichtigung der unten aufgeführten managementrelevanten 

Kriterien wird zudem zwischen Brut- und Rastvögeln (durchziehend, rastend oder überwinternd) un-

terschieden. 

In Abstimmung mit der Biosphärenreservatsverwaltung wurden aus der Zielartenliste für das 

16.837 ha große SPA-Gebiet diejenigen Arten ausgewählt, die im Rahmen des Managementplanes 

für das 2.206 ha große FFH-Gebiet näher betrachtet werden sollen, da diese entsprechend der Habi-

tatausstattung des Gebietes im FFH-Gebiet vorkommen können. 

 

Die aktuell ermittelten bzw. gutachterlich abgeleiteten Habitate der managementrelevanten Vogelarten 

sind in der Karte 2c dargestellt. 
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Brutvogelarten 

Ein besonderes Schutz- bzw. Managementerfordernis im Sinne der Kriterien des Art. 4 Abs. 1 Vogel-

schutzrichtlinie besteht für 

• alle Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, sofern mindestens ein Brutpaar regelmäßig 

im Gebiet vorkommt, 

 und 

• die regelmäßig im Gebiet brütenden Zugvogelarten mit einen ungünstigen Erhaltungszustand 

in Europa (BirdLife International 2004) oder einer Gefährdungssituation im Land Mecklenburg-

Vorpommern (entsprechend der Roten Liste 2004, Gefährdungskategorien 1 bis 3), sofern im 

Gebiet mindestens 2 % der landesweiten Populationen vorkommen (Schutz und Management 

finden in den zahlenmäßig geeignetsten Gebieten statt). 

 

In Tabelle 10 sind alle managementrelevanten Brutvogelarten wiedergegeben, für die im o.g. Sinne 

ein besonderes Schutz- und Managementerfordernis besteht. Die Bestände und Habitate dieser Vo-

gelarten stellen maßgebliche Bestandteile des Vogelschutzgebietes dar. 

 

Tabelle 10: Relevante Brutvogelarten mit besonderem  Schutz- und Managementerfordernis 

Code Vogelart Erhaltungszustand der Habitate 
lt. SDB im Vogelschutzgebiet 

Erhaltungszustand der Habitate 
im FFH-Gebiet 

A021 Rohrdommel B B 

A070 Gänsesäger C B 

A075 Seeadler B A 

A127 Kranich B B 

A229 Eisvogel B A 

A058 Kolbenente B A 

A238 Mittelspecht B B 

A338 Neuntöter B B 

A340 Raubwürger B B 

A081 Rohrweihe B B 

A074 Rotmilan B A 

A236 Schwarzspecht B C 

A307 Sperbergrasmücke B A 

A119 Tüpfelsumpfhuhn B C 

A122 Wachtelkönig B B 

A320 Zwergschnäpper B B 

(Erläuterungen: A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt) 
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Im Rahmen der Meldung des EU-Vogelschutzgebietes „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471) an die 

Europäische Kommission wurden in den Standarddatenbogen (2007) insgesamt 20 Brutvogelarten 

mitgeteilt. Davon sind insgesamt 16 managementrelevante Vogelarten für das FFH-Gebiet „Schaalsee 

(MV)“ maßgebend. 

 

 

Rastvogelarten 

Für das Gebietsmanagement (Schutz- und Maßnahmenerfordernis) sind folgende Arten besonders 

relevant: 

• Arten, die regelmäßig in international bedeutsamen Beständen (d. h. mindestens 1 % der Fly-

way-Population, Schwellenwerte nach DELANY & SCOTT 2002) auftreten, 

und 

• Arten nach Anhang I, sofern das Vorkommen im Gebiet zu den fünf wichtigsten im Land ge-

hört (regionale Bedeutung). 

 

Die im Gebiet rastenden und überwinternden Zugvogelarten mit besonderem Schutz- und Manage-

menterfordernis werden in Tabelle 11 dargestellt. 

Die Populationen und Habitate dieser Vogelarten stellen maßgebliche Bestandteile des Vogelschutz-

gebietes dar. 

 

Tabelle 11: Relevante Rastvogelarten / überwinternd e Vogelarten mit besonderem Schutz und 
Managementerfordernis 

Code Vogelart Erhaltungszustand der Habitate 
lt. SDB im Vogelschutzgebiet 

Erhaltungszustand der Habitate  
im FFH-Gebiet 

A127 Kranich B B 

A058 Kolbenente B A 

A061 Reiherente B B 

A039 Saatgans B B 

A041 Blässgans B B 

(Erläuterungen: A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt) 

 

 

Insgesamt wurden sieben im EU-Vogelschutzgebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471) rastende 

und überwinternde Zugvogelarten laut Standarddatenbogen an die Europäische Kommission gemel-

det, von denen fünf Arten im Rahmen des Managementplanes Berücksichtigung finden. 
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I.2.2 Bedeutung der im Gebiet vorkommenden Lebensra umtypen und 

Arten für das europäische Netz Natura 2000 

 

Nachdem im vorangegangenen Abschnitt bereits die im FFH-Gebiet relevanten Schutzobjekte defi-

niert wurden, auf die Art. 6 der FFH-RL anzuwenden ist, erfolgt in diesem Abschnitt eine weitergehen-

de Differenzierung der Lebensraumtypen und Arten hinsichtlich ihrer Bedeutung im Schutzgebiets-

netz. Die nachfolgend aufgeführten Kriterien dienen auch als Grundlage zur Ermittlung der Lebens-

raumtypen und/oder Arten im jeweiligen Gebiet, für die vordringlich Wiederherstellungs- oder Entwick-

lungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen (vgl. Kap. I.4.1). Zusätzlich dienen diese verwendeten 

Kriterien der Definition von Erheblichkeitsschwellen im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung (vgl. Kapi-

tel II), bei der die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen eine wesentliche Rolle spielt. Zusätz-

lich sollen hier Begründungen der Notwendigkeit und zur Prioritätenbestimmung von Maßnahmen im 

Schutzgebiet Anwendung finden. 

Für Vogelarten wird die Bedeutung nicht ermittelt, da regelmäßig nur Teile des Vogelschutzgebietes 

bearbeitet werden und eine Bewertung nur auf Gebietsebene sinnvoll ist. 

 

 

LRT nach Anhang I FFH-RL 

Kriterien zur Einschätzung der Bedeutung der im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen für das 

europäische Netz Natura 2000 sind: 

• ein „günstiger“ insbesondere „hervorragender“ Erhaltungszustand auf Gebietsebene (vgl. Ta-

belle 10), 

• die Priorität im Sinne des Art. 1d) FFH-RL, 

• das Vorhandensein landesweiter Schwerpunktvorkommen (sehr hoher Flächenanteil) im je-

weiligen Gebiet, 

• eine landesweit „ungünstige“ Gesamtbewertung des LRT innerhalb der FFH-Gebiete, 

• ein europaweit „ungünstiger“ Erhaltungszustand innerhalb und außerhalb von FFH-Gebieten 

gemäß dem Bericht nach Art. 17 FFH-RL. 

 

Die gebietsbezogene Bewertung des Erhaltungszustandes als „ungünstig“ („C“) zeigt einen i.d.R. un-

zureichenden Zustand für das Netz Natura 2000 an und ist daher maßgeblich für die Bestimmung von 

erforderlichen Maßnahmen (vgl. Tabelle 25). 
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Tabelle 12: Bedeutung der im Gebiet vorkommenden LR T für das Netz Natura 2000 

LRT 
EU-
Code 

Prioritärer 
LRT 

Sehr hoher Flächenan-
teil im Gebiet (relative 
Größe = A) bezogen 
auf das Land 

Landesweit hohe Flä-
chenanteile ( ≥25 % als 
ungünstig bewertet (C) 

Europaweit ungünstiger 
Zustand (gelb oder rot nach 
Ampelschema gemäß Be-
richt nach Art. 17 FFH-RL) 

3140 - - - rot 

3150 - - - rot 

3260 - - - gelb 

6210 - - - rot 

6510 - - X gelb 

7140 - - X rot 

7210* X - - gelb 

7230 - - - rot 

(Erläuterung: „gelb“ = ungünstig – unzureichend, „rot“ = ungünstig – schlecht) 

(QUELLE: : http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 

 

 

Arten nach Anhang II FFH-RL mit kleinräumig abgrenz baren Habitaten 

Zur Ermittlung der im Gebiet vorkommenden, bedeutsamen Arten des Anhangs II sind folgende Krite-

rien zur Einschätzung notwendig: 

• ein „günstiger“ insbesondere hervorragender Erhaltungszustand der Habitate auf Gebietsebe-

ne (vgl. Tabelle 13), 

• die Priorität im Sinne der FFH-RL, 

• das Vorhandensein landesweiter Schwerpunktvorkommen (sehr hoher Populationsanteil) im 

jeweiligen Gebiet, 

• ein europaweit „ungünstiger“ Erhaltungszustand innerhalb und außerhalb des FFH-Gebietes 

gemäß dem Bericht nach Art. 17 FFH-RL. 

 

Tabelle 13: Bedeutung der im Gebiet vorkommenden Ar ten mit kleinräumigen Habitaten für das 
Netz Natura 2000 

Art Prioritäre 
Art 

Sehr hoher Populationsanteil (rela-
tive Größe = A) bezogen auf das 
Land) 

Europaweit ungünstiger Zu-
stand (gelb oder rot nach Am-
pelschema gemäß Bericht nach 
Art. 17 FFH-RL) 

Bauchige Windel-
schnecke 

- - gelb 

Große Moosjungfer - - gelb 

Steinbeißer - - gelb 

Schlammpeitzger - - gelb 

Kammmolch - - gelb 

Rotbauchunke - - gelb 
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Art Prioritäre 
Art 

Sehr hoher Populationsanteil (rela-
tive Größe = A) bezogen auf das 
Land) 

Europaweit ungünstiger Zu-
stand (gelb oder rot nach Am-
pelschema gemäß Bericht nach 
Art. 17 FFH-RL) 

Firnisglänzendes 
Sichelmoos 

- X rot 

Sumpf-Glanzkraut - - gelb 

(Erläuterung: „gelb“ = ungünstig – unzureichend, „rot“ = ungünstig – schlecht, grau hinterlegt = Arten, die nicht aktuell  
 nachgewiesen wurden, aber im SDB aufgeführt sind) 
(QUELLE: : http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
 

 

Arten nach Anhang II FFH-RL mit großen Raumansprüch en 

In Tabelle 14 sind die vorkommenden Arten nach Anhang II aufgeführt, die über einen großen Raum-

anspruch verfügen. 

 

Tabelle 14: Bedeutung der im Gebiet vorkommenden Ti erarten mit großen Raumansprüchen 
für das Netz Natura 2000 

Art Prioritäre 
Art 

Sehr hoher Populati-
onsanteil (relative Grö-
ße = A) bezogen auf 
das Land 

Ungünstiger 
Zustand auf 
Landesebene 
(Rote Liste) 

Europaweit ungünstiger Zu-
stand (gelb oder rot nach Am-
pelschema gemäß Bericht nach 
Art. 17 FFH-RL) 

Fischotter - - X gelb 

(Erläuterung: „gelb“ = ungünstig – unzureichend, „rot“ = ungünstig – schlecht) 
(QUELLE: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17) 
 

 

I.2.3 Artenvorkommen des Anhangs IV der FFH-Richtli nie 

 
Für die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV FFH-Richtlinie gilt gemäß Art. 12 und 13 FFH-

Richtlinie ein strenges Schutzregime, das u.a. Verbote des Fangs oder der Tötung von Exemplaren, 

der Störung von Arten, der Zerstörung von Eiern oder der Beschädigung von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten einschließt. Die Beurteilung des Erhaltungszustandes der Arten (Anhänge IV und V) er-

folgt nicht für die FFH-Gebiete, sondern erfolgt gebietsunabhängig und flächendeckend. Es werden 

nach den Vorgaben für das Monitoring auf europäischer Ebene die drei Erhaltungszustandskatego-

rien: „günstig“, „ungünstig – unzureichend“, „ungünstig – schlecht“ unterschieden (vgl. Doc.Hab-04-

03/03 rev.3). 

 

Die Arten des Anhangs IV (und V) werden nicht im Zuge der Managementplanung erfasst und bewer-

tet. Alle Informationen über aktuelle Vorkommen müssen jedoch ausgewertet werden, um zu vermei-

den, dass bei der Planung von Maßnahmen zu Gunsten von LRT nach Anhang I oder Arten nach 

Anhang II FFH-Richtlinie Beeinträchtigungen von Arten des Anhangs IV-Arten verursacht werden. 
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Tabelle 15: Vorkommen von Arten des Anhangs IV 

Art Vorkommen im Gebiet (Ge-
bietsteil, Lage im Gebiet) 

Bemerkungen 

Abendsegler  
(Nyctalus noctula) Kneeser Niederung Siemer 2002 

Braunes Langohr  
(Plecotus auritus) Kneeser Niederung Siemer 2002 

Breitflügelfledermaus  
(Eptesicus serotinus) Kneeser Niederung Siemer 2002 

Rauhautfledermaus  
(Pipistrellus nathusii) 

Kneeser Niederung Siemer 2002 

Wasserfledermaus  
(Myotis daubentonii) 

Kneeser Niederung Siemer 2002 

Zwergfledermaus  
(Pipistrellus pipistrellus) 

Kneeser Niederung Siemer 2002 

Knoblauchkröte  
(Pelobates fuscus) 

Grünland westl. Hakendorf 
 

MAP-Kartierung 
Scheller 2001 (Monitoring Life-Projekt) 

Laubfrosch (Hyla arbo-
rea) 

Kneeser Niederung, Grünland öst-
lich und westl. Hakendorf, südlich 
Techin, NSG Strangen 

MaP-Kartierung 2009 
Scheller 2001 (Monitoring Life-Projekt) 

Moorfrosch (Rana ar-
valis) 

 Scheller 2001 (Monitoring Life-Projekt) 

Zierliche Moosjungfer 
(Leucorrhinia caudalis) 

Kalkgrube östlich der Schaaleaus-
mündung 

MaP-Kartierung 2009 
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I.3 Erhaltungszustand der signifikanten LRT und Art envorkommen 
Maßgebliche Bestandteile 

 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme (Abgrenzung der LRT und Habitate 

der Arten) und der Bewertungen (Erhaltungszustände der LRT und der Habitate der Arten) sowie die 

weiteren standörtlichen und funktionalen „maßgeblichen Bestandteile“ (vgl. Kap. I.2.3) für das FFH-

Gebiet „Schaalsee (MV)“ dargestellt und beschrieben. 

 

I.3.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtli nie 

 
Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ wurden im Zuge der Managementplanung sieben LRT des An-

hangs I mit signifikanten Vorkommen ermittelt, die insgesamt 1.204 ha (ohne Wald-LRT) einnehmen 

(vgl. Tabelle 8 und Karte 2a). 

 

Tabelle 16: Bewertung des Erhaltungszustandes der L ebensraumtypen 

EU-
Code 

Lebensraumtyp Verbreitung (we-
sentliche Vorkom-
men) 

Anzahl 
der Teil-
flächen 

Flächengröße 
aktuell in ha 

Erhaltungszustand 
aktuell 

Seen > 1 ha 
- Schaalsee und  
Teilbereiche (Borgsee,  
Techiner See, Lassah-
ner See, Bernstorfer 
Binnensee, Dutzower 
See) 

6 1.107,52 Teilbewertung: C 
A  - 
B  -  
C  6 (99,6 %) 

3140 Oligo- bis me-
sotrophe kalkhalti-
ge Gewässer mit 
benthischer Vege-
tation aus Arm-
leuchteralgen 

Kleingewässer 
- ehemalige  
Grubengewässer im 
Bereich des Kalk- 
flachmoores und des  
Schneidenriedes 

4 3,89 
- 
(3,33) 
(0,56) 

Teilbewertung: B 
A  - 
B  3  (0,3 %) 
C  1  (0,1 %)  

 Gesamt: C 

Seen > 1 ha 
Kirchensee 

1 23,42 Teilbewertung: C 
A  - 
B  - 
C  1 (74,6 %) 

3150 Natürliche 
eutrophe Seen mit 
einer Vegetation 
des Magnopota-
mions oder Hydro-
charitions 

Kleingewässer  
- Dohlenwald 
- w u. ö. Hakendorf 
- sw Lassahn, nördlich  
Stintenburg 
- westlich Techiner  
Halbinsel  
- NSG Strangen, 
nördlich Zarrentin 
 

65 
 

8,41 
(0,08) 
(5,84) 
(2,49) 

Teilbewertung: B 
A    1   (0,3 %) 
B  33 (18,8 %) 
C  31   (7,9 %) 

     Gesamt: C 
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EU-
Code 

Lebensraumtyp Verbreitung (we-
sentliche Vorkom-
men) 

Anzahl 
der Teil-
flächen 

Flächengröße 
aktuell in ha 

Erhaltungszustand 
aktuell 

3260 Flüsse der plana-
ren bis montanen 
Stufe mit Vegeta-
tion des Ranuncu-
lion fluitantis und 
des Callitricho - 
Batrachion 

- Schaale, Oberlauf  
  östlich Zarrentin 

1 0,62 Gesamt: B 
A  - 
B  1 (100 %) 
C  - 

6210 Naturnahe Kalk-
Trockenrasen und 
deren Verbu-
schungsstadien 
(Festuco-
Brometalia) 

- Grenzstreifen, ehema- 
  lige Kiesgrube und 
  Teile von Grünlandflä- 
   chen westlich und 
   südwestlich von 
   Sandfeld 

5 4,33 
(2,62) 
(1,71) 

Gesamt: A 
A  2 (60,5 %) 
B  3 (39,5 %) 
C  - 

6510 Magere Flachland-
Mähwiesen (Alo-
pecurus pratensis, 
Sanguisorba 
officinales) 

- nw u. w von Kneese 
- nw Bernstorf auf  
  Halbinsel 
- Halbinsel sw Techin 
- bei Schaliß 
- NSG Strangen 

19 52,98 
(47,62) 
(5,36) 

Gesamt: A 
A  11 (90 %) 
B    8 (10 %) 
C   - 

7140 Übergangs- und 
Schwingrasen-
moore 

- Dohlenwald, sw von  
  Kneese 

4 0,7 

(0,68) 
(0,02) 

Gesamt: B 
A  - 
B  3 (97,1 %) 
C  1 (2,9 %) 

7210* Kalkreiche Sümpfe 
mit Cladium ma-
riscus und Arten 
des Caricion 
davallianae 

- Sümpfe an der Süd- 
  grenze des Gebietes,  
  östlich Zarrentin 

2 2,34 Gesamt: C 
A  - 
B  - 
C  2 (100 %) 

7230 Kalkreiche Nie-
dermoore 

- Kalkflachmoor im  
  Süden des Gebietes,  
  östlich Zarrentin 

1 0,2 Gesamt: C 
A  - 
B  - 
C  1 (100 %) 

 Summe  
(ohne Wald-LRT) 

  1.204,41 
(50,32) 
(17,54) 
(1.136,55) 

Gesamt: C 
A  2 (4,20 %) 
B  2 (1,46 %) 
C  4 (94,30 %) 

(Erläuterungen:  * = prioritärer LRT, A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt) 
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LRT 3140 (Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässe r mit benthischer Vegetation aus Arm-

leuchteralgen)  

 

Vorkommen im Gebiet 

Insgesamt können elf Teilflächen im Vergleich zur Binnendifferenzierung (18 Teilflächen) des LRT 

3140 > 1 ha aktuell bestätigt werden. Die bestätigten Seen > 1 ha sind von Norden nach Süden wie 

folgt im FFH-Gebiet aufzufinden: Dutzower See, Bernstorfer Binnensee, Lassahner See, Techiner 

See, Borgsee und Schaalsee. Weitere fünf Flächen > 1 ha befinden sich östlich von Zarrentin, im Be-

reich des Kalkflachmoores sowie östlich und westlich der Schaale. Die kleineren 12 Flächen teilweise 

unter 1 ha können aktuell nicht für das FFH-Gebiet bestätigt werden. Vermutlich ist ein Digitalisie-

rungsfehler bereits in der Binnendifferenzierung aufgetreten. Vergleicht man die eigentliche FFH-

Grenze, die gleichzeitig die Landesgrenze im Westen des FFH-Gebietes darstellt, mit dem FFH-

Grenzverlauf in der Binnendifferenzierung, so stellt man fest, dass entlang der westlichen FFH-

Grenzführung keine kleinflächigen LRT 3140 vorzufinden sind. Damit verkleinert sich die Gesamtflä-

che des LRT 3140 bereits um sechs Flächen. Der 7. Flächenverlust ist auf der Halbinsel südwestlich 

von Techin zu verzeichnen. In diesem Bereich ist die Fläche eher kuppig, so dass diese kleine Fläche 

des LRT 3140 vermutlich bereits in den vergangenen Jahren trocken gefallen ist. Im Bereich der ehe-

maligen Grubengewässer des Kalkflachmoorkomplexes nahe Zarrentin konnte eine weitere Fläche 

des LRT 3140 aufgefunden werden. Zu dem wurden die beiden einzelnen Teilflächen südlich des 

Oberlaufes der Schaale zu einer Gesamtfläche des LRT 3140 zusammengefasst, so dass in diesem 

Bereich die Anzahl von fünf Teilflächen insgesamt konstant bleibt. 

 

Bewertung 

Insgesamt fällt die Bewertung für den LRT 3140 mit EHZ C weit schlechter aus als die Bewertung laut 

SDB (B). Da diese Verschlechterung innerhalb von 2 Jahren (2004 SDB: B und 2006 lanaplan: C) zu 

verzeichnen ist, ist hier von einem „wissenschaftlichen Fehler“ (Plausibilitätsprüfung) in der Festle-

gung des EHZ im SDB auszugehen. Voraussichtlich waren die großen Seen des LRT 3140 bereits 

seit der Meldung des FFH-Gebietes in einem EHZ C. Die großen Gewässer wurden bereits 2006 ge-

mäß der EG-Wasserrahmen-Richtlinie und FFH-Richtlinie vom Büro lanaplan insgesamt mit EHZ C 

bewertet. Dabei werden die Kriterien lebensraumtypisches Arteninventar, Deckungsgrad des Gewäs-

sergrundes mit Armleuchteralgen und die untere Makrophyten-Tiefengrenze als mäßig bis unbefriedi-

gende Zustände beurteilt. Die restlichen fünf Flächen wurden im Rahmen der Managementplanung 

erfasst und alle mit einem EHZ B bewertet. Die Kategorie C ist hier deshalb bestimmend, weil davon 

Flächenanteile von > 25 % (gesamt: 99,6 %) auf Gebietsebene vorkommen.  
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LRT 3150 (Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegeta tion des Magnopotamions oder Hydrocha-

ritions)  

 

Vorkommen im Gebiet 

Insgesamt werden im Gebiet die Natürlichen eutrophen Seen nach Kleingewässern und Seen > 1 ha 

unterschieden. Der Kirchensee stellt dabei die größte Teilfläche mit ca. 23 ha nördlich Zarrentin dar. 

Die größten Komplexe von Kleingewässern befinden sich im Bereich des Dohlenwaldes südwestlich 

von Kneese sowie westlich und östlich von Hakendorf. Zudem kommen kleinere Ansammlungen an 

Kleingewässern südwestlich Lassahn, auf der Halbinsel westlich Techin und im NSG Strangen vor. Im 

Vergleich zur Binnendifferenzierung wurden weitaus weniger Flächen erfasst. Die Teilflächenanzahl 

reduzierte sich ca. um die Hälfte. Viele der Kleingewässer waren bereits trockengefallen oder zeigten 

sich nur noch als temporär wasserführende Senken. Aufgrund des fehlenden charakteristischen Ar-

teninventars konnten diese nicht mehr als LRT 3150 eingestuft werden. Von insgesamt 118 

untersuchten Kleingewässern genügen derzeit 64 den Kriterien, die für eine Einordnung in den LRT 

maßgeblich sind. Der größte Verlust verzeichnet sich im Bereich Hakendorf mit 15 Flächen nordwest-

lich und fünf Flächen westlich davon. Hierbei handelt es sich zum einen um einen Digitalisierungsfeh-

ler in der Binnendifferenzierung und zum anderen um einen Verlust von Kleingewässern. Bei dem 

wissenschaftlichen Fehler handelt es sich um eine Fehlinterpretation von LRT 3150-Flächen. Dem-

nach wurden wahrscheinlich feuchte Senken dem LRT 3150 zugeordnet. Zudem kam es aufgrund der 

Grundwasserabsenkung im Großraum Schaalseegebiet zu einem Verlust von Kleingewässern. Diese 

stellen sich aktuell nur noch als feuchte Senken mit Röhrichtgesellschaften dar. .Im Dohlenbereich 

konnte die größte Ansammlung an Kleingewässer erhalten bleiben, wobei auch hier ca. neun Teilflä-

chen verloren gingen. Dafür haben sich vier Teilflächen an anderen Stellen des Dohlen entwickelt 

sowie je zwei Teilflächen vergrößert bzw. verkleinert. Weitere Verluste sind wie folgt zu erfassen: zwei 

Flächen südöstlich des Kalkflachmoorkomplexes, sieben Flächen auf der Techiner Halbinsel, sieben 

Flächen im NSG Techin, zwei Flächen nördlich NSG Techin, eine Fläche nördlich Stintenburg, drei 

Flächen östlich Lassahner See. Nördlich Stintenburg konnte zudem ein weiteres Kleingewässer dem 

LRT 3150 zugeordnet werden. 

 

Bewertung 

Seen > 1 ha 

Der Kirchensee wurde im Rahmen der Managementplanung nicht erfasst. Die Bewertung wurde ge-

mäß der EG-Wasserrahmen-Richtlinie und FFH-Richtlinie vom Büro lanaplan in einem Endbericht 

2006 zusammengefasst. Danach erhält der See nur einen Erhaltungszustand von C. Dies begründet 

sich mit dem mäßig bis unbefriedigenden Zustand des lebensraumtypischen Arteninventars, De-

ckungsgrad des Gewässergrundes und der unteren Makrophyten-Tiefengrenze. 

 

Kleingewässer 

Der überwiegende Teil (17,2 %) der Kleingewässer des LRT 3150 kann mit dem Erhaltungszustand B 

bewertet werden. Von insgesamt 64 Kleingewässern wurden 1 dem EHZ A, 32 dem EHZ B und 31 
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dem EHZ C zugeordnet. Von den übrigen 54 laut Binnendifferenzierung als LRT 3150 ausgewiesenen 

Kleingewässern zeigten sich 14 völlig ohne Vegetation und 40 verlandet. 

Bei den Kartierungen wurde festgestellt, dass die Anzahl bisher nicht erfasster Kleingewässer und 

potenzieller LRT besonders im „Dohlenwald“ relativ hoch ist. Kleingewässer, die im Zuge der Kartie-

rungen zufällig beobachtet wurden, wurden neu in die Liste der LRT-Flächen aufgenommen. Fraglich 

ist, ob alle Gewässer des „Dohlenwaldes“ erfasst wurden. Eine komplette Neukartierung der Wald-

Kleingewässer wurde vom Auftraggeber jedoch nicht veranlasst. 

 

 

LRT 3260 (Flüsse der planaren bis montanen Stufe mi t Vegetation des Ranunculion fluitantis 

und des Callitricho-Batrachion)  

 

Vorkommen im Gebiet 

Die einzige Teilfläche des LRT 3260 stellt der Oberlauf der Schaale dar, die sich weit über die FFH-

Grenze als Fließgewässer hinaus bewegt. Die Schaale mündet direkt aus dem südlichen Teil des 

Schaalsees (östlich Zarrentin) und wird von dort mit Wasser gespeist. 

 

Bewertung 

Der EHZ des Oberlaufes der Schaale wurde im Zuge der Managementplanung mit B eingestuft. Somit 

kann der EHZ gegenüber der Meldung im SDB bestätigt werden. In der Bewertung konnte der Ober-

lauf der Schaale in der Vollständigkeit der lebensraumtypischen Strukturen und des lebensraumtypi-

schen Arteninventars mit gut (B) sowie in der Kategorie Beeinträchtigungen mit hervorragend (A) ab- 

schneiden. Dies begründet sich auch durch die vorhandene ökologische Durchgängigkeit in diesem 

Bereich. Die Güteklasse nach MV und LAWA-Richtlinie kann zurzeit nur mit 2 angegeben werden 

(mdl. Aussage StALU-MV 2010, vgl. auch Bewirtschaftungsvorplanung 2005). Das Problem ist hier in 

der geringen Wasserzufuhr durch den Schaalsee zu sehen (vgl. Tabelle 2, Beeinträchtigungen der 

Schaale). 

 

 

LRT 6210 (Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Ver buschungsstadien (Festuco-

Brometalia)  

 

Vorkommen im Gebiet 

In der Binnendifferenzierung des LUNG ist der Lebensraumtyp 6210 nicht enthalten. Seine Auswei-

sung geht zurück auf eine Arbeit von TEPPKE (2006), der das Vorkommen des LRT im Bereich einer 

ehemaligen Kiesgrube sowie westlich des ehemaligen Grenzweges am Ostufer des Schaalsees be-

schreibt. Ergänzende floristische Aufnahmen im Juni 2011 ergaben, dass der LRT wesentlich weiter 

verbreitet ist, als bisher bekannt. Weitere Basiphile Halbtrockenrasen, die dem LRT zugeordnet wer-

den können, finden sich sowohl beiderseits des ehemaligen Grenzweges nordwestlich, als auch, ein-

gebettet in den LRT 6510, südwestlich von Sandfeld. Insgesamt wurden fünf Flächen nachgewiesen, 
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wobei eine aus einer größeren und einer kleineren Teilfläche besteht. Teilweise werden die Flächen 

extensiv beweidet, was sich sehr positiv auf den Erhaltungszustand auswirkt. 

Die Bedeutung der Vorkommen des LRT 6210 an dieser Stelle ist umso höher einzuschätzen, weil er 

sich hier, wenn auch in einer verarmten floristischen Zusammensetzung, an der Nordwest-Grenze 

seines Verbreitungsgebietes befindet. 

 

Bewertung 

Der LRT in seiner Gesamtheit wurde mit dem Erhaltungszustand A (hervorragend) bewertet. Von den 

fünf Flächen erhielten zwei die Gesamtbewertung A und drei die Gesamtbewertung B (gut). Die bei-

den erstgenannten Flächen stellen jedoch den überwiegenden Flächenanteil. 

Die lebensraumtypischen Strukturen sind gekennzeichnet durch sehr hohe Deckungsgrade der leben-

raumtypischen Vegetation einschließlich vegetationsfreier sandig-kiesiger Rohböden. Lediglich bei 

einer Fläche beginnen Ruderalarten einzuwandern. Hinsichtlich der Vollständigkeit der lebensraumty-

pischen Strukturen wurden somit vier Flächen mit A und eine mit B bewertet. 

Bei der Anzahl lebensraumtypischer und besonders charakteristischer Pflanzenarten erging bei allen 

Flächen die Bewertung B. Dies liegt insbesondere an der floristischen Verarmung der Bestände am 

Rande ihres Verbreitungsgebietes. Von den besonders charakteristischen Pflanzenarten wuchsen 

lediglich Festuca brevipila und Carlina vulgaris auf allen Flächen. 

Geringe Beeinträchtigungen waren fortschreitende Gehölzsukzession sowie ausbleibende Nutzung 

bzw. Auflassung bei einigen Flächen. Dies dürfte sich jedoch relativ schnell ändern lassen, wenn alle 

Flächen in ein Beweidungs- bzw. Pflegeregime eingeordnet werden.  

 

 

LRT 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pra tensis, Sanguisorba officinalis)  

 

Vorkommen im Gebiet 

Der Flächenanteil dieses LRT hat sich gegenüber der Binnendifferenzierung des LUNG deutlich er-

höht. Der Bestand hat sich von ehemals 10 Flächen auf aktuell 19 erhöht. Davon befinden sich sieben 

nordwestlich und westlich von Kneese, zwei auf dem Holzkoppelberg südlich Kneese, sechs im NSG 

Techin und je eine auf der Halbinsel nordwestlich von Bernstorf, auf der Halbinsel südwestlich Techin, 

bei Schaliß und im NSG Strangen. Die hier überwiegend eingeordneten Flächen werden durch die 

Landwirte nach Vorgaben der Biosphärenreservatsverwaltung pfleglich genutzt (extensive Beweidung 

durch Rinder mit geringer Besatzdichte, bei Bedarf mit Nachmahd). Diese Nutzungsform hat sich of-

fensichtlich bewährt und allgemein zu einer Aufwertung der Flächen geführt. 

 

Bewertung 

Von den insgesamt 19 aktuell ausgewiesenen Flächen entsprechen derzeit elf (48,76 ha) dem EHZ A 

und die restlichen acht (6,03 ha) dem EHZ B, so dass sich insgesamt für den LRT ein EHZ A ergibt 

(überwiegender Flächenanteil > 25 %). Dies erscheint umso bemerkenswerter, da insgesamt der Zu-

stand dieses LRT in MV als ungünstig eingestuft wird. Zu den Bewertungskriterien gehörte die Voll-
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ständigkeit der lebensraumtypischen Strukturen und des Arteninventars sowie Beeinträchtigungen. 

Das letztgenannte Kriterium wurde überwiegend mit gut bis hervorragend bewertet. Es musste ledig-

lich die Auflassung einiger Teilflächen abwertend herangezogen werden. 

 

 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore  

 

Vorkommen im Gebiet 

Vom LRT 7140 hat sich gegenüber der Binnendifferenzierung der Flächenanteil leicht erhöht. Zu den 

zwei gemeldeten Flächen kommen im „Dohlen“, südwestlich von Kneese, zwei weitere Flächen hinzu. 

 

Bewertung 

Von diesen insgesamt vier Flächen wurden aktuell drei in den EHZ B und eine in den EHZ C einge-

ordnet, so dass insgesamt der EHZ B erhalten bleibt. Somit kann der EHZ im Vergleich zur Meldung 

im SDB bestätigt werden. Allgemein fällt auf, dass insgesamt bei der Vollständigkeit der lebensraum-

typischen Strukturen und des Arteninventars sowie bei Beeinträchtigungen nur gute bis mäßig durch-

schnittliche Ergebnisse erzielt wurden. Dies ist auf das mäßige Vorkommen von Nassstellen und Sen-

ken zurückzuführen, die durch großräumige Grundwasserabsenkung teilweise unter < 10 % der Flä-

che bleiben. Dementsprechend können sich auch Gehölze mit einem Anteil von ≤ 50 % der Fläche 

durchsetzen. 

 

 

LRT 7210* (Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus u nd Arten des Caricion davallianae)  

 

Vorkommen im Gebiet 

Der Flächenanteil dieses LRT hat sich gegenüber der Binnendifferenzierung nicht geändert. Somit 

blieben die beiden Flächen an der Südgrenze des FFH-Gebietes, östlich Zarrentin, erhalten. 

 

Bewertung 

In der Gesamtbewertung musste der LRT 7210* vom EHZ A auf EHZ C zurückgestuft werden. Die 

entscheidende Ursache hierfür liegt in der großräumigen Grundwasserabsenkung im südlichen Teil 

des Gebietes. Dafür verantwortlich ist neben lokalklimatischen Faktoren (sehr geringe Niederschläge 

in den letzten Jahren) insbesondere die insgesamt unbefriedigende Wasserbilanz im Raum des 

Schaalsees, u.a. mit hervorgerufen durch den Betrieb des Kraftwerkes Farchau. 

Beide Flächen sind gegenwärtig dadurch gekennzeichnet, dass Cladium mariscus zwar noch > 75 % 

der Fläche deckt, jedoch kaum noch reproduziert. In der Vegetationsperiode 2009 wurden nur noch 

wenige blühende Exemplare angetroffen. Die Flächen sind trocken und gut begehbar. Auf der Boden-

oberfläche befindet sich eine ca. 30 bis 40 cm dicke Schicht von nicht vertorftem Cladium-Material, 

welche eine Entwicklung typischer Begleitvegetation weitgehend ausschließt. Offene Wasserstellen, in 

welchen sich Armleuchteralgen ausbilden können, sind nicht mehr vorhanden. Damit ergibt sich für 
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beide Flächen hinsichtlich des lrt-typischen Arteninventars und der Beeinträchtigungen zwangsläufig 

die Bewertung C, welche entsprechende Gesamtbewertungen des LRT zur Folge hat. 

 

 

LRT 7230 (Kalkreiche Niedermoore)  

 

Vorkommen im Gebiet 

Bei diesem LRT hat sich gegenüber der Binnendifferenzierung der Flächenanteil nach dem gegenwär-

tigen Stand leicht verringert. Von den ehemals zwei ausgewiesenen Flächen kann nur noch die größe-

re der beiden Flächen östlich von Zarrentin aktuell aufgefunden werden. Die zweite Fläche konnte 

auch in einer zweiten Vegetationsperiode nicht bestätigt werden. Dies ist darin begründet, dass es 

sich vermutlich um einen Differenzierungsfehler handelt und somit eine Fehlmeldung darstellt. 

 

Bewertung 

Da das den Schneidenrieden benachbarte Kalkflachmoor gleichfalls von der großräumigen Grund-

wasserabsenkung betroffen ist, muss insgesamt eine Verschlechterung vom EHZ B zum EHZ C ver-

zeichnet werden. Die Zahl besonders charakteristischer Pflanzenarten reicht bei Gefäßpflanzen für 

einen guten Erhaltungszustand aus, Braunmoose fehlen jedoch völlig. Die großräumige Grundwas-

serabsenkung führt zur Schädigung von Vegetation und Strukturen, so dass insgesamt nur die Ge-

samtbewertung C bleibt. 

Ohne die ständige Pflege der Fläche im Auftrag der Biosphärenreservatsverwaltung wären die Suk-

zession von Alnus glutinosa und Betula pubescens zwischenzeitlich so weit vorangeschritten, dass 

der LRT als Verlust einzuordnen wäre. 
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I.3.2 Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ wurden im Zuge der Managementplanung sieben Arten des An-

hangs II mit signifikanten Vorkommen ermittelt, d. h. es existiert ein Nachweis nach dem Referenz-

zeitpunkt (vgl. Kap. I.4.2), bei dem es sich nicht um einen Einzelnachweis handelt.  

 

Tabelle 17: Bewertung des Erhaltungszustandes der H abitate der Arten des Anhangs II FFH-RL 

EU-
Code 

Art Status 
aktuell 

Vorkommen der Art 
im Gebiet (Art-
Nachweise) 

Anzahl der 
Teilflächen 

Habitat-
fläche in 
ha 

Erhaltungszustand  
aktuell 

1016 Bauchige 
Windel-
schnecke 

Nicht-
ziehend 

weiträumig über gesam-
tes FFH-Gebiet 

17 3 Gesamt: B*  
A  7 (13 %) 
B  5 (59 %) 
C  5 (28 %) 

1042 Große 
Moosjungfer 

Nicht-
ziehend 
i 13 

Dohlen, nördl. Zarrentin 3 5,6 
 

Gesamt: C  
A  - 
B  2 (57 %) 
C  1 (43 %) 

1149 Steinbeißer Nicht-
ziehend 
i 52 

Schaalsee, Südost-ufer, 
Ost- und Nordufer Schali-
ßer Bucht, Techiner See, 
Lassahner See, Ostufer 

8 sandige 
Flachwas-
serbereiche/ 
Uferbereiche 
(Karte 2b) 

Gesamt: A 
A  8 (100 %) 
B  - 
C  - 

1166 Kammmolch Nicht-
ziehend 
i 86 

v.a. Grünländer bei Ha-
kendorf 
Einzelgewässer bei Te-
chin, nördl. Zarrentin 

7 2 
 

Gesamt: A  
A  5 (80 %) 
B  1 (2 %) 
C  1 (18 %) 

1188 Rotbauch-
unke 

Nicht-
ziehend 
i 176 

v.a. Grünländer bei Ha-
kendorf 
Einzelgewässer bei Stin-
tenburg, Techin, Kneese 

14 3 Gesamt: B  
A  5 (48 %) 
B  5 (38 %) 
C  4 (14 %) 

1355 Fischotter Nicht-
ziehend 
9 Se-
kundär-
nach-
weise 

konzentriert auf Schaal-
see u. angrenzende Seen 

18 1.370 Gesamt: A 
A  1.031 ha (75 %) 
B  318 ha (23 %) 
C  21 ha (2 %) 

1903 Sumpf-
Glanzkraut 

i 14 Kalkflachmoor, östlich 
Zarrentin 

mindestens 3 0,2 Gesamt: C 
A  - 
B  -   
C  1 (100 %) 

(Erläuterungen: i = Individuen; A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt; * = Gutachterliche Einstufung, 
da laut Aggregationsregelung „C“ vgl. Kap. I.1.4.3) 
 

 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
Natur & Text in Brandenburg GmbH 

 

 
Managementplan für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)” 
DE 2331-306  Seite 53 

1016 – Bauchige Windelschnecke  

 

Vorkommen im Gebiet 

Die Habitate der Bauchigen Windelschnecke liegen kleinräumig über das gesamte FFH-Gebiet ver-

streut in offenen oder halboffenen Feuchtlebensräumen. Im Einzelnen sind folgende Teilgebiete als 

geeignete Suchräume für Habitatflächen zu nennen: 

• Westliches Schaalseeufer zwischen Grenzgraben und Kirchensee  

• Schaalseeufer nordöstlich Schaalseeausfluss 

• Flächen südlich Techin 

• Flächen nördlich Techin 

• Flächen bei Stintenburg 

• Flächen westlich Hakendorf 

• Flächen nordwestlich Bernstorf 

• Fläche östlich des Dohlen 

• Kneeser Niederung 

• Flächen bei Dutzow 

 

Habitatansprüche- und nutzung, Habitatabgrenzung 

Die Bauchige Windelsschnecke hat ihre Verbreitungsschwerpunkte in Verlandungsmooren und Fluss-

niederungen, in denen sie vor allem Großseggenriede, insbesondere Sumpfseggenriede, Uferseggen- 

und Rispenseggenriede besiedelt. Seltener ist die Art in lichten Erlenbrüchen zu finden. Bedeutsam 

für ihre Ansiedlung sind der Nährstoffgehalt (bevorzugt werden mäßig mesotroph-eutrophe Verhält-

nisse) und der Wasserhaushalt, wobei ein oberflächennaher Wasserstand mit winterlicher Überflutung 

benötigt wird. Der Boden muss über eine ausreichend starke Streuauflage zur Wasserspeicherung 

verfügen. (vgl. JUEG 2004) 

 

Habitatbewertung und Beeinträchtigungen 

Der Erhaltungszustand wird insgesamt mit B bewertet (entsprechend annähernd 60 % der kartierten 

Habitatflächen). Dabei sind – entsprechend der breiten Streuung der Habitate – erhebliche Unter-

schiede feststellbar. Die Art wurde nicht auf allen geeignet erscheinenden Seggenstandorten gefun-

den, teilweise ohne dass augenscheinliche Defizite dies hätten erklären können (auffallend z. B. in 

einigen Bereichen der Kneeser Niederung). Der Anteil positiver Proben war jedoch mit über 70 % 

hoch. Typische Beeinträchtigungen, die in unterschiedlicher Konstellation auftraten, waren Austrock-

nung, Verdrängung der Seggen durch andere Pflanzen (z. B. Juncus), Kleinflächigkeit der Habitate, 

Eutrophierung, Gehölzsukzession und zu hoher Beweidungsdruck (v.a. Trittbelastung). 
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1042 – Große Moosjungfer  
 

Vorkommen im Gebiet 

Das Hauptvorkommen der Art im Gebiet besteht aus zwei je ca. 2,5 ha großen Wiedervernässungs-

flächen innerhalb des Dohlen. Ein Nebenvorkommen wurde nördlich von Zarrentin in einem Gewässer 

westlich des NSG „Strangen“ gefunden. 

 

Habitatansprüche- und nutzung, Habitatabgrenzung 

Bellmann (2007) bezeichnet nährstoffreiche Zwischenmoortümpel mit Schwimmendem Laichkraut als 

typische Entwicklungsgewässer. Ein stets vorhandenes Element sind offensichtlich Gehölze im Um-

feld des Gewässers (z. B. Brockhaus & Fischer 2005). Nach Wildermuth (1992) war in Experimenten 

keine signifikante Korrelation zwischen hydrochemischen Eigenschaften der Larvengewässer und 

Emergenzerfolg feststellbar. Als entscheidend erwies sich vielmehr die Vegetationsstruktur der Ge-

wässer. L. pectoralis – Männchen erkennen ihre potentiellen Reviere an einer mit Strukturen durch-

setzten reflektierenden Fläche über dunklem Untergrund, in die natürlichen Bedingungen übertragen 

also an einer mit Vegetation durchsetzten Wasserfläche (ebd.). Bei der Vegetation kann es sich z. B. 

um Laichkraut, jedoch auch um vertikale Blätter oder Sprossen (Schachtelhalm, Rohrkolben) handeln. 

Auch Schilf kommt in Betracht, darf jedoch keine dichten Bestände bilden. Vertikalstrukturen dienen 

den Männchen der Großen Moosjungfer als Sitzwarte. 

Zusätzlich zum besiedelten Gewässer werden Teile des Ufers wegen ihrer Funktion für die Imagines 

zur Fortpflanzungszeit als Habitat mit abgegrenzt. 

 

Habitatbewertung und Beeinträchtigungen 

In den beiden Dohlen-Gewässern war die Deckung mit Schwimmblattpflanzen (sehr viel Wasserlinse) 

und durch vordringendes Schilf bereits deutlich überoptimal, so dass die Bewertung A nicht mehr ver-

geben werden konnte (eines der Gewässer wurde in dieser Hinsicht und damit insgesamt sogar mit C 

bewertet). Auch die Besonnung war durch den umgebenden Wald eingeschränkt, wenn auch wegen 

der Größe der Gewässer noch ausreichend. Als hervorragend wurde die Umgebung bewertet. Beein-

trächtigungen wurden nicht ermittelt. 

Das Habitatgewässer westlich des NSG „Strangen“ konnte bezüglich der Makrophytenausstattung 

und der Besonnung als optimal betrachtet werden. Zur Abwertung auf B führten das vordringende 

Schilfröhricht und die umgebende intensive Grünlandnutzung. Als Beeinträchtigung wurden anthropo-

gene Nährstoffeinträge angenommen. 

 

Da das mit C bewertete Gewässer mehr als 25 % der gesamten Habitatfläche umfasst, musste für die 

Art insgesamt ebenfalls der Erhaltungszustand C vergeben werden. 
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1149 – Steinbeißer  
 

Vorkommen im Gebiet 

Der Steinbeißer wurde in allen auf dessen Vorkommen befischten Untersuchungsstrecken nachge-

wiesen. Er ist anscheinend in allen geeigneten Flachwasserbereichen des Schaalsees und der mit 

ihm verbundenen Großseen des FFH-Gebietes vertreten (100 % positive Proben). Konzentrationen 

waren insbesondere flache feinsandige Uferbereiche mit Unterbrechung des Röhrichtgürtels an Bade-

stellen. 

 

Habitatansprüche- und nutzung, Habitatabgrenzung 

Die Autökologie des Steinbeißers unterscheidet sich gravierend von anderen heimischen Süßwasser-

fischarten. Sein Lebensraum ist in hohem Grad spezialisiert auf das Vorhandensein aerober sandiger 

Flachwasserbereiche in Verbindung mit nahegelegenem ausgedehntem Röhrichtbestand mit einem 

zur Laichzeit dichtem Unterwasserpflanzenbestand. Das Vorhandensein flacher, strömungsarmer und 

warmer Gewässerbereiche mit einer weichen Unterwasserflora zur Laichzeit ist ein entscheidender 

Faktor für die nachhaltige Reproduktion des Steinbeißerbestandes. Nach jüngsten Forschungsergeb-

nissen von Bohlen (2003) legt der Steinbeißer seine Eier bevorzugt in die dichteste verfügbare Vege-

tation (vorzugsweise Fadenalgen) ab. Hier besteht die geringste Gefahr des Verdriftens und des An-

griffs von Prädatoren. In diesem Vegetationspolster verbringt der Steinbeißer auch seine Embryonal-

phase. Diese Substratpräferenz des Steinbeißers ist gleichzeitig eine sehr einfache Brutfürsorge. Er 

ist hier noch negativ phototaktisch. Erst nach einer Woche werden die Larven positiv phototaktisch 

und suchen die helleren Bereiche auf. Danach verliert die Phototaxis ihre Bedeutung und der Stein-

beißer sucht die beschriebenen Aufwuchsflächen vorwiegend feinsandiger Flachwasserhabitate auf. 

Das Fehlen dieser Strukturen kann zum Totalausfall ganzer Jahrgänge führen. Der 100 %ige Nach-

weis der Art in den ausgewählten Probearealen zeigt, dass der Steinbeißer die ihm im Schaalsee 

reichlich zur Verfügung stehende Habitate nutzt. 

 

Habitatbewertung und Beeinträchtigungen 

Die Habitate mit nachgewiesenem Steinbeißervorkommen entsprechen den artspezifischen Anforde-

rungen. Der Nachweis des Steinbeißers in allen ausgewählten Probearealen deutet auf einen ausge-

zeichneten Bestand an Steinbeißern im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ hin. Die ökologischen Anforde-

rungen dieser Art erfüllt insbesondere der Schaalsee optimal durch vorhandene großflächige feinsan-

dige Flachwasserareale vor einem breiten Röhrichtgürtel. Der Erhaltung dieser für die Reproduktion 

so wichtigen dichten Vegetation kommt grundsätzliche Bedeutung zu. Bewirtschaftungsziel für diese 

Art wäre also kein oligotropher Schaalsee, der das dafür notwendige Nährstoffangebot nicht liefern 

kann. Zusätzlich fördernd wirkt auf die Populationsdichte eine windexponierte Lage vieler feinsandiger 

Flachwasserbereiche sowie die dadurch gegebene Belüftung und Umwälzung der Bodenoberfläche 

und Verhinderung der Schlammbildung. Scheinbar bringt eine Nutzung vereinzelter Uferbereiche als 

Badestelle ähnliche Effekte für eine Besiedlung der Flächen mit Steinbeißern im Herbst hervor.  

Beeinträchtigungen der Steinbeißerreproduktion können im Schaalsee durch starke Wasserstands- 
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schwankungen infolge der Nutzung großer Wassermengen für den Kraftwerksbetrieb entstehen. 

Wichtig für die Erhaltung des Steinbeißerbestandes ist demzufolge eine Minimierung der Wasser-

standsabsenkung in der Zeit von April bis Juni, um ein Trockenfallen des Laichsubstrats während der 

Laichzeit möglichst zu vermeiden. 

 

 

1166 – Kammmolch  
 
Vorkommen im Gebiet 

Der Kammmolch kommt derzeit in sieben Gewässern vor. Hierbei liegen vier Gewässer in den Grün-

landgebieten westlich und östlich von Hakendorf. Weitere Habitatgewässer liegen bei Techin sowie im 

NSG Strangen.  

 

Habitatansprüche- und nutzung, Habitatabgrenzung 

Die Art kommt in Deutschland überwiegend in der offenen Landschaft vor, besiedelt jedoch bei Vor-

kommen von besonnten Gewässern auch Waldgebiete. Optimale Laichgewässer sind sonnenexpo-

nierte, vegetationsreiche und fischfreie stehende Gewässer. Ausgeprägte submerse Vegetation ist 

zum Anheften der Eier, als Versteckplatz und Lebensraum der Beutetiere wichtig, obwohl es auch 

vorkommt, dass die Tiere sich in vegetationsarmen Gewässern fortpflanzen. Es scheinen aber beson-

dere Ansprüche an die Wasserqualität zu bestehen. Die Landhabitate liegen vorwiegend in Gehölzbe-

ständen (Wälder, Gebüsche). Hier werden Steine, Totholz oder Wurzeln als Versteck genutzt, Über-

winterungsquartiere liegen meist in tieferen Bodenschichten. Oft kommt der Kammmolch gemeinsam 

mit der Rotbauchunke im Gewässer vor. Der Kammmolch hat jedoch insgesamt etwas höhere An-

sprüche an Gewässertiefe und Unterwasservegetation. 

 

Habitatbewertung und Beeinträchtigungen 

In der Gesamtbewertung wurde der Kammmolch mit dem EHZ A (hervorragend) bewertet. Fünf der 

sieben Gewässer wurden mit dem EHZ A bewertet, was einem Flächenanteil von 80 % entspricht. 

Jeweils ein Gewässer wurde mit EHZ B (2 %) bzw. C (18 %) eingestuft. Insgesamt ist diese Bewer-

tung jedoch insofern irreführend, als die Anzahl der Habitatgewässer im Gebiet nicht dem Potential 

entspricht. 

Die als hervorragend bewerteten Gewässer lagen westlich von Hakendorf und im NSG „Strangen“. 

Bei den übrigen lagen folgende Einschränkungen vor: 

• Gewässer östlich Hakendorf: Große Entfernung zum nächsten Vorkommen 

• Gewässer bei Techin: sehr große Entfernung zum nächsten Vorkommen, Beschattung, zu-

sätzlich Beeinträchtigungen durch intensive Beweidung (Nährstoffe, Tritt). 
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1188 – Rotbauchunke  
 

Vorkommen im Gebiet 

Die Rotbauchunke wurde insgesamt in 14 Gewässern im FFH-Gebiet nachgewiesen. Die Schwer-

punkte der Vorkommen stellen die Gründlandgebiete westlich und östlich von Hakendorf dar. Hier sind 

allein elf der 14 Habitatgewässer lokalisiert (sechs westlich von Hakendorf, fünf östlich von Haken-

dorf).  

 

Habitatansprüche- und nutzung, Habitatabgrenzung 

Die Rotbauchunke ist eine Charakterart der von kontinentalem Klima geprägten Tieflandgebiete Ost- 

und Mitteleuropas. In Deutschland liegen ihre Schwerpunktvorkommen in Mecklenburg-Vorpommern 

und Brandenburg. Als Laichgewässer werden sonnenexponierte, vegetationsreiche und fischfreie 

stehende Flachgewässer bevorzugt. Wesentlich ist eine gut strukturierte Ufer- und Verlandungsvege-

tation. Meist handelt es sich um Gewässer mit dauerhafter Wasserführung. Temporäre Gewässer 

werden auch besiedelt, sind jedoch oft keine Reproduktionsgewässer, da die Laichzeit zwischen Mai 

und Juli liegt und die Larven bei einer Entwicklungszeit von 2 - 3 Monaten in temporären, vorzeitig 

austrocknenden Gewässern ihre Metamorphose meist nicht abschließen können. Von der Rotbauch-

unke besiedelte Gewässer liegen im Offenland. Nach GRELL (1998) gelten große, extensiv genutzte, 

halboffene Weidelandschaften für die Schaalseelandschaft als die bedeutendsten Lebensräume. Eine 

gute Besonnung und eine geringe Wassertiefe sind vorteilhaft, da sich in diesen Fällen der Wasser-

körper rasch erwärmt, was für eine erfolgreiche Reproduktion entscheidend ist. Die Landhabitate lie-

gen meist in Gehölzen im nahen Umfeld der Gewässer. Als Überwinterungsplätze werden Steinhau-

fen, Totholz oder der Wurzelbereich von Bäumen genutzt. 

 

Habitatbewertung und Beeinträchtigungen 

Die Habitatgewässer lassen sich entsprechend ihrer Bewertung wie folgt gruppieren: 

Vier der als hervorragend (A) klassifizierten Kleingewässer lagen im Extensivgrünland westlich von 

Hakendorf, hier können die Bedingungen als sehr günstig bezeichnet werden. Die beiden dort eben-

falls vorhandenen mit EHZ C eingestuften Gewässer wiesen einen zu geringen Wasserstand auf und 

konnten daher (vermutlich) nicht als Laichgewässer dienen. 

Der Habitatkomplex östlich von Hakendorf wies in seinen drei größten Gewässern Einschränkungen in 

der Submersvegetation bzw. unzureichende Flachwasserzonen auf. Überwiegend waren Beeinträch-

tigungen durch Viehtritt und Nährstoffbelastung erkennbar. Aufgrund ähnlicher Einflüsse wurde auch 

das Einzelgewässer bei Techin mit C bewertet. 

Die beiden anderen Einzelgewässer wurden u. a. wegen ihrer nicht optimalen Wasserführung und 

Flachwasserzonen mit B bewertet. 

Auch für die Rotbauchunke spiegelt die formale Einstufung auf B nicht den Verlust an Habitatflächen 

in den vergangenen Jahren wieder. Das im FFH-Gebiet vorhandene Potential wird nicht ausgeschöpft. 

 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
Natur & Text in Brandenburg GmbH 

 

 
Managementplan für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)” 
DE 2331-306  Seite 58 

1355 – Fischotter  

 

Vorkommen im Gebiet 

Die bisherigen Kartierungsdaten belegen, dass der Fischotter im Biosphärenreservat Schaalsee flä-

chendeckend verbreitet ist. Schwerpunktmäßig kommt er darin u.a. im Bereich des FFH-Gebietes 

Schaalsee vor (und dort wiederum schwerpunktmäßig an den großen Seen). Das Vorkommen ist 

mindestens stabil oder entwickelt sich sogar leicht zunehmend. 

 

Habitatansprüche- und nutzung, Habitatabgrenzung 

Der Otter besiedelt semiaquatische Lebensräume und gilt innerhalb des Lebensraumtyps „Gewässer“ 

als euryök. An Binnengewässern ist die Strukturvielfalt von entscheidender Bedeutung. Wichtig ist 

hierbei der kleinräumige Wechsel verschiedener Uferstrukturen und das kleinräumige Vorhandensein 

verschiedener Requisiten, deren Vorhandensein direkten Einfluss auf Fortpflanzung, Aufzucht, Beute-

fang, Versteckmöglichkeit, Wanderungen, Territorialmarkierung und Feindvermeidung haben. Zu die-

sen Requisiten gehören: 

• Naturnahe Längsprofile 

• Flach- und Tiefwasserzonen 

• Bereiche mit unterschiedlicher Durchströmung 

• Flach- und Steilufer mit unterschiedlichen Neigungswinkeln und Höhen 

• Uferunterspülungen, -auskolkungen und –abbrüche 

• Einmündungen von Nebengewässern 

• Altarme und Stillgewässer an Fließgewässern 

• Sand- und Kiesbänke 

• Auwaldzonen, Baum- und Strauchsäume 

• Kraut-, Ried- und Schilfzonen 

• Fels- und Geröllzonen. 

 

Habitatbewertung und Beeinträchtigungen 

Der südliche und mittlere Teil des FFH-Gebietes befindet sich in gutem bis hervorragenden Erhal-

tungszustand. Insbesondere die überwiegend natürlichen Gewässer des Schaalsees, des Bernstorfer 

und Niendorfer Binnensees sind hervorragende Otterlebensräume. Die ausgeprägt strukturierten Ufer, 

die dem Verhaltensrepertoire des Otters Rechnung tragen, sind hier in der Regel mit mehr als 30 Me-

ter breiten gehölzbestockten Randstreifen ausgestattet. 

Der zum FFH-Gebiet gehörende Teil der Schaale ist hier ebenfalls von bester Eignung als Otterle-

bensraum. Die westlich angrenzenden Fischteiche sind durch die intensive Angelnutzung suboptimale 

Habitate und wurden entsprechend bewertet. 

Erst im Norden des UG, im Bereich des Dutzower Sees lässt die Habitatqualität durch zunehmende 

Zersiedelung der Uferbereiche, größere Badestellen und schmaler werdende Uferrandstreifen nach 

(gut bis durchschnittlich). 
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Die an der Ostseite des UG gelegenen kleinräumigen und überwiegend anthropogenen Strukturen 

(Entwässerungsgräben und temporäre Kleingewässer) aber auch die natürlich entstandenen Sölle 

sind weniger geeignete Otterlebensräume, haben hier jedoch wertvolle Trittsteinfunktion. 

 

 

1903 – Sumpf-Glanzkraut  

 

Vorkommen im Gebiet 

Von dieser Orchideen-Art gibt es eine Teilfläche im gesamten FFH-Gebiet, die sich im Kalkflachmoor 

östlich von Zarrentin befindet. 2010 konnten 14 Exemplare des Sumpf-Glanzkrautes (Monitoring Hipp-

ke, AfBR Schaalsee) auf einer Gesamtfläche von 0,2 ha nachgewiesen werden. Dabei wurde das 

Vorkommen hauptsächlich im zentralen Bereich des Kalkflachmoores aufgefunden. 

 

Habitatansprüche- und nutzung, Habitatabgrenzung 

Das Sumpf-Glanzkraut besiedelt mäßig nährstoffreiche kalkreiche und ganzjährig nasse Flach- und 

Zwischenmoore bis in eine Höhe von 1.100 m. Die Böden sind oft extrem nährstoffarm, aber relativ 

mineralstoff- und basenreich, oft kalkhaltig und allenfalls schwach sauer (die pH-Werte liegen nie un-

ter sechs). Hochwasser verträgt Liparis loeselii nur gelegentlich und nur, wenn dabei nicht viel Fein-

sediment abgelagert wird. Optimale Lebensräume weisen vegetationsfreie oder nur mit Moosrasen 

bewachsene Bodenstellen auf. Die Abschätzung der Populationsgröße ist schwierig, da das Sumpf-

Glanzkraut von Saison zu Saison in stark schwankender Zahl blüht und sogar über Jahre ganz ausfal-

len kann. Auch wegen der mehrjährigen Entwicklung vom Samen bis zur Jungpflanze lassen nur lang-

fristige Zählreihen zuverlässige Aussagen über Bestandstrends zu. In der Roten Liste Deutschlands 

wird Liparis loeselii als „stark gefährdet“ geführt, was auch unter anderem für Mecklenburg-

Vorpommern gilt.  

 

Habitatbewertung und Beeinträchtigungen 

Insgesamt ist der Erhaltungszustand des Sumpf-Glanzkrautes mit C (UHLE, G. et al. 2010) zu bewer-

ten. Gegenüber der Meldung im SDB wurde der EHZ von B nach C herabgestuft. Es liegt somit eine 

Verschlechterung des EHZ vor. Sowohl Population, als auch Habitatqualität und Beeinträchtigungen 

werden von UHLE jeweils mit C bewertet. Die Bewertung der Population resultiert daraus, dass 90 % 

der Individuen durch Trockenheit und Konkurrenz mindervital erscheinen. Das Habitat wird insbeson-

dere aufgrund einer hohen Deckung der Krautschicht (90 %) sowie dem Aufwachsen einer Strauch- 

und Baumschicht (25 % Deckung insbesondere in den Randbereichen) mit C bewertet. Es fehlen au-

ßer an den Wildwechseln Offenbodenstellen (< 5 %). Bei den Beeinträchtigungen finden vorrangig 

Sukzession und Eutrophierung sowie die zeitweise Entwässerung im Umfeld Berücksichtigung. Kon-

kurrenzstarke Arten (Erle, Faulbaum, Schilf) wirken negativ auf die Bestandsentwicklung.   

Die letzten Jahre zeigten, dass bei den Populationen des Sumpf-Glanzkrautes und der anderen Or-

chideen am Standort (Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata) große Schwankungen auftreten. 

Hierfür ist als Ursache die Entwässerung der Untersuchungsfläche zu nennen, die durch Veränderun-
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gen des Grundwasserspiegels im Umfeld hervorgerufen wird. Trotz der ständigen Schwankungen des 

Wasserzustandes wird die Orchideen-Fläche optimal gepflegt. Dies liegt in der Obhut des Amtes für 

das Biosphärenreservat. Trittschäden sind kaum zu erkennen und das anfallende Mähgut wird sofort 

beseitigt, so dass optimale Lichtverhältnisse vorherrschen.  

 

 

Die Einschätzungen der Habitate der jeweiligen Arten des Anhangs II (außer Sumpfglanzkraut) wer-

den separat in eigenständigen Gutachten aufgeführt. Die Gutachten sind als Anlage zum Manage-

mentplan beigefügt. 

 

 

Für die laut SDB aufgelisteten Arten Schlammpeitzger und Firnisglänzendes Sichelmoos konnten im 

Zuge der Managementplanung aktuell keine Nachweise erbracht werden.  

Der Schlammpeitzger konnte auf den insgesamt acht ausgewählten Probeflächen (je zwei Flächen 

Schaalsee und Borgsee, je eine Fläche Techiner See, Lassahner See, Bernstorfer Binnensee und 

Dutzower See) im Zuge der Managementplanung nicht nachgewiesen werden. Hierfür scheint die 

Ursache mit großer Wahrscheinlichkeit in der verborgenen Lebensweise des Schlammpeitzgers, den 

Mangel an geeigneten Habitatan sowie die bezogen auf das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ geringe 

Zahl der Befischungsflächen zu liegen. Eine gezielte intensive Befischung mit hoher Probeflächenan-

zahl könnte unter Einbeziehung vieler geeigneter abgeschlossener Kleingewässer zu einem Nachweis 

führen. Im Rahmen des Managementplanes konnte dieser Leistungsumfang nach angegebenem Auf-

tragsumfang nicht erbracht werden.  

Das Firnisglänzende Sichelmoos konnte nachweislich im Kalkflachmoorkomplex nahe Zarrentin nicht 

aufgefunden werden. Nach Datenrecherche gibt es für den Schaalsee-Bereich eine Fundangabe für 

diese Art im Kalkflachmoor Zarrentin, die bislang jedoch noch nicht bestätigt wurde (Aussage LUNG, 

2010). In dem „FFH-Artenmonitoringbericht Moose im Rahmen des landesweiten Monitoringprogram-

mes Mecklenburg-Vorpommern“ (Jahresbericht 2009, Diplom-Landschaftsökolgin Katja Hahne) wird 

angegeben, dass die Zusammensetzung der Moosschicht im Kalkflachmoor auf einen potenziellen 

Standort des Firnisglänzenden Sichelmooses hinweist. Es ist nicht auszuschließen, dass die Art im 

Gelände übersehen worden sein könnte, da sie im trockenen Zustand ohne Mikroskop nicht anzu-

sprechen ist. Eine gezielte Nachsuche wird voraussichtlich im Jahr 2011 durch das LUNG veranlasst. 
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I.3.3 Vogelarten nach Vogelschutzrichtlinie 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Verbreitung sowie die besiedelten Habitate der einzelnen 

planungsrelevanten Brut- und Rastvögel gegeben. Es wurden die Vogelarten nur dort bearbeitet, wo 

sich das FFH- und Europäische Vogelschutzgebiet überlagern. Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ wur-

den im Zuge der Managementplanung 16 Brutvogelarten und fünf Rastvogelarten aktuell als mana-

gementrelevant ermittelt. Sie sind in der Karte 2c dargestellt.  

 

Tabelle 18: Bewertung des Erhaltungszustandes der H abitate von Vogelarten 

EU-
Code 

Art Status 
aktuell 

Verbreitung der Habitate Habitat-
fläche in ha 

Erhaltungszu-
stand aktuell im 
FFH-Gebiet 

Dutzower See ca. 86 ha B 

Bernstorfer Binnensee ca. 79 ha B 

Schaalsee Nord ca. 207,3 ha  B 

Lassahner See ca. 111,2 ha B 

Borgsee ca. 43,6 ha B 

Techiner See ca. 90,1 ha B 

Schalißer Bucht ca. 71,1 ha B 

A041 Blässgans  Auf dem 
Durchzug 

Der See ist in seiner Gesamtheit als 
ein Rastgebiet zu bewerten. Die ein-
zelnen Teilbereiche stellen Ausweich-
flächen bei eventuellen Störungen dar. 

ca. 712,9 

Gesamt: B 

A229 Eisvogel brütend Der gesamte bewaldete Uferbereich 
innerhalb des FFH-Gebietes ist als 
Habitatfläche aufzufassen. Die Angabe 
einer Hektargröße wäre rein spekula-
tiv, da Eisvögel auch gut 1.000 m vom 
Gewässer entfernt ihre Bruthöhlen 
anlegen können. 
Eine Unterteilung in Habitatflächen 
sollte unterbleiben, da die genauen 
Brutplätze nicht bekannt sind, bzw. 
sich je nach Angebot von Brutstätten 
(v.a. Wurzelteller) jährlich ändern 
können. 

Ca. 16,0 km 
Uferlinie 

Gesamt: A 

Dutzower See ca. 3 ha B 

Kampenwerder ca. 3,4 ha B 

Buchenhangwälder Ostseite Kampen-
werder ca. 4,8 ha 

 

B 

A070 Gänse-
säger 

brütend 

Kirchensee ca. 1 ha 

ca. 12,2 

Gesamt: B 

Dutzower See ca. 84,8 ha B 

Bernstorfer Binnensee ca. 79,9 ha A 

Lassahner See u. Schaalsee Nord  
ca. 181,5 ha 

A 

Techiner See ca. 95,4 ha A 

Borgsee ca. 51,5 ha B 

Schalißer Bucht ca. 43,6 ha A 

A058 Kolbenente  brütend 

Zwischen Schaliß und Schaale ca. 
3,7 ha 

ca. 542,4 
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EU-
Code 

Art Status 
aktuell 

Verbreitung der Habitate Habitat-
fläche in ha 

Erhaltungszu-
stand aktuell im 
FFH-Gebiet 

N-Ufer Kirchensee ca. 1 ha B 

Kalkflachmoor ca. 1 ha A 

  

 

 

Gesamt: A 

Techiner See ca. 96,2 ha A 

A 

 

Kolbenente  Auf dem 
Durchzug 

Schalißer Bucht bis Abfluss Schaale 
ca. 150,7 ha 

ca. 246,9 

Gesamt: A 

Kranich  brütend 14 Brutgebiete ca. 231,4 Gesamt: B 

Lassahner See O-Ufer ca. 0,8 ha B 

Techiner Halbinsel NO-Ufer ca. 0,6 ha B 

Techiner Halbinsel W-Ufer ca. 1,1 ha B 

Schalißer Bucht N-Ufer ca. 0,4 ha B 

Schaliß Ufer ca. 1,6 ha B 

B 

A127 

Kranich  Auf dem 
Durchzug 

Vorsammelplatz Schaliß ca. 20,6 ha 

ca. 25,1 

Gesamt: B 

Sandfelder Holz ca. 24,9 ha B 

B 

A238 Mittelspecht  brütend 

Dohlen ca. 103,6 ha 
NSG Techin ca. 87,26 ha* 

ca. 128,5 

Gesamt: B 

A: 2 Flächen mit 
insgesamt 73 ha 
B: 9 Flächen mit 
insgesamt 273 ha 

A338 Neuntöter brütend Insgesamt 11 Gebiete in der Größen-
ordnung von 2 bis 86 ha 

ca. 345,6 

Gesamt: B 

Kneeser Niederung ca. 79,6 ha B 

B 

A340 Raubwür-
ger 

brütend 

Agrarlandschaft nördlich und östlich 
des Bernstorfer Sees ca. 90,6 ha 

ca. 170,3 

Gesamt: B 

Dutzower See ca. 86 ha B 

Bernstorfer Binnensee ca. 79 ha B 

Lassahner See ca. 111,2 ha B 

Techiner See ca. 90,1 ha B 

B 

A061 Reiherente 
(Rast/ 
Mauser) 

Auf dem 
Durchzug 

Schalißer Bucht ca. 71,1 ha 

ca. 437,4 

Gesamt: B 

Bernstorfer Binnensee ca. 6 ha B 

Schaalsee Nord ca. 8,5 ha B 

Techiner See ca. 3 ha B 

Halbinsel Kampenwerder Südteil  
ca. 8,2 ha 

A 

Techiner Halbinsel ca. 4,4 ha A 

Schalißer Bucht ca. 8,2 ha A 

Strangen Ostufer ca. 3,4 ha B 

Kirchensee Nordufer ca. 0,7 ha C 

Schaalsee Süd ca. 5,2 ha A 

A021 Rohrdom-
mel  

brütend 

 

ca. 47,7 

B 
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EU-
Code 

Art Status 
aktuell 

Verbreitung der Habitate Habitat-
fläche in ha 

Erhaltungszu-
stand aktuell im 
FFH-Gebiet 

     Gesamt: B 

Bernstorfer Binnensee ca. 6,4 ha A 

Dutzower See Westufer ca. 0,5 ha  

Schaalsee Nord ca. 9,5 ha A 

Lassahner See ca. 9,8 ha A 

Schaalsee Mitte ca. 13,9 ha A 

Techiner See ca. 4,9 ha 
In jedem Bereich stehen in der Regel 
mehrere Schilfzonen zur Verfügung 
(insgesamt 36), die wegen ihrer unmit-
telbaren Nähe jeweils als ein Habitat-
element aufgefasst werden können. 

A 

Techiner Halbinsel ca. 4,6 ha A 

Schalißer Bucht ca. 8,9 ha A 

Kirchensee ca. 1,5 ha A 

Schaalsee Süd ca. 3,4 ha A 

B 

A081 Rohrweihe  brütend 

Kalkflachmoor ca. 0,8 ha 

ca. 64,2 

Gesamt: B 

Dohlen 100 ha, allerdings ist das 
Jagdgebiet wesentlich größer und nur 
schwer abzugrenzen 

A 

Hakendorfer Halbinsel ca. 26,3 ha, 
neben den Waldgebieten als Brutplatz 
zählen die angrenzenden Offenland-
schaften zu den Habitatflächen (Jagd-
flächen). Ihre Anzahl lässt sich nicht 
beziffern, zumal das Jagdgebiet der 
Rotmilane die Grenzen des FFH-
Gebietes deutlich überschreitet 

A 

A 

A074 Rotmilan  brütend 

Waldgebiet zwischen Lassahn und 
Techin ca. 48,6 ha 

ca. 174,9 

Gesamt: A 

Dutzower See: ca. 86 ha B 

Bernstorfer Binnensee ca. 79 ha B 

Schaalsee Nord ca. 207,3 ha B 

Lassahner See ca. 111,2 ha B 

Borgsee ca. 43,6 ha 
Der See ist in seiner Gesamtheit als 
ein Rastgebiet zu bewerten. Die ein-
zelnen Teilbereiche stellen Ausweich-
flächen bei eventuellen Störungen dar 

B 

Techiner See ca. 90,1 ha B 

B 

A039 Saatgans Auf dem 
Durchzug 

Schalißer Bucht ca. 95,6 ha 

ca. 712,9 

Gesamt: B 

Dohlen ca 103,6 ha A 

A 

A075 Seeadler brütend 

Kampenwerder Südspitze ca. 34,2 ha 
(100 ha unter Einbeziehung angren-
zender Flächen, die sich außerhalb 
des FFH-Gebietes befinden); neben 
den Brutplätzen ist der See als Nah-
rungsrevier eine weitere Habitatfläche 
(nicht bilanziert). 

ca. 137,9 

Gesamt: A 
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EU-
Code 

Art Status 
aktuell 

Verbreitung der Habitate Habitat-
fläche in ha 

Erhaltungszu-
stand aktuell im 
FFH-Gebiet 

NO-Ufer Dutzower See ca. 3,5 ha C 

Sandfelder Holz ca.3,8 ha C 

Dohlen ca. 101,8 ha C 

Großer Werder ca. 11,2 ha C 

Hakendorfer Halbinsel ca. 11,6 ha C 

Kampenwerder ca. 41,2 ha C 

Wald zw. Lassahn u. Techin  
ca. 40,3 ha 

C 

Techiner Halbinsel ca.13 ha C 

C 

A236 Schwarz-
specht 

brütend 

nördl. Kirchensee ca. 2 ha 
Östliches Schaalegebiet ca. 22,1 ha* 

ca. 250,6 

Gesamt: C 

Kneese ca. 17,9 ha B 

Hakendorf: ca. 6,2 ha B 

nw. Techin ca. 4,5 ha A 

zw. Techin und Schaliß ca. 89 ha A 

NSG Strangen ca. 15,3 ha B 

B 

A307 Sperber-
grasmücke  

brütend 

Schaliß ca. 26,4 ha 

ca. 162,7 

Gesamt: A 

Vernässungsgebiet bei Kneese  
ca. 11,5 ha 

B 

Dohlen-Südostecke ca. 2,1 ha C 

östl. Stintenburg-Insel auf Festland 
ca. 1,2 ha 

C 

Uferbereich Techiner See ca. 5,3 ha C 

Südrand Halbinsel Kampenwerder  
ca. 7,5 ha 

C 

Techiner Halbinsel ca. 3,4 ha C 

Schalißer Bucht ca. 8 ha B 

C 

A119 Tüpfel-
sumpfhuhn 

brütend 

östlich Zarrentin ca. 4 ha 

ca. 43,2 

Gesamt: C 

A122 Wachtel-
könig 

brütend Vernässungsgebiet bei Kneese ca. 31,7 Gesamt: B 

Dohlen ca. 100,3 ha B 

B 

A320 Zwerg-
schnäpper 

brütend 

Kampenwerder ca. 69,2 ha 

ca. 169,5 

Gesamt: B 

(Erläuterungen: p = Brutpaar, i = Individuum; A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt; * = Zusatzinfor-
mation vom AfBR Schaalsee) 
 

Die Erhaltungszustände werden lediglich mit einer Gesamtbewertung angegeben, da es nicht sinnvoll 

ist, eine detallierte Aufschlüsselung in Bezug auf das FFH-Gebiet zu geben, welches von dem deutlich 

größeren SPA-Gebiet überlagert wird. Insgesamt können keine Rückschlüsse auf den Erhaltungszu-

stand des SPA-Gebietes gezogen werden. 
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Die Einschätzungen der einzelnen Habitate der jeweiligen Brut- und Rastvögel werden separat in ei-

nem eigenständigen Gutachten aufgeführt. Das Gutachten ist als Anlage zum Managementplan bei-

gefügt. 

 

 

I.3.4 Weitere maßgebliche Bestandteile 

 

In diesem Kapitel werden alle weiteren standörtlichen oder funktionellen „maßgeblichen Bestandteile“ 

als Voraussetzung für einen „günstigen“ Erhaltungszustand der LRT und Arten genannt, die nicht be-

reits durch die räumliche Abgrenzung der LRT und der Habitate der Arten erfasst wurden. 

 

Tabelle 19: Weitere standörtliche oder funktionelle  "maßgebliche Bestandteile" im Gebiet 

Lf. 
Nr. 

Standörtliche oder funktionelle “maß-
gebliche Bestandteile” im  
Gebiet 

Betroffene LRT,  
betroffene Arten 

Bemerkungen 

1 Zwischenmoorkomplex nördlich Zarrentin 3140, 3260, 7210*, 7230, 
91E0* 

großräumiger Moorkomplex mit aus-
gedehnten Feuchtwäldern, extensiv 
genutztem Grünland, Kalk-
Zwischenmooren und ehemaligen 
Abbaugewässern; 
Einfluss des Wasserstandes im ge-
samten Gebiet auf EHZ der hier ein-
gebetteten LRT 

2 Dohlen 3150, 7140, 9110, 9130 
Große Moosjungfer, 
Rotbauchunke, Kamm-
molch  

Großer Waldkomplex mit ausgedehn-
ten Buchenwäldern und Erlenbruch-
wäldern sowie eingelagerten Kleinge-
wässern und Sümpfen 
Einfluss des Wasserstandes im ge-
samten Gebiet auf EHZ der hier ein-
gebetteten LRT; Art der forstlichen 
Nutzung beeinflusst EHZ der LRT und 
Arten  

3 Grünlandkomplex westlich Hakendorf Bauchige Windelschne-
cke, Kammolch, Rot-
bauchunke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe, Transfer-
raum für Amphibien 

4 Grünlandkomplex östlich Hakendorf Kammolch, Rotbauchun-
ke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe, Transfer-
raum für Amphibien 

5 Grünlandkomplex südlich Techin Kammolch, Rotbauchun-
ke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 

6 Grünland am Parkplatz Stintenburg Rotbauchunke Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität 

7 Feuchtgrünland südlich Kneeser Bek Rotbauchunke Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität, Transferraum für 
Amphibien 

8 Grünlandbrache am Grenzgraben Bauchige Windelschne-
cke, Kammolch 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 

9 Feuchtgrünland nördlich Techin Bauchige Windelschne-
cke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 

10 Feuchtgrünland nördlich Techin Bauchige Windelschne-
cke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 
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Lf. 
Nr. 

Standörtliche oder funktionelle “maß-
gebliche Bestandteile” im  
Gebiet 

Betroffene LRT,  
betroffene Arten 

Bemerkungen 

11 Feuchtgrünland nördlich Techin Bauchige Windelschne-
cke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 

12 Feuchtgrünland bei Stintenburg Bauchige Windelschne-
cke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 

13 Feuchtgrünland südlich Kneeser Bek Bauchige Windelschne-
cke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 

14 Feuchtgrünland nördlich Kneeser Bek Bauchige Windelschne-
cke 

Einfluss der Bewirtschaftungsform auf 
Habitatqualität und –größe 
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I.4 Zusammenfassende Bewertung des Gebietes 
 

In diesem Kapitel des Managementplanes werden nach Analyse der Bestandsaufnahmen und der 

Bewertungen von LRT und Habitaten der Arten Schutz- bzw. Erhaltungsziele für die Lebensräume 

und Arten bestimmt. 

 

I.4.1 Schutzzweck 

 

Der Schutzzweck des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ besteht in erster Linie in der Erhaltung des 

vielfältigen Komplexes aus natürlichen Seen und Kleingewässern unterschiedlicher Trophie (oligo- bis 

mesotrophe kalkhaltige Stillgewässer und natürliche eutrophe Seen), Fließgewässern, kalkreichen 

Sümpfen, Mooren (Übergangs- und Schwingrasenmoore, kalkreiche Niedermoore), Naturnahen Kalk-

Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien, Flachland-Mähwiesen, Moor-, Auen- und Buchenwäl-

dern (Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder) mit den charakteristischen Tier- und Pflanzenar-

ten. Besondere Beachtung müssen die prioritären Lebensraumtypen Kalkreiche Sümpfe (7210*), 

Moorwälder (91D0*) und Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Erlen- und Eschen-

wälder an Fließgewässern) (91E0*) finden. Zu erhalten sind weiterhin die Habitate der Bauchigen 

Windelschnecke, Großen Moosjungfer, des Steinbeißers, Kammmolchs, der Rotbauchunke, des 

Fischotters und Sumpf-Glanzkrauts. Der günstige Zustand der Lebensräume und Arten ist zu erhalten. 

Die ungünstigen Erhaltungszustände der Lebensraumtypen 7210* und 7230 sowie des Sumpf-

Glanzkrautes sollen wieder in einen günstigen Erhaltungszustand überführt werden. Darüber hinaus 

werden für ausgewählte Lebensraumtypen und Arten Entwicklungsmaßnahmen angestrebt. 

Wichtige funktionale Voraussetzungen für günstige Erhaltungszustände sind die Sicherung des Was-

serstandes, keine erheblichen Nährstoffeinträge, die Beibehaltung der guten Pflegezustände sowie 

die Ungestörtheit weiter Bereiche. 

 

I.4.2 Defizitanalyse / schutzobjektbezogene Erhaltu ngsziele 

 

Zur Ermittlung der Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsziele wird in diesem Kapitel eine 

Defizitanalyse vorgenommen. Erhaltungs- und Wiederherstellungsziele erfordern zwingend die Fest-

setzung und Durchführung der notwendigen Maßnahmen (Umsetzung Art. 6 Abs. 2 FFH-RL).  

Die Erhaltungsziele werden im Rahmen der Defizitanalyse wie folgt differenziert: 

 

Ziele zur Sicherung des Status-quo durch Schutz (S) , Pflege (P) oder Nutzung (N) 

Diese gelten für LRT und Arten in einem „günstigen“ Erhaltungszustand. Die zum Zeitpunkt der Ge-

bietsmeldung vorhandenen Erhaltungszustände der LRT und Arten sind zwingend zu erhalten und mit 
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Maßnahmen zu sichern. „Erhaltungsmaßnahmen“ schließen den „Schutz“ des Zustandes sowie bei 

LRT und Habitaten, die durch Nutzungen entstanden sind, die im Einzelfall notwendige „Pflege“ ein. 

Mit „A - hervorragend“ oder „B – gut“ bewertete Zustände auf Gebietsebene gelten als „günstig“, so-

fern der Anteil mit „C – durchschnittlich bis eingeschränkt“ bewerteten Flächen höchstens 25 % be-

trägt. 

 

Wiederherstellungsziele (W) 

Hat sich der Erhaltungszustand auf Gebietsebene seit dem Inkrafttreten der FFH-Richtlinie 1994 bzw. 

seit der Gebietsmeldung (für das FFH-Gebiet 2004) verschlechtert und ist dieser nur noch mit „C – 

durchschnittlich bis eingeschränkt“ (= “ungünstig“) zu bewerten, sind zur Erreichung der Wiederher-

stellungsziele zwingend Wiederherstellungsmaßnahmen festzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, 

dass insbesondere bei Tierarten nach Anhang II aber auch wandernden Brutvögeln sowie bei den 

Rastvögeln ungünstige Erhaltungszustände durch Einflüsse außerhalb des Mitgliedstaates, ggf. sogar 

außerhalb der EU entstehen können. Verpflichtende Wiederherstellungsmaßnahmen werden in die-

sen zu begründenden Ausnahmefällen nicht eingeleitet. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass bei 

Lebensraumtypen und Arten nicht jede Teilfläche, deren Erhaltungszustand als „ungünstig“ beurteilt 

wurde, der Verbesserung bedarf (nur sofern der Anteil der mit „C“ bewerteten Flächen größer als 

25 % ist, vgl. oben).  

 

Entwicklungsziele 

 

Vorrangige Entwicklungsziele (vE) 

Darüber hinaus sollen die „ungünstig“ ausgeprägten Lebensraumtypen und Artenvorkommen soweit 

entwickelt werden, dass ein „günstiger“ Zustand im Sinne des Art. 1 Buchstaben e) bis i) FFH-

Richtlinie – auf der Ebene der biogeografischen Region“ - erreicht werden kann („Entwicklungserfor-

dernis“). Ein solcher Entwicklungsbedarf besteht insbesondere für prioritäre Lebensraumtypen und 

Arten des Anhangs II sowie für solche, die landesweit einen ungünstigen Erhaltungszustand aufwei-

sen. Für die managementrelevanten Vogelarten ist außerdem auch ein europaweit ungünstiger Erhal-

tungszustand ausschlaggebend. Werden die zuletzt genannten Kriterien erfüllt (besondere landes- 

bzw. europaweite Bedeutung) und ist der aktuelle Erhaltungszustand „ungünstig“, ergibt sich ein er-

höhter bzw. ein vorrangiger Entwicklungsbedarf (aktuell nur für einige managementrelevante Vogelar-

ten zutreffend), d.h. es müssen für diese LRT und Arten vorrangig Entwicklungsziele abgeleitet und 

vorrangig Entwicklungsmaßnahmen festgesetzt werden. 

 

Wünschenswerte Entwicklungsziele (wE) 

Für alle weiteren LRT und Arten, die nach den o.g. Kriterien besonders bedeutsam sind und die sich 

in einem aktuell „günstigen“ Erhaltungszustand befinden, können wünschenswerte, d. h. nachrangige 

Entwicklungsziele abgeleitet und wünschenswerte Entwicklungsmaßnahmen nach Zweckmäßigkeit 

und Bedarf festgelegt werden. 
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Für LRT und Arten mit besonderer Bedeutung, die sich in einem derzeit günstigen EHZ befinden, be-

steht die Möglichkeit, wünschenswerte Entwicklungsmaßnahmen zu formulieren, die eine Entwicklung 

zu einem hervorragenden EHZ gewährleisten. 

 

Tabelle 20: Aktueller und anzustrebender Erhaltungs zustand der LRT 

LRT 
Code 

Erhaltungs-
zustand zum 
Referenz-
zeitpunkt 

Aktueller  
Erhaltungs-
zustand 

Angestrebter Er-
haltungszustand, 
kurzfristig bis 
2012 

Angestrebter Erhal-
tungszustand, mit-
telfristig bis 2018 

Langfristig 
erreichbarer 
Erhaltungszu-
stand 

3140 
(Seen > 
1 ha) 

B (**) C 
 
 
 
C: 6 (99,6 %) 

C (Erhalt ) 
 
 
C: 6 (99,6 %) 

B (Erhalt und vorrangige 
Entwicklung) 
 
 
B: 6 (99,6 %) 

B (Erhalt) 
 
B: 6 (99,6 %) 

3140 
(Kleinge-
wässer) 

B B 
 
 
 
B: 3 (0,3 %) 
C: 1 (0,1 %) 

B (Erhalt) 
 
 
 
B: 3 (0,3 %) 
C: 1 (0,1 %) 

A (Erhalt und wün-
schenswerte Entwick-
lung) 
 
A: 3 (0,3 %) 
B: 1 (0,1 %) 

A (Erhalt) 
 
 
 
A: 3 (0,3 %) 
B: 1 (0,1 %) 

3150 
(Seen > 
1 ha) 

C C 
 
 
 
 
C: 1 (74,6 %) 

C (Erhalt durch Schutz 
und vorrangige Ent-
wicklung) 
 
 
C: 1 (74,6 %) 

B (Erhalt durch Schutz 
und vorrangige Entwick-
lung) 
 
 
B: 1 (74,6 %) 

B (Erhalt durch 
Schutz und wün-
schenswerte 
Entwicklung) 
 
B: 1 (74,6 %) 

3150 
(Kleinge-
wässer) 

C B 
 
 
 
A    1   (0,3 %) 
B  33 (18,8 %) 
C  31   (7,9 %) 

B (Erhalt) 
 
 
 
A    1   (0,3 %) 
B  33 (18,8 %) 
C  31   (7,9 %) 

B (Erhalt und wün-
schenswerte Entwick-
lung) 
 
A: 18 (6,8 %) 
B: 37 (18 %) 
C: 10 (1,8 %) 

B (Erhalt und 
wünschenswerte 
Entwicklung) 
 
A: 21 (8,2 %) 
B: 42 (18,4%) 
C: 2 (< 1 %) 

3260 B B 
 
 
B: 1 (100 %) 

B (Erhalt durch 
Schutz) 
 
B: 1 (100 %) 

B (Erhalt durch Schutz) 
 
B: 1 (100 %) 

B (Erhalt durch 
Schutz) 
 
B: 1 (100 %) 

6210 - A 
 
 
 
 
A  2 (60,5 %) 
B  3 (39,5 %) 

A  (Erhalt durch Pfle-
ge, Nutzung) 
 
 
 
A  2 (60,5 %) 
B  3 (39,5 %) 

A (Erhalt durch Pflege, 
Nutzung und wün-
schenswerte Entwick-
lung) 
 
A  5 (100 %) 
B  - 

A (Erhalt durch 
Pflege, Nutzung) 
 
 
 
A  5 (100 %) 
 

6510 B A 
 
 
 
 
A: 11 (89 %) 
B: 8 (11 %) 

A (Erhalt durch Pflege, 
Nutzung) 
 
 
 
A: 11 (89 %) 
B: 8 (11 %) 

A (Erhalt durch Pflege, 
Nutzung und wün-
schenswerte Entwick-
lung) 
 
A: 15 (94,5 %) 
B: 4 (5,5 %) 

A (Erhalt durch 
Pflege, Nutzung) 
 
 
 
A: 19 (100 %) 

7140 B B 
 
 
B: 3 (97,1 %) 
C: 1 (2,9 %) 

B (Erhalt durch 
Schutz) 
 
B: 3 (97,1 %) 
C: 1 (2,9 %) 

B (Erhalt durch Schutz) 
 
B: 3 (97,1 %) 
C: 1 (2,9 %) 

B (Erhalt durch 
Schutz) 
 
B: 3 (97,1 %) 
C: 1 (2,9 %) 



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
Natur & Text in Brandenburg GmbH 

 

 
Managementplan für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)” 
DE 2331-306  Seite 70 

LRT 
Code 

Erhaltungs-
zustand zum 
Referenz-
zeitpunkt 

Aktueller  
Erhaltungs-
zustand 

Angestrebter Er-
haltungszustand, 
kurzfristig bis 
2012 

Angestrebter Erhal-
tungszustand, mit-
telfristig bis 2018 

Langfristig 
erreichbarer 
Erhaltungszu-
stand 

7210* A C 
 
 
 
C: 2 (100 %) 

C (Erhalt durch Schutz 
und Wiederherstel-
lung) 
 
C: 2 (100 %) 

B (Erhalt durch Schutz 
und Wiederherstellung) 
 
B: 2 (100 %) 

A (Erhalt durch 
Schutz und Wie-
derherstellung) 
 
A: 2 (100 %) 

7230 B C 
 
 
C: 1 (100 %) 

C (Erhalt durch 
Schutz, Pflege und 
Wiederherstellung) 
C: 1 (100 %) 

B (Erhalt durch Schutz, 
Pflege und Wiederher-
stellung) 
B: 1 (100 %) 

A (Erhalt durch 
Schutz, Pflege 
und Wiederher-
stellung) 
A: 1 (100 %) 

(Erläuterungen: * = prioritärer LRT,  A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder beschränkt, grau hinterlegt = LRT mit 
vorrangigen Entwicklungszielen, (**) = wissenschaftlicher Fehler liegt vor - Erläuterung siehe nachfolgende Beschreibung) 

 

 
Um die Erhaltungszustände der LRT im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ näher zu analysieren, werden 

nachfolgend die einzelnen LRT aufgeführt und deren Defizit-Zustände beschrieben. Generell gilt je-

doch das „Verschlechterungs- und Störungsverbot“ (Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie bzw. § 33 

BNatSchG), so dass bei allen LRT „zwingende“ Erhaltungsmaßnahmen anzusetzen sind. 

 

 

LRT 3140 (Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässe r mit benthischer Vegetation aus Arm-

leuchteralgen)  

Der LRT wurde zum Referenzzeitpunkt in seiner Gesamtheit mit einem guten Erhaltungszustand an-

gegeben. Dieser Zustand kann aktuell nicht bestätigt werden. Die großen Gewässer (Schaalsee und 

seine Nebenseen) machen mit 99,6 % den größten Teil des LRT im FFH-Gebiet aus. Insgesamt wur-

de der Schaalsee mit seinen Nebenseen im Jahr 2006 (lanaplan, „Entwicklung einer Methode zur 

Kartierung der Unterwasservegetation an großen Seen am Beispiel des Schaalsees….“) mit dem EHZ 

C bewertet. Da diese Verschlechterung innerhalb von 2 Jahren (2004 SDB: B und 2006 lanaplan: C) 

zu verzeichnen ist, ist hier von einem „wissenschaftlichen Fehler“ (Plausibilitätsprüfung) in der Festle-

gung des EHZ im SDB auszugehen. Voraussichtlich waren die großen Seen des LRT 3140 bereits 

seit der Meldung des FFH-Gebietes in einem EHZ C. Es wird aber angestrebt, den günstigen EHZ des 

LRT 3140 zu entwickeln. Da der Lebensraumtyp 3140 eine besondere Bedeutung für das Natura 

2000-Gebietssystem hat (europaweit ungünstiger Zustand, vgl. Tab. 12), handelt es sich um ein vor-

rangiges Entwicklungsziel. Mittelfristig gesehen kann bei schneller Abstellung der nachfolgenden Be-

einträchtigungen der EHZ B erreicht werden. Voraussetzung dafür wären die Verringerung der Stoff-

einträge (anthropogene Einflüsse) und insbesondere die Gewährleistung eines lebensraumtypischen 

Wasserhaushaltes. Von den kleineren Gewässern im Bereich des Kalkflachmoor-Komplexes sind drei 

in ihrem EHZ B zu erhalten, ein Gewässer soll sich mittelfristig vom EHZ C in den EHZ B entwickeln. 

Diese 4 Gewässer nehmen zwar nur etwa 0,3 % der Gesamtfläche des LRT ein, unterliegen jedoch 

aufgrund ihrer relativ isolierten Lage kaum exogenen Einflüssen. Längerfristig gesehen könnte sich  
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der EHZ in diesem Bereich verbessern. Voraussetzung ist auch hier eine grundsätzliche Verbesse-

rung des Wasserhaushaltes im Bereich des kalkreichen Niedermoores und der kalkreichen Sümpfe. 

Bei den großen Seen erscheint eine Aufwertung des EHZ zum derzeitigen Zeitpunkt aufgrund vielfälti-

ger Einflüsse und Anforderungen, auch aus dem Nachbarland Schleswig-Holstein, nicht realistisch. 

 

 

LRT 3150 (Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegeta tion des Magnopotamions oder Hydrocha-

ritions)  

Der LRT in seiner Gesamtheit befand sich zum Referenzzeitpunkt 2004 in einem mäßigen bis durch-

schnittlichen Erhaltungszustand. Aktuell kann dieser EHZ bestätigt werden, obwohl relativ viele Klein-

gewässer ≤ 1 ha mit einem EHZ B bewertet wurden. Ausschlaggebend ist hier aber der Kirchensee 

mit einem Flächenanteil von ca. 74 % an der Gesamt-Fläche des LRT im FFH-Gebiet. Er wurde im 

Jahr 2006 (lanaplan, „Entwicklung einer Methode zur Kartierung der Unterwasservegetation an gro-

ßen Seen am Beispiel des Schaalsees….“) mit einem EHZ C bewertet und ist somit maßgeblich an 

der Gesamtbewertung beteiligt. Gegenüber der Binnendifferenzierung fällt auf, dass sich die Anzahl 

der als LRT eingeordneten Kleingewässer deutlich reduziert hat (Gewässer ohne Vegetation, verlan-

dete Gewässer). Diese Reduzierung der LRT-Fläche um ca. 50 % scheint jedoch kaum plausibel. 

Offensichtlich wurde seinerzeit der übergroße Teil dieser Gewässer im Gebiet „automatisch“ dem LRT 

zugeordnet, ohne dies durch Geländebegehungen zu untersetzen. Da der Lebensraumtyp 3150 eine 

besondere Bedeutung für das Natura 2000-Gebietssystem hat (europaweit ungünstiger Zustand, vgl. 

Tab. 12), sind vorrangige Entwicklungsziele zu formulieren. Insgesamt ist ein günstiger EHZ anzustre-

ben. Auch hier gelten die gleichen Voraussetzungen wie schon beim LRT 3140 erwähnt. Primär sollte 

hier auf die Sicherung des Wasserhaushaltes durch Verringerung von Nährstoffeinträgen und die Hal-

tung optimaler Wasserstände geachtet werden. Hier sollte auch ein möglicher Wasserverlust von 

Kleingewässern durch Drainagen Beachtung finden. Bei einigen Kleingewässern mit EHZ C im Be-

reich Hakendorf konnten bereits Teil-Maßnahmen (Auszäunung von viehtrittbelasteten Gewässern) im 

März 2010 zur Verbesserung des lebensraumtypischen Arteninventars mit Erfolg umgesetzt werden. 

Für weitere Teilflächen des LRT 3150 ≤ 1 ha kann es langfristig zu einer Aufwertung des EHZ zum 

Zustand A kommen, so dass hier wünschenswerte Entwicklungsziele angesetzt werden. 

 

 

LRT 3260 (Flüsse der planaren bis montanen Stufe mi t Vegetation des Ranunculion fluitantis 

und des Callitricho-Batrachion)  

Zum LRT 3260 gehört der Oberlauf der Schaale im FFH-Gebiet. Aktuell kann der EHZ B laut Meldung 

im SDB 2004 bestätigt werden. Der Lebensraumtyp 3260 hat zudem eine besondere Bedeutung für 

das Natura 2000-Gebietssystem (europaweit ungünstiger Zustand, vgl. Tab. 12). Primär gilt es, den 

EHZ durch Schutzmaßnahmen langfristig zu erhalten. Defizite zeigen sich beim Wasserhaushalt (ge-

ringe Wasser-Speisung durch den Schaalsee, bedingt durch die Grundwasserabsenkung im Umfeld) 

und Gewässerausbau (Begradigung). Langfristig gesehen ist deshalb zunächst eine Aufwertung des 

EHZ nicht realistisch. Dennoch können hier wünschenwerte Entwicklungsziele angestrebt werden. 
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Diese hängen unter anderem mit der Sicherung des Wasserhaushaltes zusammen. Eine Stabilisie-

rung des Wasserstandes im Schaalsee wird sich positiv auf den LRT 3260 auswirken. 

 

 

LRT 6210 (Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Ver buschungsstadien (Festuco-

Brometalia)  

Der LRT 6210 befindet sich aktuell in seiner Gesamtheit in einem hervorragenden EHZ. Es sind ledig-

lich kleinere Defizite zu verzeichnen, die in einer beginnenden Einwanderung von Ruderalarten bzw. 

geringen Nutzungsdefiziten bestehen. Diese Defizite sind durch eine Ausweitung der pfleglichen Nut-

zung auf alle Teilflächen relativ leicht abzustellen, so dass auch auch für die drei bisher mit B bewerte-

ten Flächen mittelfristig über die Aufwertung der Strukturen und das Abstellen von Beeinträchtigungen 

ein EHZ A anzustreben ist.  

Nur schwer realisierbar und insbesondere auch von klimatischen Einflüssen abhängig ist eine Aufwer-

tung des lrt-typischen Arteninventars. Hier ist insbesondere bei den besonders charakteristischen 

Pflanzenarten kaum mit weiteren Ansiedlungen zu rechnen.  

 

 

LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pr atensis, Sanguisorba officinalis)  

Der LRT in seiner Gesamtheit befand sich zum Referenzzeitpunkt in einem guten Erhaltungszustand. 

Der aktuelle EHZ ist insgesamt hervorragend, wobei sich sowohl quantitativ als auch qualitativ die 

Anzahl der als LRT eingeordneten Flachland-Mähwiesen gegenüber der Binnendifferenzierung deut-

lich erhöht hat. Defizite sind kaum zu verzeichnen und beschränken sich im Wesentlichen bei Teilflä-

chen auf einen zu geringen Deckungsgrad der Kräuter, geringe Schädigungen von Vegetation durch 

Viehtritt sowie Auflassung. Der Lebensraumtyp 6510 hat eine besondere Bedeutung für das Natura 

2000-Gebietssystem (landesweit hohe Flächenanteile als ungünstig bewertet, europaweit ungünstiger 

Zustand vgl. Tab. 12). Bei einer Weiterführung der bisher praktizierten pfleglichen Nutzung ist die Bei-

behaltung des insgesamt hervorragenden Erhaltungszustandes des LRT auf ca. 53 ha (entspricht 

94,9 % der LRT-Gesamtfläche im FFH-Gebiet) sowie auch eine Entwicklung der verbleibenden ca. 

2,9 ha von B nach A anzustreben. Denkbar ist auch langfristig eine Einordnung weiterer Grünlandflä-

chen in den LRT. Potenziale dazu sind vorhanden. Durch Fortführung der pfleglichen Nutzung ist ins-

besondere die Artenvielfalt der potenziell geeigneten Grünlandflächen zu entwickeln. 

 

 

LRT 7140 (Übergangs- und Schwingrasenmoore)  

Der LRT wurde sowohl zum Referenzzeitpunkt als auch aktuell insgesamt in den Erhaltungszustand B 

eingeordnet. Defizite zeigen sich insbesondere bei der Anzahl besonders charakteristischer Pflanzen-

arten sowie, wie bei anderen Feuchtlebensräumen und Gewässern auch, im Wasserhaushalt. Dieser 

ist allgemein durch eine großräumige Grundwasserabsenkung gekennzeichnet. Im „Dohlen“, wo sich 

alle vier Teilflächen dieses LRT befinden, wirkt sich dieser Sachverhalt allerdings noch am geringsten 

aus, so dass die reelle Möglichkeit besteht, den LRT über längere Zeit durch Pflegemaßnahmen zu 
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erhalten und ggf. zu entwickeln. Da der Lebensraumtyp 7140 eine besondere Bedeutung für das Na-

tura 2000-Gebietssystem (landesweit hohe Flächenanteile als ungünstig bewertet, europaweit un-

günstiger Zustand, vgl. Tab. 12) hat, sollte eine langfristige Zielstellung die Beibehaltung des guten 

Erhaltungszustandes sein. Eine Entwicklung zum EHZ A scheint unter den naturräumlichen Gege-

benheiten und klimatischen Bedingungen kaum möglich. 

 

 

LRT 7210* (Kalkreiche Sümpfe mit Cladium mariscus u nd Arten des Caricion davallianae)  

Dieser prioritäre LRT musste vom Erhaltungszustand A zum Referenzzeitpunkt auf den EHZ C aktuell 

heruntergestuft werden. Gründe für den ungünstigen EHZ sind vor allem in den Trockenperioden der 

letzten Jahre zu sehen. Die fehlenden Niederschläge sorgen für einen nicht ausreichenden Wasser-

stand im LRT 7210*. Daher ergibt sich aus der Plausibilitätsprüfung, dass zur Zeit der Aufnahme des 

SDB kein „wissenschaftlicher Fehler“ vorliegt. Insgesamt wird für den LRT 7210* angestrebt, den der-

zeit ungünstigen EHZ wieder in einen günstigen EHZ zu überführen. Da der Lebensraumtyp 7210* 

eine besondere Bedeutung für das Natura 2000-Gebietssystem hat (prioritärer LRT, europaweit un-

günstiger Zustand, vgl. Tab. 12), handelt es sich hierbei um ein Wiederherstellungsziel. Langfristig 

gesehen ist der EHZ A zu erreichen. Ein zusätzliches Defizit ist, wie bereits an anderer Stelle ausge-

führt, die großräumige Entwässerung bzw. Grundwasserabsenkung mit den daraus resultierenden 

 

Folgen. Sofern es gelingen kann, das Grundwasserregime auf einem höheren Niveau als bisher zu 

stabilisieren und damit zu erreichen, dass sich tatsächlich wieder die Verhältnisse eines Sumpfes mit 

Schlenken einstellen, werden sich relativ kurzfristig die entsprechenden Pflanzenarten einfinden, die 

zu einer Aufwertung der Flächen führen. In einer Machbarkeitsstudie für eine Verbesserung des Erhal-

tungszustandes der Kalkflachmoore im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ (Endbericht: November 2010) 

wurden bereits erste Ansatzpunkte formuliert, wie durch bestimmte Maßnahmen das Wasser generell 

im Kalkflachmoorkomplex gehalten werden kann. 

 

 

LRT 7230 (Kalkreiche Niedermoore)  

Das kalkreiche Niedermoor musste gegenüber dem guten Erhaltungszustand zum Referenzzeitpunkt, 

wie das benachbarte Schneidenried, gleichfalls aktuell auf den Erhaltungszustand C gesetzt werden.  

Die Defizite sind die gleichen wie beim Schneidenried, ebenso die Entwicklungsperspektiven. 

Der LRT 7230 besitzt eine besondere Bedeutung für das Natura 2000-Gebietssystem hat (europaweit 

ungünstiger Zustand, vgl. Tab. 12), daher sollte auch hier durch Wiederherstellungsmaßnahmen der 

EHZ zumindest in einen B-Zustand aufgewertet werden. Langfristig gesehen ist durch die aufgezeig-

ten Maßnahmen in der Machbarkeitsstudie ein EHZ A denkbar. 
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Für die Existenz der beiden letztgenannten relativ seltenen LRT ist eine Stabilisierung des Wasserre-

gimes auf einem höheren Niveau als bisher eine unabdingbare Voraussetzung. Sofern dies gelingt, 

bestehen entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten. Ansonsten ist langfristig mit fortschreitender 

Gehölzsukzession und damit einem Verlust bzw. erheblicher Flächenreduktion der LRT zu rechnen. 

Auch hier ist bei den Maßnahmen auf eine Stabilisierung des Wasserregimes des Schaalsees bzw. 

auf die Umsetzung der Maßnahmen aus der Machbarkeitsstudie zur Verbesserung des Wasserhaus-

halts des Kalkflachmoores hinzuwirken. 

 

Tabelle 21: Aktueller und anzustrebender Erhaltungs zustand der Habitate der Arten nach An-
hang II FFH-RL 

Art Status lt. 
SDB 

Erhaltungs-
zustand der 
Habitatele-
mente lt. SDB 

aktueller  
Erhaltungs-
zustand der 
Habitate 

angestrebter 
Erhaltungszu-
stand, kurzfris-
tig bis 2012 

angestrebter 
Erhaltungszu-
stand, mittel-
fristig bis 
2018 

langfristig 
erreichbarer 
Erhaltungs-
zu-stand 

Bauchige 
Windel-
schnecke 

Nicht-
ziehend 
i C 

A Gesamt: B* 
 
 
 
A  6 (13 %) 
B  6 (59 %) 
C  5 (28 %) 

B (Erhalt und 
wünschenswerte 
Entwicklung) 
 
A  6 (13 %) 
B  8 (63 %) 
C  3 (24 %) 

A (Erhalt und 
wünschenswerte 
Entwicklung) 
 
A 12 (64 %) 
B  3 (17 %) 
C  2 (19 %) 

A (Erhalt und 
wünschens-
werte Entwick-
lung) 
 
A 12 (64 %) 
B  4 (32 %) 
C  1 (4 %) 

Große 
Moosjungfer 

Nicht-
ziehend 
i R 

B Gesamt: C 
 
 
 
A  - 
B  2 (57 %) 
C  1 (43 %) 

C (Erhalt) 
 
 
 
A  - 
B  2 (57 %) 
C  1 (43 %) 

B (Erhalt und 
vorrangige Ent-
wicklung) 
 
A  - 
B  4 (100 %) 
C  - 

B (Erhalt und 
vorrangige 
Entwicklung) 
 
A  - 
B  4 (100 %) 
C  - 

Steinbeißer Nicht-
ziehend 
i C 

A Gesamt: A 
 
A  (100 %) 
B  - 
C  - 

A (Erhalt) 
 
A  (100 %) 
B  - 
C  - 

A (Erhalt) 
 
A  (100 %) 
B  - 
C  - 

A (Erhalt) 
 
A  (100 %) 
B  - 
C  - 

Kammmolch Nicht-
ziehend 
i 1.001–
10.000 

B Gesamt: A 
 
 
 
A  5 (80 %) 
B  1 (2 %) 
C  1 (18 %) 

A (Erhalt) 
 
 
 
A  5 (80 %) 
B  1 (2 %) 
C  1 (18 %) 

A (Erhalt und 
wünschenswerte 
Entwicklung) 
 
A  7 (100 %) 
B  - 
C  - 

A (Erhalt) 
 
 
 
A  7 (100 %) 
B  -  
C  - 

Rotbauch-
unke 

Nicht-
ziehend 
i 1.001–
10.000 

B Gesamt: B 
 
 
 
A  5 (48 %) 
B  6 (38 %) 
C  3 (14 %) 

B (Erhalt) 
 
 
 
A  5 (48 %) 
B  6 (38 %) 
C  3 (14 %) 

A (Erhalt und 
wünschenswerte 
Entwicklung) 
 
A  14 (100 %) 
B  - 
C  - 

A (Erhalt) 
 
 
 
A  14 (100 %) 
B  - 
C  - 

Fischotter Nicht-
ziehend 
i R 

B Gesamt: A 
 
A  1.031 ha 
(75 %) 
B  318 ha 
(23 %) 
C  21 ha 
(2 %) 

A (Erhalt) 
 
A  1.031 ha 
(75 %) 
B  318 ha 
(23 %) 
C  21 ha 
(2 %) 

A (Erhalt) 
 
A  1.031 ha 
(75 %) 
B  318 ha 
(23 %) 
C  21 ha 
(2 %) 

A (Erhalt) 
 
A  1.031 ha 
(75 %) 
B  318 ha 
(23 %) 
C  21 ha 
(2 %) 
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Art Status lt. 
SDB 

Erhaltungs-
zustand der 
Habitatele-
mente lt. SDB 

aktueller  
Erhaltungs-
zustand der 
Habitate 

angestrebter 
Erhaltungszu-
stand, kurzfris-
tig bis 2012 

angestrebter 
Erhaltungszu-
stand, mittel-
fristig bis 
2018 

langfristig 
erreichbarer 
Erhaltungs-
zu-stand 

Sumpf-
Glanzkraut 

i 11-50 B 
 

Gesamt: C 
 
 
 
 
 
 
 
C: 1 (100 %) 

C (Erhalt durch 
Schutz, Pflege) 
 
 
 
 
 
 
C: 1 (100 %) 

B (Erhalt durch 
Schutz, Pflege 
und Wiederher-
stellung) 
 
 
 
B: 1 (100 %) 

A (Erhalt 
durch Schutz, 
Pflege und 
wünschens-
werte Entwick-
lung) 
 
A: 1 (100 %) 
 

(Erläuterungen: i = Einzeltiere, C = häufig, R = selten oder sehr selten; A = hervorragend, B = gut, C = durchschnittlich oder 
beschränkt; * = Gutachterliche Einstufung, da laut Aggregationsregelung „C“ vgl. Kap. I.1.4.3) 
 

 

Nachfolgend werden ähnlich wie bei den LRT die Erhaltungszustände der Habitate der Arten des An-

hangs II im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ näher analysiert, nachfolgend die einzelnen Arten aufge-

führt und deren Defizit-Zustände beschrieben. Auch hier gilt das „Verschlechterungs- und Störungs-

verbot“ (Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie bzw. § 33 BNatSchG), so dass bei allen Arten „zwingende“ Erhal-

tungsziele auf Teilflächenebene anzusetzen sind. Alle Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie besit-

zen eine besondere Bedeutung im FFH-Gebiet (europaweit ungünstiger Erhaltungszustand, vgl. Tab. 

13 und 14). 

 

 

1016 - Bauchige Windelschnecke  

Der Erhaltungszustand wird in der Summe auf B eingestuft, was gegenüber dem Referenzzustand 

eine Verschlechterung darstellt. Ob es sich dabei um eine tatsächliche Verschlechterung oder ledig-

lich um eine Folge der im Zuge der Kartierungen 2009 erlangten Detailkenntnisse handelt, kann nicht 

entschieden werden. Aufgrund der Vielzahl und Heterogenität der Habitatflächen wird angenommen, 

dass eine Gesamteinstufung A nur mittel- bis langfristig erreichbar ist. 

Der Anteil der mit C bewerteten Flächen ist mit 28 % relativ hoch, so dass eigentlich auch insgesamt 

ein C hätte vergeben werden müssen. Es wird aber gutachterlich eingeschätzt, dass diese suboptima-

len Habitate als Konsequenz der insgesamt hohen Verbreitung der Art im Gebiet besiedelt werden, so 

dass eine Herabstufung ein falsches Bild ergeben würde. 

Folgende Defizite sind zu benennen: 

• Verstärktes Auftreten nitrophytischer Vegetation (Flächen 2, 4, 8, 12), 

• Gehölzsukzession, Beschattung (Flächen 4, 6, 7, 8, 13), 

 

• Entwässerung / sommerliche Austrocknung der oberen Bodenschichten (Flächen 2, 4, 12), 

• Tritt- und Fraßschäden durch Beweidung (Flächen 5, 13, 15, 16, 23), 

• Geringe Größe der Habitatfläche (Flächen 13, 20). 
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1042 - Große Moosjungfer  

Das wesentliche Defizit der vorhandenen Habitate liegt in der voranschreitenden Sukzession, insbe-

sondere im Vordringen von Schilf und der bereits zur Flugzeit der Art starken Ausbreitung von Lemna 

minor in den beiden Dohlengewässern. Da jedoch der Dohlen zur Kernzone des Biosphärenreservats 

zählt, verbieten sich an dieser Stelle Maßnahmen zur Zurückdrängung der Vegetation. Somit kann 

auch keine Verbesserung der Habitatqualität in dem mit C bewerteten Gewässer erreicht werden. 

Vielmehr ist mittelfristig mit einem Erlöschen der dortigen (Teil-)Population zu rechnen (was allerdings 

formal zu einer Verbesserung des Gesamt-Erhaltungszustandes für das FFH-Gebiet führen wird, da 

dann nur noch mit B bewertete Gewässer vorhanden sein werden). 

Das Potential für eine Aufwertung des Gewässers am Strangen wird als gering angesehen, ein lang-

fristiger Erhalt ist jedoch bei gelegentlichem Zurückdrängen des Schilfröhrichts möglich.    

Der Focus hinsichtlich der Förderung der Großen Moosjungfer im Gebiet sollte daher auf der Schaf-

fung zusätzlicher Habitatflächen liegen, wie dies zum Beispiel durch das geplante FöRiGef-Projekt im 

Niederungsbereich der Kneeser Bek westlich des Dohlen vorgesehen ist. 

 

 

1149 - Steinbeißer  

Alle Habitate konnten entsprechend den Kriterien zur Bewertung des Erhaltungszustandes der Popu-

lation als hervorragend bewertet werden. Aufgrund des hervorragenden Steinbeißerbestandes und 

der Vielzahl vorhandener Aufwuchs- und Reproduktionshabitate ist davon auszugehen, dass der ak-

tuelle Zustand A langfristig gehalten werden kann. 

 

 

1166 - Kammmolch  

Insgesamt ist der Erhaltungszustand des Kammmolchs mit A zu bewerten. Im Standarddatenbogen 

wird dieser mit B angegeben, womit eine Aufwertung zu verzeichnen ist. Allerdings ist hierbei zu be-

rücksichtigen, dass es nur relativ wenige Gewässer (sieben) mit Nachweisen gibt. Von diesen haben 

jedoch die Mehrheit einen hervorragenden EHZ. Defizite zeigen sich bei einigen Gewässern in der 

Entfernung zum nächsten Vorkommen. Zahlreiche Gewässer zeigen weiterhin keine Eignung als Ha-

bitatgewässer aufgrund zu starker Beschattung oder eines zu geringen Wasserstandes. Der derzeitige 

EHZ A ist langfristig zu halten. Hierbei sind im Hinblick auf die Verbreitung des Kammmolchs im FFH-

Gebiet und der z.T. bestehenden Isolierung von Vorkommen Entwicklungsmaßnahmen auch auf ein 

ausreichendes Angebot an Laichgewässern abzustellen. 

 

 

1188 - Rotbauchunke  

Der Erhaltungszustand der Rotbauchunke ist mit B zu bewerten, was dem EHZ gem. Standarddaten-

bogen entspricht. Defizite lassen sich bei einigen Habitatgewässern in den zu kleinflächigen Flach-

wasserbereichen und in der Entfernung zum nächsten Vorkommen erkennen. Weiterhin bestehen bei 

fünf Gewässern Beeinträchtigungen durch Nährstoffeintrag und Trittschäden durch Vieh. Darüberhi-
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naus sind zahlreiche Gewässer offenbar ungeeignet als Laichgewässer aufgrund zu starker Beschat-

tung oder fehlenden Wassers. Landhabitate im Umfeld der Gewässer sind in ausreichendem Maße 

vorhanden.  

Folgende Defizite sind insgesamt für die Habitatgewässer zu verzeichnen: 

• mittlere Entfernung zum nächsten Vorkommen (Gewässer 13, 14) 

• geringe Ausdehnung von Flachwasserzonen (Gewässer 6, 7, 11) 

• Nährstoffeintrag (Gewässer 3, 4, 6, 13, 14) 

• Beeinträchtigung durch Viehtritt (Gewässer 3, 4, 6, 14). 

Langfristig sollte durch die Entwicklung der mit B und C bewerteten Gewässer die Erreichung des 

EHZ A möglich sein. 

 

 

1355 - Fischotter  

Der Erhaltungszustand für den Fischotter ist aktuell A gegenüber der Einstufung B im Standard-

datenbogen. Innerhalb des Betrachtungsraumes ergeben sich nur geringfügige Defizite. Unter den 

großen Seen wurden lediglich der Dutzower See und der Kirchensee mit B bewertet. Dies geschah 

aufgrund der z.T. nur schmalen Gewässerrandstreifen und der bestehenden Ufernutzung. Da hier 

kaum Spielräume für eine zusätzliche Aufwertung bestehen, kann als Ziel nur der Erhalt im gegenwär-

tigen Zustand angegeben werden. 

Die Frage des Verbleibs im hervorragenden Erhaltungszustand hängt wegen des großen Aktionsradi-

us der Tiere auch an außerhalb des FFH-Gebietes gelegenen Faktoren. Hier sind insbesondere die 

Gefährdungspunkte an mehreren Kreuzungen zwischen Wanderkorridoren und Straßen zu nennen 

(z. T. auch auf holsteinischem Gebiet). 

 

 

1903 - Sumpf-Glanzkraut  

Insgesamt wurde der Erhaltungszustand des Sumpf-Glanzkrautes aktuell mit C (UHLE, G. 2010) be-

wertet. Dieser Erhaltungszustand sollte bis spätestens 2018 in den EHZ B überführt werden, wenn der 

Schutz- und Pflegezustand zukünftig optimiert wird. Nur durch Stabilisierung des Wasserstandes im 

Kalkflachmoorkomplex und Beseitigung der aufkommenden Gehölze kann es zur Sicherung und Ver-

größerung des Bestandes bzw. der Individuenzahl kommen. 
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I.4.3 Funktionsbezogene Erhaltungsziele 
 

In diesem Kapitel werden basierend auf der Defizitanalyse für jeden signifikant vorkommenden LRT 

und für jede Art des Anhangs II sowie für die managementrelevanten Vogelarten die spezifischen 

Erhaltungsziele abgeleitet. Dabei wird auf die bereits im Zuge der Defizitanalyse beschriebenen vier 

unterschiedlichen Erhaltungsziele zurückgegriffen (vgl. Kapital I.4.2). 

 

Tabelle 22: Funktionsbezogene Erhaltungsziele der L ebensraumtypen, der Arten nach Anhang 
II FFH-RL sowie der managementrelevanten Vogelarten  nach VS-RL 

Schutzobjekt Erhaltungsziel Art des 
Zieles 

Fläche 
(ha) 

Ortsbezeich-
nung/Teilfläche 

Bemerkung 

3140  
(Seen > 1 ha) 
 

Aufrechterhaltung und 
mittel- bis langfristig 
Verbesserung der 
Trophiestufe durch 
Verringerung der 
anthropogenen Stoff-
einträge aus dem 
Umfeld sowie Stabili-
sierung des Wasser-
standes der Seen auf 
einem hohen Niveau  

S, vE 1.107,52 - Schaalsee und 
Teilbereiche (Dutzo-
wer See, Bernstorfer 
Binnensee, Lassah-
ner See, Borgsee, 
Techiner See)  

 

3140 (Kleinge-
wässer) 

Stabilisierung der 
Wasserstände im 
Kalkflachmoor durch 
Unterbindung des 
unerwünschten Abflus-
ses, Verringerung von 
Nährstoffeinträgen 
durch Schließung von 
Gräben  

S, wE 4,34 - ehemalige Gruben-
gewässer im Bereich 
des Kalkflachmoores 
und des Schneiden-
riedes östlich Zarren-
tin 

 

3150  
(Seen > 1 ha) 
 

Aufrechterhaltung und 
mittel- bis langfristig 
Verbesserung der 
Trophiestufe durch 
Verringerung der 
anthropogenen Stoff-
einträge aus dem 
Umfeld sowie Stabili-
sierung des Wasser-
standes der Seen auf 
einem hohen Niveau  

S, vE 23,42 Kirchensee  

3150 (Kleinge-
wässer) 

Erhalt eines günstigen 
EHZ durch Aufrechter-
haltung bzw. Verbes-
serung der Trophiestu-
fe durch Entwicklung 
von Pufferzonen bzw. 
ganzjährige Sicherung 
des Wasserstandes 
durch Einschränkung 
der Entwässerung (z.B. 
durch Schließen von 
Drainagen)  
Verbesserung des lrt-
typischen Arteninven-
tars durch Schutz der 
Uferbereiche und des 
Gewässers vor Viehtritt 

S, wE 8,07 - Dohlenwald 
- w u. ö. Hakendorf 
- sw Lassahn, nörd-
lich Stintenburg 
- westlich Techiner  
Halbinsel 
- NSG Strangen,  
nördlich Zarrentin 
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Schutzobjekt Erhaltungsziel Art des 
Zieles 

Fläche 
(ha) 

Ortsbezeich-
nung/Teilfläche 

Bemerkung 

3260 Erhalt eines günstigen 
EHZ durch Stabilisie-
rung bzw. Anhebung 
des Wasserstandes 
des Schaalsees, Aus-
schluss bzw. Minimie-
rung von Stoffeinträgen 
und Wiederherstellung 
eines unverbauten 
Fließgewässers 

S, wE 0,62 - Schaale, Oberlauf  
vom Schaalsee 

 

6210 Erhalt eines günstigen 
EHZ durch extensive 
Grünlandnutzung 
(Mahd und ggf. exten-
sive Beweidung), keine 
oder geringe Düngung, 
ggf. sukzessionshem-
mende Maßnahmen 

N, wE 
 

4,33 - ehemaliger Grenz-
streifen und angren-
zende Grünlandflä-
chen nw, w und sw 
von Sandfeld 

 

- nw u. w von Kneese 
- nw Bernstorf auf  
Halbinsel 
- bei Schaliß 

 6510 

 

Erhalt eines günstigen 
EHZ durch extensive 
Grünlandnutzung 
(Mahd und ggf. exten-
sive Beweidung), keine 
oder geringe Düngung, 
ggf. sukzessionshem-
mende Maßnahmen 

N, wE 
 

52,98 

- Halbinsel sw Techin 
 

Hier muss Ersatzfläche 
geschaffen werden, da 
der LRT 6510 in der 
Kernzone der Techiner 
Halbinsel aufgelassen 
wird 

7140 Erhalt eines günstigen 
EHZ durch Gewährleis-
tung der vorhandenen 
Wasserstände, Aus-
schluss von Stoffein-
trägen und Trittbelas-
tungen 

S 0,7 - Dohlenwald, sw von 
Kneese 

 

7210* Wiederherstellung 
eines günstigen EHZ 
durch Wiederherstel-
lung geeigneter Was-
serstände (Unterbin-
dung des ungeregelten 
Abflusses aus dem 
Kalkflachmoor), Ver-
meidung der 
Eutrophierung sowie 
die Beseitigung auf-
wachsener Gehölze 

W 2,34 Sumpf an der Süd- 
grenze des Gebietes, 
östlich Zarrentin 

 

7230 Wiederherstellung 
eines günstigen EHZ 
durch Wiederherstel-
lung geeigneter Was-
serstände (Unterbin-
dung des ungeregelten 
Abflusses aus dem 
Kalkflachmoor), Ver-
meidung der 
Eutrophierung sowie 
die Beseitigung auf-
wachsender Gehölze 

W, P 0,2 Kalkflachmoor im  
Süden des Gebietes, 
östlich Zarrentin 

 

Bauchige  
Windelschne-

Zurückdrängung der 
nitrophilen Hochstau-
den  

N 0,45 Grünland südlich 
Dutzow 
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Schutzobjekt Erhaltungsziel Art des 
Zieles 

Fläche 
(ha) 

Ortsbezeich-
nung/Teilfläche 

Bemerkung 

Wiederherstellung 
geeigneter Wasser-
stände, Beseitigung 
aufwachsender Gehöl-
ze 

P, N 1,44 Feuchtgrünland 
nördlich Kneeser Bek 

 

Wiederherstellung 
geeigneter Wasser-
stände, Erhalt und 
Förderung der Restpo-
pulationen 

P, N 9,13 Feuchtgrünland 
südlich Kneeser Bek 

 

Erhalt und Förderung 
von Seggenbeständen 
im Verlandungsbereich 

S, wE 0,09 Bernstorfer Binnen-
see, Lassahner See 

 

Erhalt und Förderung 
von Seggenbeständen 
im Verlandungsbereich 

 S 0,07 Kleingewässer im 
Grünland westlich 
Hakendorf 

 

Erhalt von Seggen-
beständen im Feucht-
grünland 

N 2,15 Feuchtgrünland 
südlich Zufahrt Stin-
tenburg 

 

Erhalt und Förderung 
von Seggenbeständen 
im Feuchtgrünland 

N, wE 7,05 Feuchtgrünland (-
brachen) nördlich 
Techin sowie im NSG 
“Techin” 

 

Erhalt und Förderung 
von Seggenbeständen 
im Verlandungsbereich 

P, wE 0,21 Erlenbruch am 
Schaalsee, NSG 
“Techin” 

 

Wiederherstellung 
geeigneter Wasser-
stände, Beseitigung 
aufwachsender Gehöl-
ze 

P, wE 0,37 Seggenried im NSG 
“Strangen” 

 

cke 
 

Erhalt von Seggen-
beständen im Feucht-
grünland 

P 0,85 Grünlandbrache 
südlich des Ma-
rienstedter Grenz-
grabens 

 

Erhalt großflächiger 
Überstauungen in 
Laubwäldern 

P 5,03 Dohlen  

Förderung zusätzlicher 
Überstauungen in 
Laubwäldern 

vE 2,80 Dohlen  

Große  
Moosjungfer 

Förderung großflächi-
ger Überstauungen im 
Grünland 

vE 11,56 Grünland (-brachen) 
zwischen Dohlen und 
Kneeser Bek 

 

Steinbeißer Erhalt sandiger Flach-
wasserbereiche und 
vorgelagerter  breiter 
Röhrichtgürtel 

S Kann nicht 
realistisch 
abgegrenzt 
werden 

Schaalsee, Techiner 
See, Lassahner See 

 

Erhalt/Extensivierung 
Grünland, Aufwertung 
potentielles Laichge-
wässer 

S, wE 3,62 westlich Bernstorf  Kammmolch 

Erhalt der extensiven 
Grünlandnutzung, 
Schutz vor Viehtritt und 
Nährstoffeintrag,  
Entwicklung weiterer 
potentieller Habitatge-
wässer 

S, N, wE 14,0 Grünland westlich 
von Hakendorf 

zwei Kleingewässer 
bieten aufgrund der 
geringen Wasserfüh-
rung derzeit keine 
Habitateigenschaften 
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Schutzobjekt Erhaltungsziel Art des 
Zieles 

Fläche 
(ha) 

Ortsbezeich-
nung/Teilfläche 

Bemerkung 

Extensivierung der 
Grünlandnutzung  
 
Schutz vor Viehtritt und 
Nährstoffeintrag, Ent-
wicklung weiterer 
potentieller Habitatge-
wässer im Umfeld 

S, N, wE 12,43 Grünland östlich von 
Hakendorf 

Schwerpunkt liegt auf 
Entwicklung weiterer 
potentieller Habitatge-
wässer 

Extensivierung der 
Grünlandnutzung 
 
Schutz vor Viehtritt und 
Nährstoffeintrag, Anla-
ge weiterer Habitatge-
wässer im Umfeld 

S, N, wE 5,92 südlich Techin  

Erhalt des umgeben-
den Grünlands, 
Vergrößerung des 
Wasserkörpers 

P, wE 0,85 Einzelgewässer im 
NSG Strangen (süd-
lich des Grenzgra-
bens) 

 

 

Erhalt der Offenwas-
serflächen 
 

P 0,53 Einzelgewässer im 
NSG Strangen 

Mit einer Ausdehnung 
des Röhrichts ist zu 
rechnen, daher ist 
periodisch eine lokale 
Entnahme (Zurück-
drängen) erforderlich. 

Förderung großflächi-
ger Überstauungen im 
Grünland 

S, wE 2,44 Grünland (-brachen) 
zwischen Dohlen und 
Kneeser Bek 

 

Förderung großflächi-
ger Überstauungen im 
Grünland 

wE 9,13 Grünland (-brachen) 
zwischen Dohlen und 
Kneeser Bek 

 

Erhalt Grünland, Anla-
ge von Laichgewäs-
sern 

S, wE 11,04 nördlich Bernstorf  

Erhalt/Extensivierung 
Grünland, Aufwertung 
potentielles Laichge-
wässer 

S, wE 3,62 westlich Bernstorf  

Extensivierung der 
Grünlandnutzung  
 
Schutz vor Viehtritt und 
Nährstoffeintrag, Ent-
wicklung potentieller 
Habitatgewässer  

S, N, wE 12,43 Grünland östlich von 
Hakendorf 

 

Erhalt der extensiven 
Grünlandnutzung, 
Schutz vor Viehtritt und 
Nährstoffeintrag,  
 
Entwicklung potentiel-
ler Habitatgewässer 

S, N, wE 14,0 Grünland westlich 
von Hakendorf 

zwei Kleingewässer 
bieten aufgrund der 
geringen Wasserfüh-
rung derzeit keine 
Habitateigenschaften 

Rotbauchunke 

Nährstoffentzug, Ver-
größerung des Was-
serkörpers, Erhalt der 
Offenwasserflächen 
und des umgebenden 
Grünlands 
 
Entwicklung/ Anlage, 
weiterer Habitatgewäs-
ser in der Umgebung 

S, P, wE 0,50 bei Stintenburg Periodische Entnahme 
des Röhrichts erforder-
lich.  
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Schutzobjekt Erhaltungsziel Art des 
Zieles 

Fläche 
(ha) 

Ortsbezeich-
nung/Teilfläche 

Bemerkung 

Erhalt der Grünland-
nutzung 
 
Schutz vor Viehtritt und 
Nährstoffeintrag, Ent-
wicklung weiterer 
potentieller Habitatge-
wässer im Umfeld 

S, N, wE 5,92 südlich von Techin  

Erhalt der Grünland-
nutzung, Aufwertung 
potentielles Laichge-
wässer 

S, N, wE  Halbinsel südwestlich 
von Techin 

 

Erhalt des umgeben-
den Grünlands, 
Vergrößerung des 
Wasserkörpers (Auf-
wertung potentielles 
Laichgewässer) 

P, wE 0,85 Einzelgewässer im 
NSG Strangen (süd-
lich des Grenzgra-
bens) 

 

 

Erhalt der Offenwas-
serflächen  
 

P 0,53 Einzelgewässer im 
NSG Strangen 

Mit einer Ausdehnung 
des Röhrichts ist zu 
rechnen, daher ist 
periodisch eine lokale 
Entnahme (Zurück-
drängen) erforderlich. 

Erhalt und Entwicklung 
ungenutzter Uferrand-
streifen (min. 30 m) 

S, wE unbekannt sämtliche Uferzonen 
der Großseen 
(Schaalsee, Techiner 
See, Borgsee, Las-
sahner See, 
Bernstorfer Binnen-
see, Dutzower See) 

 

Sicherstellung der 
großräumigen Kohä-
renz 

wE unbekannt über das FFH-Gebiet 
hinaus 

 

Regenerierung von 
Schlüssel-
Trittsteinbiotopen zur 
Sicherstellung des 
Populationsverbundes 

wE unbekannt über das FFH-Gebiet 
hinaus 

 

Individuenschutz durch 
otterfreundliche Berufs-
fischerei 

S ca. 1064 sämtliche Großseen 
(Schaalsee, Techiner 
See, Borgsee, Las-
sahner See, 
Bernstorfer Binnen-
see, Dutzower See) 

 

Fischotter 

Individuenschutz durch 
ottefreundliche Angelfi-
scherei 

S 3,92 Abgrabungsgewäs-
ser im Süden des 
FFH-Gebietes 

 

Sumpf-
Glanzkraut 

Erhalt mindestens der 
Individuen der aktuell 
vorhandenen Populati-
on, Stabilisierung des 
Wasserstandes (kann 
zur Vergrößerung der 
Individuenzahl führen), 
Wiederherstellung 
eines günstigen EHZ 
des Habitates durch 
Wiederherstellung 
geeigneter Wasser-
stände (Unterbindung 
des ungeregelten 
Abflusses aus dem 
Kalkflachmoor), 

S, P, W 
 

0,2 Kalkflachmoor im  
Süden des Gebietes,  
östlich Zarrentin  
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Schutzobjekt Erhaltungsziel Art des 
Zieles 

Fläche 
(ha) 

Ortsbezeich-
nung/Teilfläche 

Bemerkung 

Rohrdommel Erhalt störungsarmer, 
zusammenhängender 
Röhrichte 

S ca. 52 Röhrichte in folgen-
den Gebieten: 
Schaalsee, Schalißer 
Bucht, Techiner 
Halbinsel, Kampen-
werder, Techiner 
See, Bernstorfer 
Binnensee, Strangen, 
Kirchensee, Kalk-
flachmoor 

 

Gänsesäger Erhalt störungsarmer, 
ufernaher Altholzbe-
stände  

S unbekannt Dutzower See, Kam-
penwerder, Kirchen-
see 

 

Seeadler Erhalt störungsarmer 
Wälder um die Horst-
standorte 

S ca. 130 
innerhalb 
des FFH- 
Gebietes 

Dohlen, Kampenwer-
der Südspitze 

 

Erhalt der störungsar-
men Vorsammelplätze 

S ca. 30 Schaliß, Halbinsel 
Techin 

 

Erhalt der störungsar-
men Schlafgewässer 

S ca. 174 Schalißer Bucht, 
Techiner See, Ost-
Ufer Lassahner See  

 

Kranich 

Erhalt von Wiesenbe-
reichen zum Führen 
der Jungen 

S, P, N ca. 100 Schaliß, südlich des 
Dohlens, Kneeser 
Niederung, südlich 
Techin 

 

Eisvogel Erhalt störungsarmer 
Ufer 

S unbekannt Weiträumige Uferab-
schnitte am Dutzower 
See, Schaalsee, 
Kirchensee, Borgsee, 
Lassahner See sowie 
Niendorfer und 
Bernstorfer Binnen-
see, Schaale 

 

Erhalt störungsarmer 
Mausergebiete 

S 225 Techiner See, Scha-
lißer Bucht 

 Kolbenente 

Erhalt nährstoffarmer 
Flachwasserbereiche 
mit Characeenrasen 

S unbekannt Schalißer Bucht, 
Techiner See, Las-
sahner See, 
Bernstorfer Binnen-
see, Kirchensee 

 

Mittelspecht Erhalt und Entwicklung 
von Waldgebieten mit 
hohem Altholzanteil 
einschl. der Uferge-
hölzzone 

wE ca. 126 Dohlen, Sandfelder 
Holz 

 

Neuntöter Erhalt und Entwicklung 
von mit Gebüschen 
durchsetzten Grünlän-
dern und Brachen 

N, P, wE ca. 335 größte Areale: Knee-
ser Niederung, Um-
gebung 
Bernstorf/Hakendorf, 
nördlich und südlich 
Techin, Schaliß, NSG 
“Strangen” 

 

Raubwürger Erhalt und Entwicklung 
von mit Gebüschen 
durchsetzten Grünlän-
dern und Brachen 

N, P, wE ca. 170 Flächen in der Agrar-
landschaft östlich des 
Bernstorfer Sees 
sowie in der Kneeser 
Niederung 
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Schutzobjekt Erhaltungsziel Art des 
Zieles 

Fläche 
(ha) 

Ortsbezeich-
nung/Teilfläche 

Bemerkung 

Rohrweihe Erhalt zusammenhän-
gender, störungsarmer 
Röhrichte 

S ca. 65 Röhrichte in folgen-
den Gebieten: 
Schaalsee, Schalißer 
Bucht, Techiner 
Halbinsel, Kirchen-
see, Techiner See, 
Bernstorfer Binnen-
see, Kalkflachmoor 

 

Rotmilan Erhalt der Nahrungs-
gebiete 

N ca. 345 Grünland und Acker-
brachen 

 

Schwarzspecht Erhalt und Entwicklung 
ausgedehnter Wald-
gebiete und breiter 
Ufergehölze mit hohem 
Altholzanteil  

S, vE ca. 250 Schwerpunkte: Doh-
len, Wald zwischen 
Kampenwerder und 
Techin, Kampenwer-
der, Sandfelder Holz 

 

Sperbergras-
mücke 

Erhalt und Entwicklung 
von mit Gebüschen 
durchsetzten Grünlän-
dern und Brachen 

N, P, wE ca. 165 größte Areale: Knee-
ser Niederung, süd-
lich Techin, Schaliß, 
NSG “Strangen” 

 

Tüpfelsumpf-
huhn 

Erhalt und Schaffung 
ausgedehnter teilüber-
fluteter Riedflächen 

S, vE ca. 43 größte Areale: Knee-
ser Niederung, Scha-
lißer Bucht, Kam-
penwerder 

 

Wachtelkönig Erhalt und Schaffung 
ausgedehnter Exten-
sivgrünländer 

N, P, vE ca. 36 Kneeser Niederung  

Zwergschnäp-
per 

Erhalt und Entwicklung 
ausgedehnter Laub-
waldgebiete mit hohem 
Altholzanteil 

S, wE ca. 170 Dohlen, Kampenwer-
der 

 

Reiherente Erhalt störungsarmer 
Rast- und Mauserge-
biete (Buchten) 

S ca. 440 Techiner See, Scha-
lißer Bucht, Lassah-
ner See, Bernstorfer 
Binnensee, Dutzower 
See  

 

Saatgans Erhalt störungsarmer 
Rastgebiete 

S ca. 700 Buchten sämtlicher 
Großseen (Schaal-
see, Techiner See, 
Borgsee, Lassahner 
See, Bernstorfer 
Binnensee, Dutzower 
See) 

 

Blässgans Erhalt störungsarmer 
Rastgebiete 

S ca. 700 Buchten sämtl. Groß-
seen (Schaalsee, 
Techiner See, Borg-
see, Lassahner See, 
Bernstorfer Binnen-
see, Dutzower See) 
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II. Teil Konsensorientierte Umsetzung der Maßnahmen : Erarbeitung 
unter Berücksichtigung sozioökonomischer Belange 
 

Im Teil II des Managementplanes werden die aus dem Grundlagenteil abgeleiteten Maßnahmen zur 

Erhaltung und Entwicklung bzw. Wiederherstellung der Erhaltungsziele des Schutzgebietes erarbeitet. 

Zu diesem Zweck werden nach Analyse und Bewertung der vorhandenen und der geplanten Nutzun-

gen konkrete Maßnahmen formuliert und Instrumente zu deren Umsetzung festgelegt. 

 

Die vorhandenen Nutzungen sowie geplante Vorhaben und Nutzungen werden im Hinblick auf die 

Verträglichkeit mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen beurteilt. Für Projekte, die einer Ver-

träglichkeitsprüfung bedürfen, werden gebietsspezifische Kriterien zur Beurteilung der Erheblichkeit 

von Beeinträchtigungen gegeben. 

 

II.1 Bewertung der vorhandenen und geplanten Nutzun gen 
 
Generell gilt für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ das „Verschlechterungs- und Störungsverbot“, aber 

kein absolutes Veränderungsverbot, im Sinne des Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie (vgl. § 33 Abs. 

BNatSchG). Das Gebiet darf durch Vorhaben oder Nutzungen (Projekte) innerhalb oder außerhalb in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht erheblich 

beeinträchtigt werden. Verfahrenstechnisch ist daher zu unterscheiden zwischen: 

• Genehmigungs- oder anzeigepflichtigen Projekten, die vor ihrer Zulassung auf Verträglichkeit 

mit den Erhaltungszielen des besonderen Schutzgebietes zu überprüfen sind (vgl. Art. 6 Abs. 3 

und 4 FFH-Richtlinie, § 34 BNatSchG) 

und 

• nicht zulassungspflichtigen Handlungen und Nutzungen (sog. „ongoing activities“), die das Ge-

biet in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen nicht 

erheblich beeinträchtigen dürfen.  

 

II.1.1 Verträgliche Landnutzungen 

 

Generell ist davon auszugehen, dass die zum Referenzzeitpunkt 1998 (SPA) bzw. 2004 (FFH) ausge-

übten land-, (forst-) und fischereiwirtschaftlichen Nutzungen im Sinne des § 5 BNatSchG weiterhin 

zulässig und verträglich sind, da sich trotz oder wegen dieser Nutzungen der schutzwürdige Zustand 

eingestellt hat. Das trifft auch auf die Ausübung der ordnungsgemäßen Hege und Jagd sowie die Un-

terhaltung oberirdischer Gewässer (vgl. § 39 WHG) zu. 

Die zum Referenzzeitpunkt vorhandenen Landnutzungen sind daher in Kap. I.1.2 sowie in der Karte 

1a festgehalten worden. 
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Eine Prüfung vorhandener und nicht zulassungspflichtiger Landnutzungen oder Handlungen (z. B. 

landwirtschaftliche Nutzungen, Gewässerunterhaltung durch Behörden) auf Verträglichkeit im Rahmen 

der Managementplanung ist nur dann erforderlich, wenn die durch die bereits vorhandenen Nutzun-

gen nachgewiesenen Wirkungen einen „ungünstigen“ Erhaltungszustand von LRT oder Arthabitaten 

auf Gebietsebene verursachen. 

 

 

Landwirtschaft 

Bei den landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen handelt es sich hauptsächlich um Grünland des 

LRT 6510, die bereits aktuell entsprechend den Vorgaben des Amtes für das Biosphärenreservat 

Schaalsee extensiv (Mahd oder Beweidung) genutzt werden (nach Extensivierungsrichtlinie bzw. nach 

Richtlinie zur naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung). Eine extensive Bewirtschaftung der 

Grünlandflächen wirkt sich in der Regel positiv auf den Erhaltungszustand der umliegenden Lebens-

raumtypen und vorhandenen Arten des Anhangs II aus. 

Im Rahmen der Maßnahmenplanung ist vorgesehen, die bestehende extensive Grünlandbewirtschaf-

tung zu erhalten sowie auf Teilflächen im Norden von Techin zusätzlich durch Mahd oder Beweidung 

zu entwickeln. Diese Flächen sollen den Flächenverlust des LRT 6510 durch Auflassung in der Kern-

zone der Techiner Halbinsel kompensieren. 

Zudem ist es notwendig, einige Kleingewässer des LRT 3150 im Bereich Hakendorf (bewirtschaftet 

durch Landwirt) für die Anhang II-Arten Große Moosjungfer und Rotbauchunke zu strukturreichen 

Arthabitaten aufzuwerten, um den Bestand dieser Arten zu gewährleisten. 

 

Zusammenfassend betrachtet sind sowohl die derzeitig aktuellen als auch die geplanten Landnutzun-

gen als verträglich mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Schaalsee 

(MV)“ einzuschätzen. 

 

 

Fischerei 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ werden fischereiwirtschaftlich der Schaalsee, Lassahner See, Borg-

see und der Techiner See genutzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Auswei-

tungen der fischereilichen Nutzungen im Gebiet vorgesehen. Die verwendeten Reusen, Stell- und 

Zugnetze sowie Aalschnüre rufen keine Beeinträchtigungen hervor. Im FFH-Gebiet unterliegt die Fi-

scherei zudem einer Reihe von spezifischen Auflagen aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz, die 

im Gebiet strengstens eingehalten werden (vgl. Kap. I.1.2 Fischerei).  

 

Insgesamt betrachtet sind die aktuellen fischereilichen Nutzungen im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ 

als verträglich mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes, insbesondere hin-

sichtlich der Arten Fischotter und Steinbeißer sowie den managementrelevanten Vogelarten Kolben-

ente, Gänsesäger und Reiherente, zu beurteilen. 
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II.1.2 Verträgliche Tourismus- und Erholungsnutzung en und Erschlie-

ßungen 

 

Im folgenden Kapitel werden die verträglichen Tourismus- und Erholungsnutzungen unterschieden 

nach land- und nach wasserseitiger Nutzung des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ beschrieben und 

bewertet. 

 

Generell gilt, dass das Betreten der Flur und das Benutzen von oberirdischen Gewässern zum Zweck 

des natur- und landschaftsverträglichen Freizeiterlebens und der sportlichen Betätigung im Sinne des 

§ 7 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zulässig sind (vgl. auch §§ 25 und 27 NatSchAG, § 28 LWaldG, § 5 

WaStrG, § 21 LWaG). Die zum Referenzzeitraum vorhandenen Erholungsnutzungen und Erschlie-

ßungen sind daher im Kap. I.1.2 sowie in der Karte 1a festgehalten worden. 

 

 

Landnutzungen 

Für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ gibt es ein Netz aus Wanderwegen sowie kombinierten Rad- 

und Wanderwegen. Insgesamt sind aktuell sechs Wanderwege und zwei Rad-/Wanderwege ausge-

wiesen. Gegenüber dem Wegeverlauf der Wanderwege Schaliß – Techin und Bernstorf – Dutzow 

wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen von Kranich 

und Seeadler deutlich. Im Bereich der Schalißer Bucht befindet sich aktuell ein Vorsammelplatz für 

Kraniche, der unmittelbar in Zusammenhang mit dem dort vorhandenen Kranich-Schlafplatz steht. Die 

Führung des Wanderweges Schaliß – Techin in diesem Bereich würde mit hoher Wahrscheinlichkeit 

Störungen am Vorsammelplatz und damit auch am Schlafplatz nach sich ziehen. Die Folge wäre das 

Verlassen dieser wichtigen Plätze.  

Eine ähnliche Situation besteht für den Wanderweg Bernstorf – Dutzow. Im Bereich des Dohlenwaldes 

liegt nahe dem Wanderweg ein Seeadler-Horst. Auch hier wäre durch wandernde Touristen und Ein-

heimische eine Störung nicht auszuschließen. Im Rahmen der Managementplanung wurden für diese 

kritischen Bereiche der beiden Wanderwege FFH-Vorprüfungen (vgl. Anhang 1) durchgeführt. Beide 

FFH-Vorprüfungen kommen zu dem Schluss, dass erhebliche Beeinträchtigungen, insbesondere der 

genannten Arten nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie (Kranich, Seeadler) nicht ausgeschlos-

sen werden können und daher eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG unerlässlich ist. 

Für beide Wanderwege wurden zudem Alternativ-Routen vorgeschlagen, um den weiteren Schutz von 

Kranich und Seeadler zu gewährleisten. Diese Wegeführungen wurden ebenfalls einer FFH-

Vorprüfung unterzogen. Für die Alternativvarianten der Wanderwege „Schaliß – Techin“ und Bernstorf 

– Dutzow“ sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfungen keine Beeinträchtigungen für Arten des Anhangs II 

der FFH-Richtlinie sowie Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie zu erwarten. Eine FFH-

Verträglichkeitsuntersuchung ist in diesem Sinne nicht erforderlich. Für alle anderen vorkommenden 

Wanderwege bestehen keine Bedenken hinsichtlich Schutzzweck und Erhaltungszielen für das FFH-

Gebiet „Schaalsee (MV)“. 
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Wassernutzungen 

Da viele Teile des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ als Naturschutzgebiete ausgewiesen sind, dürfen 

diese Bereiche mit Booten nicht befahren werden. Die Möglichkeit der Personenschifffahrt besteht in 

Zarrentin. Von hier aus ist es außerdem möglich, Tretboote, Ruderboote und auch Segelboote auszu-

leihen. Das Befahren des Schaalsees unterliegt zudem strikten Regeln wie z. B. die Begrenzung der 

Anzahl von Wasserfahrzeugen und zulässigen Fahrzeiten, Verbot von verbrennungsmotorbetriebenen 

Wasserfahrzeugen sowie das Befahren von Schutzbereichen 20 m seewärts parallel zu Röhrichtzo-

nen (vgl. „Anordnung zur Befahrung des Schaalsees“). Für den Bootsverkehr auf dem Schaalsee 

wurde eine FFH-Vorprüfung vorgenommen (vgl. Anhang 1). Im Ergebnis konnte festgestellt werden, 

dass keine erheblichen Beeinträchtigungen für LRT und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie 

sowie Vogelarten nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie zu erwarten sind und dementsprechend 

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist. 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ finden sich zudem an ausgewiesenen Seebereichen zugelassene 

Bademöglichkeiten. Für Gäste und Einheimische bestehen unter anderem Bademöglichkeiten im 

Strandbad Zarrentin sowie weitere ausgewiesene Bademöglichkeiten in Techin, Schaliß, Lassahn und 

Dutzow. Eine FFH-Vorprüfung wurde nicht vorgenommen, da keine Beeinträchtigungen erkennbar 

sind. 

 
Nach genauer Prüfung können insgesamt für die aktuellen Wassernutzungen keine Bedenken hin-

sichtlich des Schutzzweckes und den Erhaltungszielen der managementrelevanten Lebensräume des 

Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie sowie der Vogelarten nach Anhang I der EU-

Vogelschutzrichtlinie für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ festgestellt werden. Die vorhandenen 

Wassernutzungen sind somit als verträglich einzuschätzen. 

 

II.1.3 Verträgliche gewerbliche Nutzungen und Infra struktureinrichtun-

gen 

 
Im folgenden Kapitel werden die zum Referenzzeitpunkt vorhandenen zulässigen sowie die bereits 

zugelassenen Pläne und Projekte im Rahmen des Bestandschutzes dargestellt. Als zugelassene, 

noch nicht realisierte Vorgaben gelten: 

● bestandskräftige zugelassene Projekte 

● rechtskräftige Pläne 

● Projekte mit erlassener, aber noch nicht bestandskräftiger Zulassung 

● Pläne, denen zur Rechtskraft nur noch ein formaler Akt fehlt (z. B. Bekanntmachung) 

● Bebauungspläne im Stadium der Planreife (§ 33 BauGB) 

● Teilvorhaben, die zwingende Folge des Gesamtvorhabens sind 

● Vorhaben, die nach dem Referenzzeitpunkt auf Verträglichkeit geprüft und daraufhin 

zugelassen wurden 
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● Pläne und Projekte, die vor Inkrafttreten der Regelungen über die Verträglichkeitsprü-

fung 1998 bestandskräftig zugelassen wurden. 

Alle relevanten Pläne und Projekte, die im Zusammenwirken mit dem FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ 

von Bedeutung sind, wurden in der Tabelle 23 übersichtlich dargestellt. Eine Verträglichkeitsprüfung 

erfolgte dann, wenn seit dem Referenzzeitpunkt diese nachweislich noch nicht erbracht wurde.  

 

Im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ sind keine gewerblichen und industriellen Nutzungen vorhanden. 

Neben den vorhandenen Rad- und Wanderwegen frequentieren hauptsächlich Landstraßen das FFH-

Gebiet, die Verbindungstrecken zu den einzelnen angrenzenden Orten darstellen. In den Orten selbst 

konnten sich Hotels und Pensionen mit teilweise angeschlossenem Cafe und Restaurant für den sanf-

ten Tourismus etablieren. Insgesamt sind die gewerblichen Nutzungen und Infrastruktureinrichtungen 

mit dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“als verträglich zu 

bewerten. Sie sind in Kap. I.1.2 näher beschrieben und in Karte 1a dargestellt. 

 

Außerhalb des FFH-Gebietes „Schaalsee (MV)“ wird das Wasserwerk Farchau bei Ratzeburg betrie-

ben. Infolge der Nutzung kommt es zeitweise zu Wasserabsenkungen im Gebiet. Dadurch wird unter 

anderem eine ausreichende Wasserabgabe vom Schaalsee in den Oberlauf der Schaale verhindert. 

Die Wasserabsenkungen beeinflussen vor allem die LRT 7210* und 7230 sowie die Seen des LRT 

3140. Aufgrund der schwankenden Wasserstände verschlechterte sich der Erhaltungszustand der 

LRT 7210* und 7230 von A (SDB 2004) nach C. Für den LRT 3140 ist ebenfalls eine Verschlechte-

rung des EHZ von B nach C zu verzeichnen. Da diese Verschlechterung innerhalb von 2 Jahren (2004 

SDB: B und 2006 lanaplan: C) zu verzeichnen ist, ist hier von einem „wissenschaftlichen Fehler“ 

(Plausibilitätsprüfung) in der Festlegung des EHZ im SDB auszugehen. Voraussichtlich waren die 

großen Seen des LRT 3140 bereits seit der Meldung des FFH-Gebietes in einem EHZ C.  

 

II.1.4 Unverträgliche Nutzungen 

 

Im Ergebnis der vorangegangenen Prüfungen in den Kap. II.1.1 bis II.1.3 im Rahmen der Manage-

mentplanung wurden im Bereich Wanderwegenetz die Wanderwege „Schaliß – Techin“ und „Bernstorf 

– Dutzow“ hervorgehoben, bei denen Störungen, insbesondere für Vogelarten des Anhangs I der EU-

Vogelschutzrichtlinie nicht auszuschließen sind. Diese wurden nach Fachleitfaden einer FFH-

Vorprüfung unterzogen (vgl. Anhang 1). Im Ergebnis beider FFH-Vorprüfungen ist hervorzuheben, 

dass erhebliche Beeinträchtigungen, insbesondere für Arten Kranich und Seeadler des Anhangs I der 

EU-Vogelschutzrichtlinie nicht ausgeschlossen werden können und daher eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG zwingend erforderlich ist. 

 

Für die LRT 7210* und 7230 sind die Wasserabsenkungen durch das Wasserkraftwerk Farchau (au-

ßerhalb des FFH-Gebietes) von entscheidener Bedeutung für ihren Erhaltungszustand. Nach Meldung 
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im SDB 2004 verschlechterte sich der EHZ auf C. Die derzeitige Situation infolge der Wasserkraftnut-

zung steht somit dem Erhaltungsziel „Sicherung geeigneter Wasserstände“ im Bereich des Kalkflach- 

 

moorkomplexes entgegen. Unabhängig von dem Ziel, die wasserwirtschaftliche Bewirtschaftung des 

Schaalsees zu ändern, und damit eine Reihe von LRT und anderen wertvollen Biotopen zu fördern, 

wurde in Form einer Machbarkeitsstudie für eine Verbesserung des Erhaltungszustandes der Kalk-

flachmoore im FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ (Endbericht: November 2010) nach geeigneten Ansät-

zen und Lösungen gesucht, um die Erhaltungszustände der LRT 7210* und 7230 zu verbessern. Da-

bei wurde ein angestrebter verträglicher Zielwasserstand von 34,9 mHN im Bereich des Kalkflach-

moorkomplexes Zarrentin zugrunde gelegt. Hinsichtlich der LRT 7210* und 7230 wird sich dieser 

Zielwasserstand positiv auf die Erhaltungszustände auswirken. Es ist davon auszugehen, dass sich 

der Erhaltungszustand von aktuell C bei beiden LRT’s mittelfristig auf B und langfristig auf A verbes-

sern lässt. Zur Stabilisierung des Wasserstandes im Gebiet werden vor allem Möglichkeiten zum An-

stau der Binnengräben genannt. Dennoch ist sehr wahrscheinlich, dass der Wasserstand weiterhin 

Schwankungen, insbesondere zwischen Sommer- und Winterhalbjahr, unterworfen sein wird (z. B. 

durch Verdunstung). 

 

Gleiches gilt auch für den LRT 3140, der sich u.a. durch die Wasserabsenkungen im Gebiet durch das 

Wasserkraftwerk Farchau insgesamt in einem aktuell „ungünstigen“ Erhaltungszustand C befindet. 

Betroffen sind vor allem die großen Seen Schaalsee und seine Teilbereiche Techiner See, Borgsee, 

Lassahner See, Bernstorfer Binnensee und Dutzower See. Die Erhaltungsziele „Sicherung geeigneter 

Wasserstände“ sowie damit verbunden „die Verbesserung und Aufrechterhaltung der Trophiestufe“ 

können aktuell nicht gewährleistet werden. Ein durch die Landesministerien Mecklenburg-

Vorpommerns und Schleswig-Holsteins beauftragtes wasserwirtschaftliches Gutachten kommt zu dem 

Schluß, dass die Vorgaben für den Betriebswasserstand so anzupassen sind, dass ein vorzeitiges 

Abfördern der natürlichen Winterspeicherung im Schaalsee verhindert wird. In diesem Zusammen-

hang ist eine Verringerung des mittleren Ablaufes am Schaalseekanal vorzu sehen (Studie zur Was-

ser- und Nährstoffbilanz des Schaalsees, GIG/KLS 2010). 

 

II.1.5 Geplante Maßnahmen und Nutzungen 

II.1.5.1 Verträgliche Planungen (Vorprüfung ohne we itere Hauptprüfung) 

In diesem Zusammenhang wurden absehbare Pläne und Projekte (z. B. Bauleit-Planungsabsichten 

von Gemeinden, Wanderwegekonzepte etc.) im Sinne einer „Vorprüfung“ gem. „FFH-Erlass“ (Ziffer 7) 

auf Verträglichkeit beurteilt. In der Tabelle 23 sind übersichtlich die zulassungs- und anzeigepflichtigen 

Projekte und Pläne im Zeitraum 1998 bis bis einschließlich heute dargestellt.  

Die im Zuge der Managementplanung ermittelten geplanten Vorhaben sind zumindest teilweise auf 

Verträglichkeit geprüft worden oder werden im Sinne des sog. „FFH-Erlasses“ im Rahmen einer Vor-

prüfung (gemäß Ziffer 7.2.1 des Erlasses) als verträglich beurteilt.



Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH 
Natur & Text in Brandenburg GmbH 

 

 

 
Managementplan für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)” 
DE 2331-306                    Seite 91 

Tabelle 23: Zulassungs- und anzeigepflichtige Proje kte und Pläne im FFH-Gebiet "Schaalsee (MV)" und se iner unmittelbaren Umgebung im Zeitraum 
1998 bis heute 

Name des Projektes 
bzw. Planes 

Ort/ Lage Amt Zugelassen/ genehmigt/  
Rechtskraft am 

Angaben zum Vorha-
ben 

FFH-Verträglichkeitsprüfung/ 
Vorprüfung 

Bauleitplanverfahren      

Flächennutzungspläne      

Flächennutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin 23.12.1999 keine Überplanung im Be-
reich des FFH-Gebietes 
erkennbar 

keine Verträglichkeitsprüfung erfolgt, 
keine Auswirkungen auf FFH-Gebiet 
erkennbar. 

1. Änderung 
Flächennutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin 15.09.2000 Umbenennung Camping-
platz in „Tourismuszentrum“ 

keine Verträglichkeitsprüfung erfolgt, 
keine Auswirkungen auf FFH-Gebiet 
erkennbar. 

2. Änderung 
Flächennutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin nicht genehmigt Sondergebiet „Sanfter Tou-
rismus“ im Bereich „Am 
Strangen“ 

- 
 

3. Änderung 
Flächennutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin 29.06.2001 Erweiterung Gewerbegebiet 
G2 „Dänisches Bettenlager 
(Straße Richtung Autobahn) 

keine Verträglichkeitsprüfung erfolgt, 
erweiterte Gewerbegebietsfläche liegt 
weit außerhalb des FFH-Gebietes, 
Auswirkungen nicht erkennbar. 

4. Änderung 
Flächennutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin 07.06.2002 Ausweisung einer 20 ha 
großen Wohnbaufläche 
nördlich des Schwarzen 
Weges und westlich des 
Schaalsees. 
Ausweisung des Sonderge-
bietes „Versorgungs- und 
Dienstleist-ungszentrum“ (B-
Plan Nr. 14) im Bereich der 
alten Wäscherei. 

keine Verträglichkeitsprüfung erfolgt, 
im Siedlungsbereich bzw. weit außer-
halb des FFH-Gebietes. 
Keine Auswirkungen auf FFH-Gebiet zu 
erwarten. 

5. Änderung 
Flächennutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin 29.08.2003 Änderungen innerorts: 
Umwandlung der Wohnbau-
fläche im Bereich Kirche, 
Kloster, Rathaus mit Aus-
weisung des sonstigen 
Sondergebietes „Erhaltung 
historischer Gebäude“  

keine Verträglichkeitsprüfung erfolgt, 
außerhalb des FFH-Gebietes. 
keine Auswirkungen auf FFH-Gebiet zu 
erwarten. 
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Name des Projektes 
bzw. Planes 

Ort/ Lage Amt Zugelassen/ genehmigt/  
Rechtskraft am 

Angaben zum Vorha-
ben 

FFH-Verträglichkeitsprüfung/ 
Vorprüfung 

6. Änderung  
Flächennutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin 11.02.2005 nur Gebietsänderung, keine 
Neuausweisung: 
Übernahme B-Plan Nr. 19 
„Schaalseehof“ – Auswei-
sung einer kombinierten 
Wohn-/ Gewerbenutzung 

keine Verträglichkeitsprüfung erfolgt, 
keine Auswirkungen auf FFH-Gebiet 
erkennbar. 

7. Änderung Flächen-
nutzungsplan 
Zarrentin am Schaalsee 

Stadt Zarrentin am 
Schaalsee 

Zarrentin im Verfahren Zusammenführung der 
hinzugekommen Gemein-
den, Geringfügige Erweite-
rungen von Baugebietsflä-
chen 

Wanderwegediskussion! 
Erhebliche Beeinträchtigungen bei 
geplanter Ausweisung möglich 

Bebauungspläne      

Bebauungsplan „Wohn- 
und Ferienpark Kranichruf 
Schaalsee“ Nr.2 

zwischen Schaalmühle 
und Schaalsee an der L 
04 

Zarrentin Genehmigt  
24.10.1995 

Gebiet noch nicht voll be-
baut 
 

FFH-Verträglichkeitsprüfung vom 
03.05.1999, ergämzt am 02.06.1999 
 
- keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des SPA - und FFH - Gebietes 

1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Wohn- und 
Ferienpark Kranichruf 
Schaalsee“  Nr.2 

zwischen Schaalmühle 
und Schaalsee an der L 
04 

Zarrentin Beschluss der Stadt Zarrentin vom 
13.09.2010 

Geringfügige Änderung in 
der Bebauungsweise von 
Baugrundstücken und 
Wohnhäusern 

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind 
keine Auswirkungen auf die Schutz- und 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes zu 
erwarten. 

Bebauungsplan „Schaal-
seehof“ Nr.19 

zwischen dem nördlichen 
Ortsrand von Zarrentin 
und dem Kirchensee 

Zarrentin 2. Änderung am 25.09.2008 durch die 
Stadt Zarrentin beschlossen 
 
z.Zt wird über eine erneute Änderung 
nachgedacht 

Bau von Wohnhäusern 
sowie die Ansiedlung von 
Unternehmen und Existenz-
gründer vorrangig aus der 
Informations- und Kommuni-
kationsbranche auf Gewer-
beflächen 

FFH-Verträglichkeitsuntersuchung liegt 
vor. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
sind keine Auswirkungen auf die Schutz- 
und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 
zu erwarten. 
 
Bei Änderung muss erneute Überprü-
fung der Verträglichkeit erfolgen. 

Satzungen      

Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung gem. § 34 
Abs. 4 Satz 1 und 3 
BauGB für den Ortsteil 
Lassahn 

Lassahn Zarrentin Beschlossen am 02.12.2004  . 
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Name des Projektes bzw. 
Planes 

Ort/ Lage Amt Zugelassen/ genehmigt/  
Rechtskraft am 

Angaben zum Vorhaben FFH-Verträglichkeitsprüfung/ 
Vorprüfung 

Verkehrsprojekte      

Erneuerung der Schaalebrü-
cke im Zuge der L041 

südöstlich der Stadt 
Zarrentin 

Straßenbauamt Schwe-
rin 

genehmigt am 30.01.2006 Erneuerung einer bereits 
bestehenden Brücke über die 
Schaale im Zusammenhang 
mit dem Neubau des Rad-
weges von Zarrentin in Rich-
tung Boissow im Zuge der 
Landesstraße L041 

FFH – Verträglichkeitsuntersuchung 
erfolgt: Keine Auswirkungen auf den 
Schutzzweck und die Erhaltungsziele 
des FFH-Gebietes zu erwarten. 

Ausbau der K 10 Ortslage (OL) Lassahn in 
nördl. Richtung 

Straßenbauamt des 
Landkreises LWL 

mehrere Bauabschnitte (BA): 
I. BA OL Lassahn genehmigt am 
03.06.2008 
II. BA und IIIa. BA genehmigt am 
28.09.2009 

Ausbau einer bestehenden 
Kreisstraße 

Es sind keine erheblichen Auswirkun-
gen für das SPA und FFH-Gebiet zu 
erwarten 

Planfeststellungsverfahren      

EU-Life-Projekt „Feuchtle-
bensräume im Biosphärenre-
servat Schaalsee“ 

Landschaftsraum der 
Moorrinne zwischen 
Klein Salitz und Neukir-
chener See 

Amt für das Biosphären-
reservat Schaalsee 

Planfeststellungsbeschluss am 
14.03.2002 

Renaturierung von 
Moorstandorten im Biosphä-
renreservat Schaalsee 

Die Maßnahmen bewirken eine Förde-
rung der Arten und Lebensräume der 
FFH-Richtlinie und stehen mit den 
Erhaltungszielen des FFH-Gebietes 
„Schaalsee (MV)“ und dem SPA-Gebiet 
„Schaalsee-Landschaft“ im Einklang 

Grundwasserentnahmestelle      

Trinkwasserversorger      

WW Zarrentin (WBV Sude-
Schaale) 

östlich Zarrentin Zarrentin 2001 558.600 m³/Jahr  

Sonstige wasserrechtliche 
Genehmigungen 

     

Wasserwek Farchau (nicht 
direkt angrenzend) 

Ratzeburg Amt Lauenburgische 
Seen 

1923 Oberflächenwasserentnahme 
aus dem Schaalsee zur 
Energienutzung 

entfällt, da vor 1998 genehmigt 
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Name des Projektes bzw. 
Planes 

Ort/ Lage Amt Zugelassen/ genehmigt/  
Rechtskraft am 

Angaben zum Vorha-
ben 

FFH-Verträglichkeitsprüfung/ 
Vorprüfung 

Flurneuordnungsverfahren      

Boissow-Bantin Boissow-Bantin 
östlich Zarrentin 

Zarrentin Im Verfahren seit dem 08.08.2008 Verfahrens-Nr. 896 
Vorbereitung Plan Verfah-
rensgebietsgrenze 
Größe 1406 ha 

Im Rahmen des BOV keine eingriffsrele-
vanten Vorhaben im FFH-Gebiet 
 
! Beachte: 
Im Rahmen des BOV wird eventuell die 
Ausweisung von Wanderwegen vorge-
nommen; siehe 7. Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Zarrentin 
am Schaalsee 
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II.1.5.2 Planungen im Einzelfall auf Verträglichkei t zu prüfen 
Die einzelfallbezogene Prüfung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen auf das FFH-Gebiet als 

solches ist stets auf der Grundlage der Erhaltungsziele für die LRT oder die Habitate von Arten vorzu-

nehmen (vgl. Tab. 12, 13 - 14 sowie 20 und 21). Die dargestellten Erhaltungsziele bilden die gebiets-

spezifischen Vorgaben. Ergänzend werden im folgenden Kapitel Hinweise zur Ermittlung der „Erheb-

lichkeit“ der Beeinträchtigung von Erhaltungszielen gegeben.  

Da die Erheblichkeit der Beeinträchtigung einzelner Flächen bewertet wird, stellt die Bedeutung dieser 

Beeinträchtigungen für die Funktionsfähigkeit eines gegebenen größeren Bezugsgebiets kein Bewer-

tungskriterium dar. Auch die Erheblichkeit der Beeinträchtigung von funktionalen Aspekten wird an 

sich bewertet und nicht wegen der Konsequenzen, die sich für die Wahrung der Funktionen in einem 

größeren Bezugsraum ergeben“ (LEITFADEN zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstra-

ßenbau 2004).  

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung wird dagegen die Erheblichkeit der Verschlechterung des 

Erhaltungszustands von Lebensräumen oder Arten im Hinblick auf die Bedeutung für das Gebiet und 

anhand des Beitrags des Gebietes für das gesamte Netz beurteilt. „Die Erheblichkeit einer Beeinträch-

tigung ist somit gebietsabhängig und muss im Einzelfall begründet werden“ (NATURA 2000-

GEBIETSMANAGEMENT). Nicht jede Flächeninanspruchnahme eines Lebensraumtyps muss daher 

z. B. grundsätzlich erheblich sein, sondern sie ist vor dem Hintergrund der schutzgebietsspezifischen 

Situation zu bewerten, also immer unter Beachtung der Bedeutung für das FFH-Gebiet und das ge-

samte Netz (vgl. hierzu Tab. 12 und 14). 

 

Nachfolgend werden allgemeine Bewertungskriterien für die Beurteilung von LRT-Beeinträchtigungen 

dargestellt. Bei der Festlegung von „Bagatellgrenzen“ (oder auch „Irrelevanzschwellen“) für die Diffe-

renzierung zwischen „günstigen“ und „ungünstigen“ Ausprägungen des Lebensraumtyps und von Kri-

terien zur Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen wurden berücksichtigt:  

(1) das Dokument Doc.Hab-04-03/03-rev.3 der EU-Kommission zu Artikel 7 der FFH-RL (Euro-

pean Commission 2005) 

(2) die Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Art. 6 Abs. 3 und 4 der Habitat-

Richtlinie 92/43/EWG (EU-KOM, GD Umwelt 2001) 

(3) die Hinweise der EU-KOM, GD Umwelt „Natura 2000–Gebietsmanagement. Die Vorgaben 

des Art.6“ (2000) 

(4) die Ergebnisse des BfN FuE-Vorhabens „Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im 

Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ (LAMBRECHT et al. 2007) 

(5) die Vorschläge der LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und 

Erholung) zu den „Anforderungen an die Prüfung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen 

der Natura 2000-Gebiete gemäß § 34 BNatSchG im Rahmen einer FFH-
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Verträglichkeitsprüfung“ (2004/2005) sowie zu den „Berichtspflichten nach Art. 17 FFH-

Richtlinie“ (2005) 

(6) der „Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau“ (KÜSTER 2004) 

(7) das „Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-

Vorpommern“ (FROELICH & SPORBECK 2006) 

(8) der „Auslegungsleitfaden zu Art. 6 Abs. 4 der Habitat-Richtlinie 92/42/EWG“ der EU-KOM 

(2007). 

Ein direkter quantitativer Verlust von Lebensraumtypfläche ist auf jeden Fall zu vermeiden. Ist dieser 

innerhalb des Berichtszeitraums von 6 Jahren größer als 1 % der Gesamtfläche des Lebensraumtyps 

im Gebiet oder nach landesweitem Abgleich in allen Gebieten des Landes, werden die Beeinträchti-

gungen in der Regel als erheblich zu beurteilen sein. Ein solcher Verlust ohne Kohärenzausgleich 

dürfte im Widerspruch zu dem Verschlechterungsverbot der FFH-RL stehen. Direkte Verluste unter-

halb dieser „1 %-Schwelle“ sind gebiets- bis landesspezifisch zu prüfen. Sie können dann als uner-

heblich gelten, sofern sie  

• nicht in der Summe der Beeinträchtigungen durch unterschiedliche Verursacher mehr als 1 % 

der Gesamtfläche des LRT innerhalb von 6 Jahren im Gebiet oder im Land betreffen (Kumula-

tionswirkung) 

• keine prioritären Lebensraumtypen betreffen 

• keine LRT betreffen, die wiederherzustellen sind (vgl. Tab. 20) 

• keine LRT betreffen, die landesweit hohe Flächenanteile im „ungünstigen“ Zustand aufweisen 

oder nach dem Art. 17 Bericht europaweit im „ungünstigen“ Zustand (Einstufung: „rot“) sind 

(vgl. Tab. 12) 

• keine LRT betreffen mit einem sehr hohen Flächenanteil im Gebiet bezogen auf das Land 

(vgl. Tab. 8) und die Beeinträchtigungen einen landesweit „ungünstigen“ Zustand zur Folge 

haben können 

• keine LRT betreffen mit einem sehr hohen Flächenanteil im Gebiet bezogen auf das Land 

(vgl. Tab. 12) und die Beeinträchtigungen einen landesweit „ungünstigen“ Zustand zur Folge 

haben können. 

Im ersten und in den beiden letzten Fällen muss ein Verlust aus landes- bis europaweiter Sicht 

beurteilt werden. 

 

Die Beurteilung der „Schwelle“ zur Bestimmung der Erheblichkeit von graduellen Beeinträchtigungen 

des Erhaltungszustands von LRT (Qualitätsverlust) kann mit folgenden gebietsspezifischen Kriterien 

erfolgen: 
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Generell ist davon auszugehen, dass Beeinträchtigungen,  

• die zu einem „ungünstigen“ Erhaltungszustand (mehr als 25 % der Gesamtfläche des  

Lebensraumtyps im Gebiet Bewertung: C) auf Gebietsebene führen 

• die eine Verschiebung der Einstufung von Haupt- und Unterkriterien um eine Wertstufe  

verursachen (zumindest dürfen die Beeinträchtigungen nicht zu einer Verschlechterung von  

einem Hauptkriterium führen: 1. Lebensraumtypische Struktur, 2. Lebensraumtypisches Arten-

inventar, 3. Beeinträchtigungen) 

auf jeden Fall erheblich sind. Solche Beeinträchtigungen ohne Kohärenzausgleich stehen im Wider-

spruch zu dem Verschlechterungsverbot der FFH-Richtlinie.  

 

Beeinträchtigungen unterhalb dieser „Schwelle“ sind im Einzelfall zu beurteilen. Die Erheblichkeit kann 

darüber hinaus vorliegen, sofern 

• spezifische Strukturen und Funktionen beeinträchtigt werden 

• Veränderungen innerhalb einer Wertstufe in den Bewertungsschemata verursacht werden. 

 

Unabhängig davon gelten die landesrechtlichen Eingriffs-/Ausgleichsregelungen, d.h. erhebliche Be-

einträchtigungen von wiederherstellbaren LRT sind auszugleichen, erhebliche Beeinträchtigungen von 

nicht wiederherstellbaren sind zu ersetzen.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Kriterien zur gebietsspezifischen Beurteilung der Erheblichkeit 

von Beeinträchtigungen in Bezug auf Lebensraumtypen dargestellt. 

 

Tabelle 24: Kriterien zur Beurteilung der Erheblich keit von Beeinträchtigungen in Bezug auf 
Lebensraumtypen 

EU-
Code 

„Bagatellgrenze“ 
Stufe 1 nach 
LAMBRECHT 
(2007) in m 2 

Bagatellgrenze“ 
Stufe 2 nach 
LAMBRECHT 
(2007) in m 2 

Bagatellgrenze“ 
Stufe 3 nach 
LAMBRECHT 
(2007) in m 2 

„1 % Grenze“ des 
LRT im gesamten 
FFH-Gebeit in m 2 

Erhaltungsziel 
im Gebiet 
„Wiederher-
stellung“ 

3140 50 250 500 111.805 nein 

3150 100 500 1.000 3.082 nein 

3260 100 500 1.000 73 nein 

6210 100 500 1.000 433 nein 

6510 100 500 1.000 5.600 nein 

7140 25 125 250 95 nein 

7210* - - - 313 ja 

7230 25 125 250 30 ja 

(Erläuterungen:  * = prioritärer LRT, grau hinterlegt sind die Schutzobjekte, für die eine besondere Bedeutung nach Kap. I.2.2 
besteht; Bagatellgrenzen nach LAMBRECHT et al. (2007) für die drei Stufen -> Verluste < 1 %, < 0,5 %, < 0,1 %) 
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Beeinträchtigungen unterhalb der Bagatellgrenzen lösen im Regelfall keine Prüfungen auf FFH-

Verträglichkeit aus. Ausnahmen können durch funktionale Beziehungen zu benachbarten LRT verur-

sacht werden (Komplexbildungen). 

Verluste von mehr als 1 % der Fläche, auch verursacht durch verschiedene Eingriffe, sind regelmäßig 

erhebliche Beeinträchtigungen. Sie können die Kohärenz im landesweiten Netz gefährden und bedür-

fen daher in der Regel des Kohärenzausgleichs. 

Besteht das Erhaltungsziel „Wiederherstellung“, dürfen keine weiteren Beeinträchtigungen ohne Kohä-

renzausgleich zugelassen werden. 

Liegt keine Schutzerklärung durch Rechtsakt für das FFH-Gebeit vor, ersetzen und ergänzen von der 

obersten Naturschutzbehörde bestätigte Managementpläne mit differenzierten und aktualisierten Aus-

sagen zu den Erhaltungszielen und zum Schutzzweck bei Prüfungen der Verträglichkeit von Plänen 

und Projekten mit Auswirkungen auf dieses Gebiet die Angaben aus dem Standarddatenbogen. Aus 

den Managementplänen ergeben sich in diesen Fällen die Maßstäbe für die Verträglichkeit. 
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II.2 Maßnahmen 
 

Die dargestellten Maßnahmen dienen der Umsetzung der Erhaltungsziele. Sie sind fachlich geeignet 

und im Rahmen der Managementplanung mit den Betroffenen vorabgestimmt. Durch die Darstellung 

der Maßnahmen im Plan werden öffentlich-rechtliche Zulassungsvoraussetzungen und privatrechtli-

che Zustimmungen nicht ersetzt. 

 

II.2.1 Festlegung der erforderlichen Erhaltungs- un d Wiederherstellungs-

maßnahmen 

 

In Kapitel I.4.3 wurden bereits die aus naturschutzfachlicher Sicht notwendigen und wünschenswerten 

Erhaltungsziele dargestellt. Diese bilden die Grundlage für die festzulegenden gebietsbezogenen und 

räumlich verorteten Maßnahmen. Neben zwingend erforderlichen Erhaltungs- und Wiederherstel-

lungsmaßnahmen, die notwendig sind, um den zum Referenzzeitpunkt vorhandenen „günstigen“ Er-

haltungszustand auf Gebietsebene zu sichern oder wiederherzustellen, können auch Entwicklungs-

maßnahmen zur Verbesserung oder Neuschaffung von LRT oder Arthabitaten vorgenommen werden. 

Diese Maßnahmen sollen vorrangig nur für LRT oder Arten mit besonderer Bedeutung (vgl. Kap. 

1.2.2) getroffen werden. 

Da im Zuge der Meldung die Gebiete mit weitgehend „günstigen“ Ausprägungen ausgewählt wurden, 

die sich vielfach auch aus der Bewirtschaftung in der Vergangenheit ergeben haben, sind in vielen 

Fällen Erhaltungsmaßnahmen ausreichend. 

 

Die Festlegungen der Maßnahmen müssen die Anforderungen aus der Gebietsbewertung erfüllen und 

haben sozioökonomischen und örtlichen Belangen Rechnung zu tragen („Anforderungen von Wirt-

schaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten“, vgl. Art. 2 Abs. 3 

FFH-Richtlinie). Sie erfolgen unter Einbeziehung der Betroffenen und der Träger öffentlicher Belange. 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist im Einvernehmen mit den Betroffenen abgestimmt. Grundsätzlich 

sollen der „günstige“ Erhaltungszustand der Schutzobjekte (= Erhaltungsmaßnahmen: Schutz, Nut-

zung, Pflege) sowie die Umsetzung der Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen vorrangig 

durch administrative (z. B. Projektförderung, Verwaltungsvereinbarung), vertragliche (z.B. Agrarum-

weltmaßnahme) Regelungen oder freiwillige Vereinbarungen (vgl. Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie, § 32 

Abs. 4 BNatSchG) erreicht werden, die einen gleichwertigen Schutz wie eine Unterschutzstellung 

nach den §§ 23 bis 29 BNatSchG ermöglichen. 

Für die verpflichtenden Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen werden die Kosten ermittelt, 

und es wird die Reihenfolge der Durchführung nach Dringlichkeit bestimmt. 

 
Der Managementplan als Fachgrundlage des Naturschutzes bindet die Naturschutzbehörden, er be-

gründet gegenüber anderen Behörden oder Privaten unmittelbar keine Verpflichtungen. Erst durch 
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den Einsatz rechtsverbindlicher außenwirksamer Instrumente können Rechte und Pflichten für Bürger 

und andere Behörden entstehen. 

 

Die in Kap. I.4.3 (vgl. Tab. 20 und 21) dargelegten funktionsbezogenen Erhaltungsziele mit den sich 

daraus ergebenden Maßnahmenumsetzungen erfolgen zeitlich für die Zeiträume bis 2012, bis 2018 

und langfristig. Als wesentlicher Zeitraum ist der kurz- bis mittelfristige Termin bis 2018 anzusetzen. 

Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die mit erheblichen Kosten verbunden sind, sind 

nach heutigem Kenntnisstand unter Annahme realistischer Randbedingungen nur bis zu diesem Zeit-

punkt zu verwirklichen (Förderperiode des Entwicklungsplans ländlicher Raum (ELER)“ 2007 bis 2013 

plus zwei weitere Jahre Umsetzung). Aus diesem Grund soll bei Wiederherstellungsmaßnahmen nach 

Möglichkeit einmaligen, investiven Maßnahmen, die keine laufenden Folgekosten verursachen, der 

Vorrang vor langfristigen Dauerverpflichtungen gegeben werden. 

 

Vorrangig sind daher die Maßnahmen zu planen und umzusetzen, 

• die bezogen auf die Schutzobjekte den höchsten Effekt (Mehrfachnutzen) verursachen und die  

größten Defizite im Netz Natura 2000 abbauen 

• die technisch einfach zu realisieren sind (im Sinne der Machbarkeit gemäß 97/266/EG:  

„einfache Wiederherstellung“) 

• die zulassungsrechtlich unproblematisch sind 

• deren Finanzierung z. B. mit Hilfe von Förderprogrammen gesichert werden kann 

• die keinen unverhältnismäßigen finanziellen Aufwand und keine Folgekosten verursachen 

• die bei den Betroffenen auf Akzeptanz stoßen 

• die anderen Umweltzielen entsprechen (Mehrfachnutzen) und/oder zu diesen nicht im Wider-

spruch stehen. 

 

Maßnahmen zur Reduzierung von Nähr- und Schadstoffeinträgen in die Gewässer sowie zur Verbes-

serung der Gewässerstruktur (z. B. ökologische Durchgängigkeit) der Fließgewässer nach den Anfor-

derungen der WRRL erfolgen federführend durch die Wasserwirtschaftsverwaltung. Dies betrifft ins-

besondere die Minderung diffuser Einträge durch die Landwirtschaft. 

 

Zur Vorbereitung der Maßnahmenprogramme nach der WRRL wurden landesweit bis einschließlich 

2009 alle relevanten Fließgewässer- und Seewasserkörper einer sog. Bewirtschaftungsvorplanung 

unterzogen. Erste Ansatzpunkte für mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des qualitativen Zustan-

des und des hydrologischen Regimes der großen Seen des LRT 3140 (Schaalsee und seine Neben-

seen Techiner See, Borgsee, Lassahner See, Bernstorfer Binnensee, Dutzower See) wurden in der 

Studie zur Wasser- und Nährstoffbilanzierung Schaalsee (GIG – Gesellschaft für Ingenieurgeologie 

mbH, 2010) formuliert. Hinsichtlich der Fließgewässer (Schaale) gibt es noch keine weiteren Aussa-

gen zur abschließenden Maßnahmenbeschreibung (mdl. Mitteilung Herr Kemsies, StALU, 2010). 
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In dem Kapitel sind die abgestimmten Maßnahmen schutzgutbezogen, raumbezogen und adressa-

tenbezogen mit Hilfe einer Maßnahmentabelle sowie einer damit korrespondierenden Darstellung in 

der Karte 3 dokumentiert. 

 

Tabelle 25: Zusammenstellung der Maßnahmen 

Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

1 - Gewährleis-
tung eines 
ganzjährig 
hohen Wasser-
standes durch 
das Wasser-
kraftwerk Far-
chau 
- Minimierung 
des Nährstoff-
eintrages u.a. 
zum Erhalt der 
Muschelbänke 
als Nahrungs-
quelle rasten-
der Reiheren-
ten durch 
Beibehaltung 
der extensiven 
Grünland-
nutzung und 
Umwandlung 
von Acker in 
extensives 
Grünland 
- Minimierung 
des Phosphor-
überschusses 
im See durch 
Maßnahmen-
vor-schläge der 
„Studie zur 
Wasser- und 
Nährstoffbilanz 
des Schaal-
sees“ 
- Keine Erhö-
hung der jetzi-
gen Nutzungs-
intensität, 
(Bootsverkehr, 
Fischerei, 
Baden) 

S, N, vE Große Seen (Schaalsee 
und seine Nebenseen 
Dutzower See, Bernsto-
fer See, Lassahner See, 
Techiner See, Borgsee)  
(LRT-Nr. 001 – 006) 

AfBR, 
StALU West-
mecklenburg, 
LU, Landwirte, 
EON 

LRT 3140 > 
1 ha 
Reiherente 

langfristige 
Verbesserung 
des EHZ von C 
nach B 

2 - Otterfreund-
liche Gestal-
tung einer 
Brücke 

wE Bach zwischen Dutzo-
wer See und Karpfen-
teich 

Kreis Herzogtum, 
Lauenburg 

Fischotter Verbesserung 
der Wander-
möglichkeiten 
für den Fischot-
ter 

3 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 
(Gehölzde-

S, P, N westlich Sandfeld  
(LRT-Nr. 078) 

AfBR, Landwirt LRT 6510, 
Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke 

Erhalt der LRT 
mit EHZ A 
(6510), Erhalt 
und weitere 
Strukturierung 
der halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter, 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

ckung bei LRT 
6510 nicht > 
10 %) 

Raubwürger 
und Sperber-
grasmücke 

4 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
 

S, P, N westlich Kneese, Knee-
ser Niederung, nord- 
und südwestlich Sand-
feld (LRT-Nr. 104-108) 

AfBR, Landwirt LRT 6210, 
Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke, 
Wachtelkönig 

Erhalt und 
weitere Struktu-
rierung der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter, 
Raubwürger 
und Sperber-
grasmücke, 
Verbesserung 
der Lebens-
bedingungen 
für Wachtelkö-
nig  

5 Nährstoffent-
zug (Mahd) 

S, P, wE Feuchtgrünland südlich 
Dutzow 

AfBR, Landwirt Bauchige 
Windelschne-
cke 

Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Popu-
lation der Bau-
chigen Windel-
schnecke 

6 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- langfristige 
Vergrößerung 
der Fläche 
durch Erweite-
rung der Nut-
zung auf an-
grenzende 
Flächen 

S, N, wE nordwestlich Kneese 
(LRT-Nr. 079 – 080) 

AfBR, Landwirt LRT 6510 Erhalt der LRT 

7 - Erhöhung 
Wasserstand 
durch Anstau/ 
Grabenver-
schluss 

S, wE Grünland östlich des 
LRT 6510  
(LRT-Nr. 080) 

AfBR, 
Zweckverband 
„Schaalsee-
Landschaft“ 
 

Bauchige 
Windelschne-
cke 

Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Popu-
lation der Bau-
chigen Windel-
schnecke 

8 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung (Auskopp-
lung der als 
besetzt ermit-
telten Bereiche 
im Mai/ Juni, 
Kontrollgänge) 
- Förderung 
von Staunässe 
durch Graben-
kammerung 

S, N, wE Kneeser Niederung AfBR, Zweckver-
band „Schaal-
see-Landschaft“, 
Landwirt 

Wachtelkönig Erhalt und 
Entwicklung 
des Brut- und 
Nahrungshabi-
tats für den 
Wachtelkönig 

9 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-

S, N westlich Kneese, Knee-
ser Niederung 
(LRT-Nr. 082, 084) 

AfBR, Landwirt, 
Zweckverband 
„Schaalsee-

LRT 6510 Erhalt des LRT 
mit EHZ A 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

zung 
- Reduzierung 
der Besatzdich-
te bei Spätbe-
weidung 

Landschaft“ 

10 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Reduzierung 
der Besatzdich-
te bei Spätbe-
weidung 

S, N westlich Kneese 
(LRT-Nr. 081) 

AfBR, Landwirt, 
Zweckverband 
„Schaalsee-
Landschaft“ 

LRT 6510 Erhalt des EHZ 
B 

11 - Erhöhung 
Wasserstand 
durch Anstau/ 
Grabenver-
schluss hin-
sichtlich der 
Studie „Maß-
nahmen zur 
Verbesserung 
des Wasser-
haushaltes in 
der Niederung 
westlich Knee-
se 

S, vE, wE Feuchtgrünland südlich 
Kneeser Bek 

AfBR, Zweckver-
band „Schaal-
see-Landschaft“, 
Wasser- und 
Bodenverband 
Boize-Sude-
Schaale 

Bauchige 
Windelschne-
cke, Große 
Moosjungfer, 
Rotbauchunke 

Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Popu-
lation der Bau-
chigen Windel-
schnecke, 
Ansiedlung der 
Großen Moos-
jungfer und der 
Rotbauchunke 

12 -Weiterführung 
der extensiven 
Grünlandbe-
wirt-schaftung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

S, N, P, wE Kneeser Niederung AfBR, Landwirt Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke 

Erhalt und 
weitere Struktu-
rierung der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter, 
Raubwürger 
und Sperber-
grasmücke 

13 - Erhöhung 
Wasserstand 
durch Anstau 
hinsichtlich der 
Studie „Maß-
nahmen zur 
Verbesserung 
des Wasser-
haushaltes in 
der Niederung 
westlich Knee-
se 

S, vE, wE südlich Kneeser Bek AfBR, Zweckver-
band „Schaal-
see-Landschaft“, 
Wasser- und 
Bodenverband 
Boize-Sude-
Schaale 

Rotbauchunke, 
Große Moos-
jungfer, 
Kranich, 
Tüpfelsumpf-
huhn, 
Wachtelkönig 

Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Rot-
bauchunken-
population, 
Ansiedlung der 
Großen Moos-
jungfer, Ver-
größerung des 
Brutplatzan-
gebotes für den 
Kranich, Tüp-
felsumpfhuhn 
und Wachtelkö-
nig 

14 - Aufnahme 
extensiver 
Grünlandnut-
zung (Mahd ab 
15.07., keine 
Düngung, 
Spätbeweidung 
in geringer 
Besatzdichte 
möglich) 

S, N westlich Kneese 
(LRT-Nr. 083) 

AfBR, Landwirt LRT 6510 Erhalt des EHZ 
B 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

15 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes im 
Dohlen 
- Betretungs-
verbot von 
Februar bis 
Juni 

S, wE Dohlen, westlich Knee-
se (LRT-Nr. 012 – 014; 
016 – 031; 033 – 046; 
097 – 100) 

AfBR LRT 3150, 
LRT 7140, 
Seeadler 

Erhalt der LRT, 
Erhalt des 
störungsarmen 
Brutgebietes 

16 - Erhöhung des 
Wasserstandes 
durch Anstau 
- teilweise 
Unterbindung 
des ungeregel-
ten Wasserab-
flusses aus 
dem Dohlen 
durch Stabili-
sierung der 
Wasserstände 
in der Kneeser 
Niederung 
(Studie „Maß-
nahmen zur 
Verbesserung 
des Wasser-
haushaltes in 
der Niederung 
westlich Knee-
se“) 
- Betretungs-
verbot von 
Februar bis 
Juni 

S, vE, wE Bruchwald im Dohlen AfBR, Zweckver-
band „Schaal-
see-Landschaft“, 
Wasser- und 
Bodenverband 
Boize-Sude-
Schaale 

Große Moos-
jungfer, 
Kranich, 
Seeadler 

Ansiedlung der 
Großen Moos-
jungfer, Ver-
größerung des 
Brutplatzange-
botes für den 
Kranich, Erhalt 
des störungs-
armen Brutge-
bietes für den 
Seeadler 

17 - Schaffung von 
altholzreichen 
Wander- und 
Ausbreitungs-
korridoren für 
xylobionte 
Käfer mit ge-
ringem Aus-
breitungsradius 
durch freie 
Sukzession 
- keine touristi-
sche Erschlie-
ßung 

wE westlich des Dohlen AfBR, Zweckver-
band „Schaal-
see-Landschaft“ 

Mittelspecht Verbesserung 
der Nahrungs-
grundlage für 
den Mittel-
specht 

18 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 

S, N östlich des Dohlen 
(LRT-Nr. 085 -086) 

AfBR, Landwirt, 
Gemeinde 

LRT 6510 Erhalt des EHZ 
A 

19 - Erhalt und 
Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Einschränkung 
der Entwässe-
rung (ggf. 
Verschluss von 
Drainagen) 

S östlich des Dohlen 
(LRT-Nr. 015, 032) 

AfBR, Gemeinde LRT 3150 Erhalt des EHZ 
B 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

20 -Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

S, P, N südwestlich des Dohlen AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

Neuntöter, 
Raubwürger 

Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter und 
Raubwürger 

21 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 

S, N Grünland südwestlich 
des Dohlen  
(LRT-Nr. 087) 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

LRT 6510 Erhalt des EHZ 
A 

22 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Verschluss des 
entwässernden 
Grabensystems 
bzw. von Drai-
nagen und 
Teilent-
schlammung 
des Gewässers 
- Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Erhalt der 
Gebüschgrup-
pen 
- Vertiefung 
von drei tempo-
rär wasserfüh-
renden Senken 

S, N, wE südlich des Dohlen 
(LRT-Nr. 047 – 048) 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

LRT 3150, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter, 
Raubwürger 

Erhalt der LRT, 
Wiederansied-
lung der Rot-
bauchunke, 
Erhalt der 
Habitatstruktu-
ren für Neuntö-
ter und Raub-
würger 

23 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Unterbindung 
der Entwässe-
rung (ggf. 
Verschluss von 
Drainagen) 
- Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Entschlam-
mung, Abfla-
chung, Abzäu-
nung 

S, N, wE westlich Bernstorf 
(LRT-Nr. 049) 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

LRT 3150, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter, 
Raubwürger 

Erhalt des LRT, 
Wiederansied-
lung der Rot-
bauchunke,  
Verbesserung 
der Habitat-
strukturen für 
Neuntöter und 
Raubwürger 

24 - Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

S, P Agrarlandschaft bei 
Hakendorf 

AfBR, Zweckver-
band „Schaal-
see-Landschaft“, 
Eigentümer 

Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke 

Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter, 
Raubwürger 
und Sperber-
grasmücke 

25 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Teilentschlam-
mung bzw. 
Verschluss von 

S, N, wE östlich Hakendorf 
(LRT-Nr. 051, 053 – 
058) 

AfBR, Landwirt LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter 

Erhalt des LRT, 
Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Rot-
bauchunken- 
und Kamm-
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

Drainagen 
- Abflachung 
der Uferbö-
schungen 
- Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- möglichst 
rotierende oder 
temporäre 
Abzäunung der 
Kleingewässer 

molchpopulati-
on, Verbesse-
rung der Habi-
tatstrukturen für 
den Neuntöter 

26 - Ackerexten- 
sivierung mittel-
fristig 
- Umwandlung 
des Ackerlan-
des in extensi-
ves Grünland 
langfristig 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

S, N, P, wE Agrarlandschaft bei 
Hakendorf 

AfBR, Landwirt Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke 

Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter, 
Raubwürger 
und Sperber-
grasmücke 

27 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Unterbindung 
der Entwässe-
rung (ggf. 
Verschluss von 
Drainagen) 
- Extensivie-
rung der Grün-
landnutzung im 
Umfeld 

S, N, wE Grünland mit Kleinge-
wässer nordöstlich 
Hakendorf 
(LRT-Nr. 050) 

AfBR, Eigentü-
mer 

LRT 3150 Erhalt des LRT, 
Verbesserung 
des EHZ von C 
auf B 

28 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Teilentschlam-
mung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 

S, wE Kleingewässer in einem 
Buchenwald östlich 
Hakendorf 
(Nr. 052) 

AfBR, Eigentü-
mer 

LRT 3150 Erhalt und 
kurzfristige 
Aufwertung des 
LRT 

29 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Teilentschlam-
mung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 
- Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- möglichst 
rotierende oder 
temporäre 
Abzäunung der 
Gewässer 
- Vertiefung 
von zwei tem-
porär wasser-
führenden 
Senken zur 

S, N, wE westlich Hakendorf 
(LRT-Nr. 059 – 061, 063 
– 064) 
 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter und 
Raubwürger 

Erhalt des LRT, 
Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Rot-
bauchunken- 
und Kamm-
molchpopulati-
on, Erhalt der 
Habitatstruk- 
turen für Neun-
töter und Raub-
würger 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

Aufwertung als 
Amphibienle-
bensraum 

30 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes (ggf. 
Verschluss von 
Drainagen) 
- Einrichtung 
eines nicht 
bewirtschafte-
ten Randstrei-
fens von 10 m 
zu den Klein-
gewässern 

S, wE westlich Hakendorf 
(LRT-Nr. 062) 

AfBR, Landwirt LRT 3150 Erhalt des LRT 

31 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Teilentschlam-
mung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 

S, wE nordöstlich Kampen-
werder 
(LRT-Nr. 065 – 067) 

AfBR LRT 3150 Erhalt des LRT, 
Verbesserung 
des EHZ von C 
nach B 

32 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Entschlam-
mung/ Vertie-
fung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 
- extensive 
Mahd des 
Grünlandes 
- Erhalt der 
Offenwasser-
flächen durch 
teilweise Ent-
fernung des 
Röhrichts 

S, N, P, wE südwestlich Lassahn 
(LRT-Nr. 068) 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter 

Erhalt des LRT, 
Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Rot-
bauchunken-
population, 
Wiederansied-
lung des 
Kammmolchs, 
Erhalt der 
Habitatstruktu-
ren für den 
Neuntöter 

33 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Teilentschlam-
mung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 
- Entfernung 
des Gehöl-
zaufwuchses in 
Abstand von 
fünf Jahren 

S, P, wE westlich im NSG  
„Techin“ (LRT-Nr. 069) 

AfBR LRT 3150 Erhalt des LRT 

34 - Betretungs-
verbot von 
Februar bis 
Juni 

S südlich Kampenwerder AfBR, Eigentü-
mer 

Seeadler Erhalt des 
störungsarmen 
Brutgebietes 

35 - Aufnahme 
extensiver 
Grünlandnut-
zung (Mahd ab 
15.07., keine 
Düngung, 
Spätbeweidung 
in geringer 

S, N südlich im NSG  
„Techin“ 
(LRT-Nr. 088 – 093) 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

LRT 6510 Erhalt des EHZ 
B 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

Besatzdichte 
möglich) 

36 - Aufnahme 
extensiver 
Grünlandnut-
zung (vorrangig 
Mahd ca. alle 
2-3 Jahre) 

S, P Feuchtgrünland südlich 
im NSG „Techin“ 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

Bauchige 
Windelschne-
cke, Neuntöter 

Stabilisierung 
der Population 
der Bauchigen 
Windelschne-
cke, 
Erhalt der 
Habitatstruktu-
ren für den 
Neuntöter 

37 - sporadische 
Mahd (ca. alle 
drei Jahre) zur 
Unterbindung 
der Gehölzent-
wicklung 

S, P aufgelassenes Feucht-
grünland südwestlich im 
NSG „Techin“ 

AfBR, Landwirt, 
Eigentümer 

Bauchige 
Windelschne-
cke, Neuntöter 

Stabilisierung 
der Population 
der Bauchigen 
Windelschne-
cke, 
Erhalt der 
Habitatstruktu-
ren für den 
Neuntöter 

38 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Teilentschlam-
mung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 
- Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung ein-
schließlich der 
Gebüschstruk-
turen 
- temporäre 
oder partielle 
Abzäunung 

S, N, wE südlich Techin 
(LRT-Nr. 70) 

AfBR, Landwirt LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter, 
Sperbergras-
mücke 

Erhalt des LRT, 
Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der Rot-
bauchunken- 
und Kamm-
molchpopulati-
on, Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter und 
Sperbergras-
mücke 

39 - Gehölzkon-
trolle 
- regelmäßige 
Offenhaltung 
von Teilberei-
chen 

S, P aufgelassenes Grünland 
südlich Techin 

AfBR, Landwirt Bauchige 
Windelschne-
cke, 
Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke 

Stabilisierung 
der Population 
der Bauchigen 
Windelschne-
cke, 
Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter und 
Sperbergras-
mücke 

40 - Gehölzkon-
trolle 
- regelmäßige 
Offenhaltung 
von Teilberei-
chen 
- keine touristi-
sche Erschlie-
ßung 

S, P halboffenes Grünland 
südlich Kranichhof 

AfBR, Landwirt Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke, Kranich 

Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter und 
Sperbergras-
mücke, Auf-
zuchthabitat für 
Jungkraniche 
(Nahrungsflä-
chen) 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

41 - Otterfreund-
liche Gestal-
tung einer 
Brücke 

wE Marienstedter Grenz-
graben 

LA Straßenbau 
und Verkehr 
(MV), Kreis 
Herzogtum 
Lauenburg 

Fischotter Verbesserung 
der Wander-
möglichkeiten 
für den Fischot-
ter 

42 - Erhalt des 
Feuchtgrünlan-
des und Röh-
richts um das 
temporäre 
Kleingewässer 
durch Pflege 
(Mahd alle 2-3 
Jahre) 
- Vertiefung 
des temporären 
Gewässers 

S, P, wE Grünland mit Kleinge-
wässer im NSG „Stran-
gen“ südlich des Grenz-
grabens 

AfBR, Landwirt Bauchige 
Windelschne-
cke, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter 

Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der 
Kammmolch-
population, 
Wiederansied-
lung der Rot-
bauchunke, 
Erhalt der 
Population der 
Bauchigen 
Windelschne-
cke, 
Erhalt der 
Habitatstruktu-
ren für den 
Neuntöter 

43 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Verschluss des 
entwässernden 
Grabensys-
tems, bei Be-
darf Teil-
entschlam-
mung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 
- Minimierung 
des Nährstoff-
eintrages aus 
dem Strangen-
Moor durch 
Anhebung des 
Wasserstandes 

S, P, wE Kleingewässer an der 
nördlichen Spitze des 
Kirchensees 
(LRT-Nr. 073 – 074) 

AfBR, Eigentü-
mer 

LRT 3150 Erhalt des LRT 

44 - Gehölzkon-
trolle 
- regelmäßige 
Offenhaltung 
von Teilberei-
chen 

S, P halboffenes Grasland im 
NSG „Strangen“ 

AfBR, Landwirt Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke 

Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter und 
Sperbergras-
mücke 

45 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes (ggf. 
Verschluss von 
Drainagen) 
- Erhalt und 
Vergrößerung 
der Offenwas-
serflächen 
durch lokale 
Entfernung des 
Röhrichts 

S, P, wE Einzelgewässer nord-
westlich im NSG 
„Strangen“ 
(LRT-Nr. 075) 

AfBR LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Große Moos-
jungfer 

Vergrößerung 
und Stabilisie-
rung der 
Kammmolch-
population 
sowie der 
Population der 
Großen Moos-
jungfer, Wie-
deransiedlung 
der Rotbauch-
unke 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

46 - Gewährleis-
tung eines 
ganzjährig 
hohen Wasser-
standes durch 
das Wasser-
kraftwerk Far-
chau 
- Minimierung 
des Nährstoff-
eintrages aus 
dem Strangen-
Moor durch 
Anhebung des 
Wasserstandes 
- keine Erhö-
hung der jetzi-
gen Nutzungs-
intensität, ggf. 
Reduzierung 
(Bootsverkehr) 

S, N, vE Kirchensee nördlich 
Zarrentin, NSG Stran-
gen (LRT-Nr. 076) 

AfBR, Länder MV 
und SH, EON 

LRT 3150 > 
1 ha 

langfristige 
Verbesserung 
des EHZ von C 
nach B 

47 - Aufnahme 
extensiver 
Grünlandnut-
zung (Mahd ab 
15.07., keine 
Düngung, 
Spätbeweidung 
in geringer 
Besatzdichte 
möglich) 

S, N westlich im NSG 
„Strangen“  
(LRT-Nr. 096) 

AfBR, Landwirt LRT 6510 Erhalt des LRT 

48 - Stabilisierung 
des Wasser-
standes durch 
Teilentschlam-
mung bzw. 
Vertiefung und 
Verschluss von 
Drainagen 
- Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung ein-
schließlich der 
Gebüschstruk-
turen 
- Vertiefung 
des Kleinge-
wässers 
- Abzäunung 
- keine touristi-
sche Erschlie-
ßung 

S, N, wE Halbinsel südwestlich 
von Techin  
(LRT-Nr. 072, 094) 

AfBR, Landwirt LRT 3150, 
LRT 6510, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Kranich, 
Neuntöter 

Erhalt des LRT, 
Wiederansied-
lung von 
Kammmolch 
und Rotbauch-
unke, Erhalt der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter, 
Erhalt des 
störungsfreien 
Vorsammelplat-
zes für den 
Kranich 

49 - Otterfreund-
liche Gestal-
tung einer 
Brücke 

wE Graben zwischen 
Schaalsee und Neuen-
kirchener See 

Landkreis Lud-
wigslust, AfBR 

Fischotter Verbesserung 
der Wander-
möglichkeiten 
für den Fischot-
ter 

50 - keine touristi-
sche Erschlie-
ßung 

S Schaliß AfBR Kranich (Rast) Erhalt des 
störungsfreien 
Vorsammelplat-
zes für den 
Kranich 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

51 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 
- keine touristi-
sche Erschlie-
ßung 

S, N, P Grünland westlich 
Schaliß 

AfBR, Landwirt Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke, 
Kranich (Rast) 

Erhalt der Brut- 
und Nahrungs-
habitate für 
Neuntöter und 
Sperber-
grasmücke, 
Erhalt des 
störungsfreien 
Vorsammelplat-
zes für den 
Kranich 

52 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung (Bewei-
dung mit Rin-
dern) 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

S, N, P Grünland südöstlich 
Schaliß (LRT-Nr. 095) 

AfBR, Landwirt LRT 6510, 
Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke, Kranich 
(Rast) 

Erhalt des LRT, 
Erhalt der Brut- 
und Nahrungs-
habitate für 
Neuntöter und 
Sperber-
grasmücke 
sowie von 
Rastplatzflä-
chen des Kra-
nichs 

53 - Umsetzung 
von Maßnah-
men gemäß 
der Machbar-
keitsstudie für 
eine Verbesse-
rung des Erhal-
tungszustandes 
der Kalkflach-
moore im FFH-
Gebiet 
„Schaalsee 
(MV)“ 
- Schließung 
von Zufluss-
gräben aus w 
angrenzenden 
Flächen 
- Sicherung der 
gegenwärtigen 
Trophie-
Verhältnisse 

S, wE Kleingewässer westlich 
und östlich der Schaale 
(LRT-Nr. 007 – 008)  

AfBR LRT 3140 < 
1 ha 

Erhalt des EHZ 
B 

54 - Erhöhung der 
Fließgeschwin-
digkeit im 
Oberlauf durch 
Anhebung des 
Wasserstandes 
im Schaalsee 
- Einbau von 
Steinpackun-
gen in das 
Gewässerbett 
zur Erhöhung 
der Strö-
mungsge-
schwindigkeit 

S, wE Oberlauf der Schaale 
östlich Zarrentin 
(LRT-Nr. 077) 

AfBR, Wasser- 
und Boden-
verband Boize-
Sude-Schaale 

LRT 3260, 
Eisvogel 

Erhalt des EHZ 
B, Vermeidung 
des Zufrierens 
im Winter –
Nahrungshabi-
tat für den 
Eisvogel 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

55 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Schließung 
zufließender 
Gräben aus der 
Schaalwiese 

S, N Grünland nördlich des 
Kalkflachmoores 

AfBR, Landwirt LRT 3140 < 
1 ha 

Vermeidung 
des Nährstoff-
eintrages in die 
umliegenden 
LRT 3140 

56 - Umsetzung 
von Maßnah-
men gemäß 
der Machbar-
keitsstudie für 
eine Verbesse-
rung des Erhal-
tungszustandes 
der Kalkflach-
moore im 
„FFH-Gebiet 
Schaalsee 
(MV)“ 
- Schließung 
von Zufluss-
gräben  
- Sicherung der 
gegenwärtigen 
Trophie-
Verhältnisse 

S, wE Kleingewässer nord-
westlich des Kalkflach-
moores 
(LRT-Nr. 010 – 011)  

AfBR, LUNG, 
Eigentümer 

LRT 3140 < 
1 ha 

Erhalt des EHZ 
B 

57 - Anhebung 
des Wasser-
standes durch 
Rückhaltung 
des Wassers 
im Moor, Um-
setzung von 
Maßnahmen 
gemäß der 
Machbarkeits-
studie für eine 
Verbesserung 
des Erhal-
tungszustandes 
der Kalkflach-
moore im 
„FFH-Gebiet 
Schaalsee 
(MV)“ 
- Beseitigung 
der aufkom-
menden Ge-
hölze bei De-
ckungsgrad 
>10 % (manu-
ell) 

S, P, W Kalkflachmoor südöst-
lich Zarrentin 

AfBR, LUNG, 
Eigentümer 

LRT 7210* Wiederherstel-
lung des EHZ 
von C nach A 
langfristig 

58 - Anhebung 
des Wasser-
standes durch 
Rückhaltung 
des Wassers 
im Moor, Um-
setzung von 
Maßnahmen 
gemäß der 
Machbarkeits-
studie für eine 

S, P, W Kalkflachmoor südöst-
lich Zarrentin 

AfBR, LUNG, 
Eigentümer 

LRT 7230, 
Sumpf-
Glanzkraut 

Wiederherstel-
lung der EHZ 
von C nach A 
langfristig 
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Ifd. 
Nr. 

Maßnahmen 
beschrei-
bung 

Maßnah-
mentyp 

Ortsbezeichnung/ 
Lage/Teilfläche 

Umsetzung 
(Adressat) 

Schutz-
objekte 

Angaben zur 
Erfolgskon-
trolle (ange-
strebter Zu-
stand) 

Verbesserung 
des Erhal-
tungszustandes 
der Kalkflach-
moore im FFH-
Gebiet 
„Schaalsee 
(MV)“ 
- Beseitigung 
der aufkom-
menden Ge-
hölze bei De-
ckungsgrad 
>10 % (manu-
ell)  
- regelmäßige 
Mahd (1x 
jährlich im 
Aug./Sept.) 

59 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 
- Anhebung 
des Wasser-
standes durch 
Umsetzung der 
Maßnahmen 
des EU-Life-
Projektes 
„Feuchtlebens-
raummanage-
ment im Bio-
sphärenreser-
vat Schaalsee“ 

S, P, N, wE westlich Kneese, Knee-
ser Niederung, Kiesgru-
be 

AfBR, Landwirt Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke, 
Wachtelkönig, 
Rohrdommel 

Erhalt und 
weitere Struktu-
rierung der 
halboffenen 
Landschaft als 
Lebensraum für 
Neuntöter, 
Raubwürger 
und Sperber-
grasmücke, 
Verbesserung 
der Lebens-
bedingungen 
für Wachtelkö-
nig und Rohr-
dommel 

(Erläuterung: kursive Schrift = in Planung oder Umsetzung befindliche oder bereits umgesetzte Vorhaben) 

 

 

Für die LRT 7210* (Maßnahme Nr. 57) und 7230 (Maßnahme Nr. 58) sind als „zwingende“ Wieder-

herstellungsmaßnahmen die Anhebung des Wasserstandes durch Rückhaltung des Wassers im Moor 

von zentraler Bedeutung. Dazu wurde im Rahmen des Finanzierungsinstrumentes FöRiMan eine 

Machbarkeitsstudie für eine Verbesserung des Erhaltungszustandes der Kalkflachmoore im FFH-

Gebiet „Schaalsee (MV)“ erarbeitet. Als Maßnahmen zum Erhalt eines verträglichen Zielwasserstan-

des werden der Anstau der Binnengräben z. B. durch Möglichkeiten der Grabenverfüllung, der Einbau 

von Holzspundwänden, der doppelte Palisadenbau und die Errichtung von Torfwällen genannt. Zudem 

wird auf eine Grundwasserregulierung durch zusätzlichen Stau hingewiesen.  

Bei aufkommenden Gehölzen mit Deckungsgrad > 10 % soll innerhalb der LRT 7210* und 7230 eine 

manuelle Entbuschung stattfinden. 
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Für den LRT 7230 wird weiterhin eine regelmäßige Mahd empfohlen, welche bereits sorgsam jährlich 

durch das Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee umgesetzt wird. Zur Minimierung des Nährstoff-

eintrages ist auch hier die Weiterführung der extensiven Grünlandnutzung im Umfeld beizubehalten.  

 

II.2.2 Festlegung von vorrangigen und wünschenswert en Entwicklungs-

maßnahmen 

 

Die vorrangigen und wünschenswerten Entwicklungsmaßnahmen sind ebenfalls in der Maßnahmen-

tabelle 25 dargestellt.  

 

 

Vorrangige Entwicklungsmaßnahmen 

Zur vorrangigen Entwicklung des LRT 3140 > 1 ha dienen die Maßnahmen (Nr. 1) zur Gewährleistung 

eines ganzjährig hohen Wasserstandes durch das Wasserkraftwerk Farchau außerhalb des FFH-

Gebietes „Schaalsee (MV)“. In der Studie zur Wasser- und Nährstoffbilanz des Schaalsees (GIG/KLS 

2010) wird empfohlen, die Vorgaben für den Betriebswasserstand so anzupassen, dass ein vorzeiti-

ges Abfördern der natürlichen Winterspeicherung im Schaalsee verhindert wird. In diesem Zusam-

menhang ist eine Verringerung des mittleren Ablaufes am Schaalseekanal vorgesehen. Sollte eine 

Schließung des Wasserkraftwerkes in Betracht gezogen werden, so wird empfohlen Untersuchungen 

zur Herstellung und Gestaltung des natürlichen Abflussregimes und Studien zur künftigen Flächennut-

zung in den Schaalseeniederungen durchzuführen.  

Des Weiteren sollten die Nährstoffeinträge minimiert werden. Dazu gehört die Minimierung des Phos-

phor-Überschusses im See, welcher hauptsächlich mit etwa 50 % über das Grundwasser, zu 25 % 

über atmosphärische Deposition und zu 20 % aus den Oberflächenzuläufen und Einleitungen kommt. 

Konkrete Maßnahmen zur Reduzierung des Phosphor-Eintrages über das Grundwasser können in der 

Studie noch nicht angegeben werden. Dazu sind vertiefende Untersuchungen notwendig. Vor allem im 

Zusammenhang mit dem nachströmenden Grundwasser nach Wasserabzug durch das Wasserkraft-

werk Farchau. Gegen die atmosphärische Deposition werden zunächst die Installation von Depositi-

onssammlern um den Schaalsee und weitere Messungen vorgeschlagen. Hervorzuheben ist hier die 

Winderosion, die durch die landwirtschaftliche Nutzung (Ackernutzung) im Einzugsgebiet des Schaal-

sees gefördert wird. Als Maßnahmen werden in der Studie die Förderung von Zwischenfruchtanbau, 

Untersaaten oder Direktsaatverfahren angegeben. Der Nährstoff-Haupteintrag über die Oberflächen-

zuläufe geschieht über den Goldenseebach vom Goldensee in den Dutzower See sowie durch die 

Kneeser Bek und den Kittlitzer Bach in den Niendorfer Binnensee außerhalb des FFH-Gebietes. Da 

die Haupteinleitungen von außerhalb des FFH-Gebietes kommen, müssten hier entsprechende Maß-

nahmen angesetzt werden. Dazu gehören unter anderem die Senkung der Trophiestufe des Golden-

sees, die Umgestaltung des Goldensees und die Behandlung des Wassers im Ablauf des Golden-

sees. Des Weiteren sollte eine Reduzierung der Phosphor-Einträge über die Kneeser Bek und den 
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Kittlitzer Bach erfolgen. Eine genauere Beschreibung der notwendigen Maßnahmen findet sich in der 

Studie. 

Im Rahmen der Managementplanung ist zudem eine Beibehaltung der jetzigen Nutzungsintensität 

hinsichtlich des Bootsverkehrs, der Fischerei und den Bademöglichkeiten vorgesehen.  

 

Eine vorrangige Entwicklung sollte ebenfalls der LRT 3150 > 1 ha (Kirchensee) erfahren. Die Maß-

nahmen (Nr. 46) sollten sich in erster Linie auf die Gewährleistung eines ganzjährig hohen Wasser-

standes durch das Wasserkraftwerk Farchau beziehen. Zur Minimierung des Nährstoffeintrages ist die 

extensive Grünlandnutzung beizubehalten und der Nährstoffeintrag aus dem Moor durch Anhebung 

des Wasserstandes zu reduzieren. Die gegenwärtige Intensität des Bootsverkehres ist beizubehalten. 

 

 

Wünschenswerte Entwicklungsmaßnahmen 

Zur Verbesserung der Habitatstrukturen für Kammmolch und Rotbauchunke soll für einige Kleinge-

wässer wünschenswerte Entwicklungsmaßnahmen wie z. B. Entschlammung, Auszäunung, Abfla-

chung oder Vertiefung von temporär wasserführenden Senken umgesetzt werden (Nr. 22, 23, 25, 29, 

32, 38, 42, 48). Dazu gehört ebenfalls die Erhöhung des Wasserstandes durch Anstau in der Kneeser 

Niederung (Nr. 4, 13), wodurch unter anderm die Ansiedlung der Großen Moosjungfer, die Vergröße-

rung des Brutplatzangebotes für Kranich, Tüpfelsumpfhuhn und Wachtelkönig sowie eine Verbesse-

rung der Lebensbedingungen für Rohrdommel, Neuntöter, Raubwürger und Sperbergrasmücke geför-

dert werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahme wurde ein FöRiGef-Antrag gestellt. Des Weiteren ist 

es erstrebenswert, durch Stabilisierung des Wasserstandes und Minimierung des Nährstoffeintrages 

sowie Beibehaltung der extensiven Grünlandnutzung im Umfeld, den LRT 3150 < 1 ha in seiner An-

zahl zu erhalten und ggf. in einigen Bereichen den EHZ von C nach B aufzuwerten. Die Stabilisierung 

des Wasserstandes kann in bestimmten Teilbereichen des LRT 3150 < 1 ha z. B. durch Tei-

lentschlammung und ggf. durch Verschluss der entwässerten Grabensysteme gewährleistet werden. 

Für die Vergrößerung und Stabilisierung der Population der Bauchigen Windelschnecke ist die Erhö-

hung des Wasserstandes durch Anstau sowie der Nährstoffentzug durch Mahd des Feuchtgrünlandes 

in den Bereichen Feuchtgrünland südlich Dutzow, in der Kneeser Niederung und dem Feuchtgrünland 

im NSG „Strangen“ wünschenswert (Nr. 5, 7, 11, 42). Für eine Verbesserung der Nahrungsgrundlage 

des Mittelspechtes wäre es zudem wünschenswert, kontrollierte Wander- und Ausbreitungskorridore 

für xylobionte Käfer mit geringem Ausbreitungsradius durch freie Sukzession zu schaffen (Nr. 17). 
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II.3 Instrumente zur Umsetzung der Maßnahmen 
 
In diesem Kapitel werden alle in Frage kommenden Instrumente, die zur Umsetzung der Maßnahmen 

dienen, dargestellt. Sie wurden in Gesprächen mit den jeweils Beteiligten abgestimmt. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Maßnahmen ist zwischen folgenden Instrumenten zu unterscheiden: 

• Rechtliche Instrumente (RI): 

RI 1: Vollzug von § 33 BNatSchG („Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer er-

heblichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhal-

tungsziele und den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen können, sind 

unzulässig.“) im Hinblick auf die im Managementplan definierten und dargestellten 

Erhaltungsziele. 

RI 2: Unterschutzstellung als Schutzgebiet (§§ 23 bis 29 BNatSchG). Bei bestehenden 

Schutzgebieten sollen evtl. notwendige Vorschläge z.B. zur Anpassung des 

Schutzzwecks und der Erhaltungsziele gemacht werden. 

RI 3: Einzelanordnung in Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäi-

schen Vogelschutzgebieten (§ 33 BNatSchG ). 

RI 4: Vollzug von Regelungen nach anderen Rechtsvorschriften (z.B. Fischereirecht, vgl. 

§ 16 FischG). 

• Administrative Instrumente (AI): 

AI 1: Verwaltungsvereinbarungen mit Behörden 

AI 2: Verwaltungsvorschriften  

AI 3: Behördliches Monitoring und Gebietsbetreuung im Auftrag der Naturschutzbehör-

den 

AI 4: Projektförderung  

AI 5: Kontrolle von Cross Complaince-Anforderungen bei landwirtschaftlichen Betrieben, 

die Direktzahlungen oder Flächenbeihilfen aus dem ELER erhalten 

AI 6: Verfügungsbefugnis der Flächen eines öffentlichen oder gemeinnützigen Besitzers 

AI 7: Maßnahmen zur Information durch die Naturschutzbehörden 

AI 8: Durchführung von Ausgleichs-, Ersatz- oder Kohärenzsicherungsmaßnahmen. 

• Vertragliche Instrumente (VI): 

VI 1: Verträge mit Landnutzern (z.B. Agrarumweltmaßnahmen, Betriebsberatungen) 

VI 2: Freiwillige Vereinbarungen mit Nutzern (z.B. touristische Nutzer) 

VI 3: Verträge mit Vereinen / Verbänden / Ehrenamtlichen zur Gebietsbetreuung. 

 

Grundsätzlich soll neben dem Vollzug bereits bestehender Rechtsvorschriften den administrativen und 

vertraglichen Maßnahmen der Vorrang eingeräumt werden, sofern ein gleichwertiger Schutz wie mit 

rechtlichen Maßnahmen erreicht wird. 
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II.3.1 Cross Compliance-Bestimmungen 

 

Die Naturschutzberatung landwirtschaftlicher Betreibe zur detaillierten Ausgestaltung des Cross 

Compliance Anforderungen wurde nicht vorgenommen. Die üblichen Bestimmungen zur Umsetzung 

der FFH-und Vogelschutz-RL sind von Direktzahlungsempfängern zu beachten (vgl. „Infobroschüren 

des LU“). 

 

II.3.2 Finanzierungsinstrumente zur Umsetzung der M aßnahmenvor-

schläge 

 

Folgende Finanzierungsinstrumente (FI) stehen derzeit neben der FöRiMan für die Maßnahmenum-

setzung in erster Linie zur Verfügung: 

 

• FI 1: FöRiGef: Richtlinie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung von Gewässern und 

Feuchtlebensräumen 

•  FI 2: FöRiSAG: Richtlinie zur Förderung von Investitionen zugunsten schützenswerter Arten 

und Gebiete 

• FI 3: Richtlinie für die Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des ELER 

• FI 4: Richtlinie zur Förderung der naturschutzgerechten Grünlandnutzung 

• FI 5: Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung 

• FI 6: Richtlinie zur Sachkostenförderung für Projekte der Landschaftspflege 

• FI 7: Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen des Biotop- und Artenschutzes 

• FI 8: Mittel für Pflege-, Entwicklungs- und Renaturierungsmaßnahmen in NSG 

• FI 9: Mittel für die Pflege-Nutzung naturnaher Moore 

• FI 10: Richtlinie zur Förderung erosionsmindernder Anbauverfahren im Ackerfutterbau 

• FI 11: Richtlinie zur Förderung von Blühflächen als Bienenweide 

• FI 12: Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen der Gemein-

schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 

• FI 13: Richtlinie zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Rahmen des Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

• FI 14: Durchführung als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme 

• FI 15: Durchführung als Kohärenzsicherungsmaßnahme (nur bei Entwicklungsmaßnahmen). 

 

Zur Ermittlung der Umsetzungseignung von Maßnahmen sind im Regelfall Informationen über die 

Eigentums- und Besitzverhältnisse erforderlich. Diese Prüfung kann im Regelfall nicht parzellenscharf 

erfolgen. Die „Machbarkeit“ der Maßnahmen ist im Rahmen der Managementplanung nur insoweit zu 

prüfen, ob diese mit hoher Wahrscheinlichkeit z. B. im Rahmen eines nachlaufenden Projektes umge- 
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setzt werden können. Es sollte daher eine „Vorprüfung“ der Machbarkeit erfolgen, um dann in einem 

gesonderten Projekt mit gesonderter Finanzierung die Maßnahme umzusetzen. Die erforderlichen 

Machbarkeitsstudien sind mit Mitteln der FöRiMan oder nachfolgend mit Mitteln der jeweiligen Projekt-

förderrichtlinie finanzierbar. 

 

Wie im Kapitel II.2 sind die abgestimmten Instrumente schutzobjektbezogen, adressatenbezogen und 

raumbezogen in der Tabelle 26 dargestellt. Bereits in Anwendung befindende rechtliche, administrati-

ve und vertragliche Instrumente sind aufgeführt. 

 

Tabelle 26: Instrumente zur Umsetzung der Maßnahmen  

Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

1 - Gewährleistung 
eines ganzjährig 
hohen Wasserstan-
des durch das 
Wasserkraftwerk 
Farchau 
- Minimierung des 
Nährstoffeintrages 
durch Beibehaltung 
der extensiven 
Grün-landnutzung 
und Umwandlung 
von Acker in exten-
sives Grünland 
- Minimierung des 
Phosphorüber-
schusses im See 
durch Maßnahmen-
vorschläge der 
„Studie zur Wasser- 
und Nährstoffbilanz 
des Schaalsees“ 
- Beibehaltung der 
jetzigen Nutzungsin-
tensität, ggf. Redu-
zierung (Bootsver-
kehr, Fischerei, 
Baden) 

S, N, vE LRT 3140 
> 1 ha 

RI2, RI4, VI1 ja FI14, FI4 AfBR, 
StALU 
West-
mecklen-
burg, LU, 
Landwirte, 
EON 

S.5.3 

2 Otterfreundliche 
Gestaltung einer 
Brücke 

wE Fischotter AI1 ja FI14 Kreis 
Herzog-
tum, 
Lauenburg 

L.11.3 

3 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 
(Gehölzdeckung bei 
LRT 6510 nicht > 
10 %) 

S, P, N LRT 6510, 
Neuntöter, 
Raubwür-
ger, 
Sperber-
gras-
mücke 

VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

4 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 

S, P, N LRT 6210, 
Neuntöter, 
Raubwür-
ger, 
Sperber-
gras-
mücke, 
Wachtel-
könig 

AI4, VI1 ja FI1, FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 
V.12.1 

5 Nährstoffentzug 
(Mahd) 

S, P, wE Bauchige 
Windel-
schnecke 

VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

B.3.2 

6 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- langfristige Ver-
größerung der 
Fläche durch Erwei-
terung der Nutzung 
auf angrenzende 
Flächen 

S, N, wE LRT 6510 VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 

7 - Erhöhung Was-
serstand durch 
Anstau/ Grabenver-
schluss 

S, wE Bauchige 
Windel-
schnecke 

AI4 ja FI14 AfBR, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-
schaft“ 
 

B.3.2 

8 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung (Aus-
kopplung der als 
besetzt ermittelten 
Bereiche im Mai/ 
Juni, Kontrollgänge) 
- Förderung von 
Staunässe durch 
Graben-kammerung 

S, N, wE Wachtel-
könig 

VI1, AI4 ja FI4 AfBR, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-
schaft“, 
Landwirt 

B.3.2 

9 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Reduzierung der 
Besatzdichte bei 
Spätbeweidung 

S, N LRT 6510 VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-
schaft“ 

T.6.1 

10 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Reduzierung der 
Besatzdichte bei 
Spätbeweidung 

S, N LRT 6510 VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-
schaft“ 

T.6.1 

11 - Erhöhung Was-
serstand durch 
Anstau/ Grabenver-
schluss hinsichtlich 
der Studie „Maß-
nahmen zur Ver-
besserung des 

S, wE Bauchige 
Windel-
schnecke, 
Große 
Moosjung-
fer, Rot-
bauchun-

AI4 ja FI1 AfBR, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-
schaft“, 

B.3.2 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

Wasserhaushaltes 
in der Niederung 
westlich Kneese“ 

ke Wasser- 
und Bo-
denver-
band 
Boize-
Sude-
Schaale 

12 -Weiterführung der 
extensiven Grün-
landbewirt-
schaftung 
- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 

S, P, N, 
wE 

Neuntöter, 
Raubwür-
ger, Sper-
bergras-
mücke 

VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

B.3.2 

13 - Erhöhung Was-
serstand durch 
Anstau hinsichtlich 
der Studie „Maß-
nahmen zur Ver-
besserung des 
Wasserhaushaltes 
in der Niederung 
westlich Kneese“ 

S, wE Rotbau-
chunke, 
Große 
Moosjung-
fer, 
Kranich, 
Tüpfel-
sumpf-
huhn, 
Wachtel-
könig 

AI4 ja FI1 AfBR, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-
schaft“, 
Förder-
verein 
Biosphäre 
Schaalsee 

B.3.2 

14 - Aufnahme exten-
siver Grünlandnut-
zung (Mahd ab 
15.07., keine Dün-
gung, Spätbewei-
dung in geringer 
Besatzdichte mög-
lich) 

S, N LRT 6510 VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 

15 - Stabilisierung des 
Wasserstandes im 
Dohlen 
- Betretungsverbot 
von Februar bis Juni 

S, wE LRT 3150, 
LRT 7140, 
Seeadler 

RI4, AI4 ja FI1 AfBR W.8.1 

16 - Erhöhung des 
Wasserstandes 
durch Anstau 
- teilweise Unterbin-
dung des ungere-
gelten Wasserab-
flusses aus dem 
Dohlen durch Stabi-
lisierung der Was-
serstände in der 
Kneeser Niederung 
(Studie „Maßnah-
men zur Verbesse-
rung des Wasser-
haushaltes in der 
Niederung westlich 
Kneese“) 
- Betretungsverbot 
von Februar bis Juni 

S, wE Große 
Moosjung-
fer, 
Kranich, 
Seeadler 

RI4, AI4 ja FI1 AfBR, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-
schaft“, 
Förder-
verein 
Biosphäre 
Schaalsee 

W.8.1 

17 - Schaffung von 
Wander- und 
Ausbreitungskorri-
doren für xylobionte 
Käfer mit geringem 
Ausbreitungsradius 

wE Mittel-
specht 

AI6 nein - AfBR, 
Zweckver-
band 
„Schaal-
see-
Land-

W.8.1 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

durch freie Sukzes-
sion 

schaft“ 

18 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 

S, N LRT 6510 VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt, 
Gemeinde 

T.6.1 

19 - Erhalt und Stabili-
sierung des Was-
serstandes durch 
Einschränkung der 
Entwässerung (ggf. 
Verschluss von 
Drainagen) 

S LRT 3150 RI2 nein - AfBR S.5.1 

20 -Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 

S, P, N Neuntöter, 
Raubwür-
ger 

VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

B.3.2 

21 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 

S, N LRT 6510 VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

T.6.1 

22 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Verschluss 
des entwässernden 
Grabensystems 
bzw. von Drainagen 
und Teilent-
schlammung des 
Gewässers 
- Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Erhalt der Ge-
büschgruppen 
- Vertiefung von drei 
temporär wasser-
führenden Senken 

S, N, wE LRT 3150, 
Rotbauch-
unke, 
Neuntöter, 
Raubwür-
ger 

RI2, VI1, AI4 ja FI1, FI2, FI4, 
FI7 

AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

23 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Unterbindung 
der Entwässerung 
- Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung (ggf. 
Verschluss von 
Drainagen) 
- Entschlammung, 
Abflachung, Abzäu-
nung 

S, N, wE LRT 3150, 
Rotbauch-
unke, 
Neuntöter, 
Raubwür-
ger 

RI2, VI1, AI4 ja FI1, FI2, FI4, 
FI7 

AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

24 - Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 

S, P Neuntöter, 
Raubwür-
ger, 
Sperber-
gras-
mücke 

VI1 nein - AfBR, 
Eigentü-
mer 

A.7.3 

25 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Teil-
entschlammung 
bzw. Verschluss 

S, N, wE LRT 3150, 
Kamm-
molch, 
Rotbauch-
unke, 

RI2, VI1, AI4 ja FI1, FI2, FI4, 
FI7 

AfBR, 
Landwirt 

S.5.1 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

von Drainagen 
- Abflachung der 
Uferböschungen 
- Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- möglichst rotieren-
de oder temporäre 
Abzäunung der 
Kleingewässer 

Neuntöter 

26 - Ackerexten- 
sivierung mittelfristig 
- Umwandlung des 
Ackerlandes in 
extensives Grün-
land langfristig 
- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 

S, N, P, 
wE 

Neuntöter, 
Raubwür-
ger, 
Sperber-
gras-
mücke 

VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 

27 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Unterbindung 
der Entwässerung 
(ggf. Verschluss von 
Drainagen) 
- Extensivierung der 
Grünlandnutzung im 
Umfeld 

S, N, wE LRT 3150 RI2, VI1 ja FI4 AfBR, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

28 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Teil-
entschlammung 
bzw. Verschluss 
von Drainagen 

S, wE LRT 3150 RI2 nein - AfBR, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

29 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Teil-
entschlammung 
(ggf. Verschluss von 
Drainagen) 
- Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- möglichst rotieren-
de oder temporäre 
Abzäunung der 
Gewässer 
- Vertiefung von 
zwei temporär 
wasserführenden 
Senken zur Aufwer-
tung als Amphibien-
lebens-raum 

S, N, wE LRT 3150, 
Kamm-
molch, 
Rotbauch-
unke, 
Neuntöter, 
Raubwür-
ger 

RI2, VI1, AI4 ja FI1, FI2, FI4, 
FI7 

AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

30 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
(ggf. Verschluss von 
Drainagen) 
- Einrichtung eines 
nicht bewirtschafte-
ten Randstreifens 
von 10 m zu den 
Kleingewässern 

S, wE LRT 3150 RI2, AI4 ja FI1, FI7 AfBR, 
Landwirt 

S.5.1 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

31 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Teil-
entschlammung 
bzw. Verschluss 
von Drainagen  

S, wE LRT 3150 RI2 ja - AfBR S.5.1 

32 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Entschlam-
mung/ Vertiefung 
bzw. Verschluss 
von Drainagen 
- extensive Mahd 
des Grünlandes 
- Erhalt der Offen-
wasserflächen 
durch teilweise 
Entfernung des 
Röhrichts 

S, N, P, 
wE 

LRT 3150, 
Kamm-
molch, 
Rotbauch-
unke, 
Neuntöter 

RI2, VI1, AI4 ja FI1, FI2, FI4, 
FI7 

AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

33 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Teil-
entschlammung 
bzw. Verschluss 
von Drainagen 
- Entfernung des 
Gehölzaufwuchses 
im Abstand von fünf 
Jahren 

S, P, wE LRT 3150 RI2 nein - AfBR S.5.1 

34 - Betretungsverbot 
von Februar bis Juni 

S Seeadler RI4 nein - AfBR, 
Eigentü-
mer 

V.12.1 

35 - Aufnahme exten-
siver Grünlandnut-
zung (Mahd ab 
15.07., keine Dün-
gung, Spätbewei-
dung in geringer 
Besatzdichte mög-
lich) 

S, N LRT 6510 VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

T.6.1 

36 - Aufnahme exten-
siver Grünlandnut-
zung (vorrangig 
Mahd ca. alle 2-3 
Jahre) 

S, P Bauchige 
Windel-
schnecke, 
Neuntöter 

VI1 nein - AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

B.3.2 

37 - sporadische Mahd 
(ca. alle drei Jahre) 
zur Unterbindung 
der Gehölzentwick-
lung 

S, P Bauchige 
Windel-
schnecke, 
Neuntöter 

VI1 nein - AfBR, 
Landwirt, 
Eigentü-
mer 

B.3.2 

38 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Teil-
entschlammung 
bzw. Verschluss 
von Drainagen 
- Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung ein-
schließlich der 
Gebüschstrukturen 
- temporäre oder 

S, N, wE LRT 3150, 
Kamm-
molch, 
Rotbauch-
unke, 
Neuntöter, 
Sperber-
gras-
mücke 

RI2, VI1, AI4 ja FI1, FI2, FI4, 
FI7 

AfBR, 
Landwirt 

S.5.1 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

partielle Abzäunung 

39 - Gehölzkontrolle 
- regelmäßige 
Offenhaltung von 
Teilbereichen 

S, P Bauchige 
Windel-
schnecke, 
Neuntöter, 
Sperber-
gras- 
mücke 

VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

B.3.2 

40 - Gehölzkontrolle 
- regelmäßige 
Offenhaltung von 
Teilbereichen 
- keine touristische 
Erschließung 

S, P Neuntöter, 
Sperber-
gras- 
mücke, 
Kranich 

RI3, AI2, VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

B.3.2 

41 - Otterfreundliche 
Gestaltung einer 
Brücke 

wE Fischotter AI1 ja FI7, FI14 LA Stra-
ßenbau 
und Ver-
kehr (MV), 
Kreis 
Herzog-
tum Lau-
enburg 

L.11.3 

42 - Erhalt des Feucht-
grünlandes und 
Röhricht um das 
temporäre Kleinge-
wässer durch Pflege 
(Mahd alle 2-3 
Jahre) 
- Vertiefung des 
temporären Gewäs-
sers 

S, P, wE Bauchige 
Windel-
schnecke 
Kamm-
molch, 
Rotbauch-
unke, 
Neuntöter 

VI1 ja FI2, FI7 AfBR, 
Landwirt 

B.3.2 

43 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Verschluss 
des entwässernden 
Grabensystems, bei 
Bedarf Teilent-
schlammung bzw. 
Verschluss von 
Drainagen 
- Entfernung des 
Gehölzaufwuchses 
in Abstand von ca. 
fünf Jahren 
- Minimierung des 
Nährstoffeintrages 
aus dem Strangen-
Moor durch Anhe-
bung des Wasser-
standes 

S, P, wE LRT 3150 RI2 ja FI1 AfBR, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

44 - Gehölzkontrolle 
- regelmäßige 
Offenhaltung von 
Teilbereichen 

S, P Neuntöter, 
Sperber-
gras- 
mücke 

VI1 nein - AfBR, 
Landwirt 

B.3.2 

45 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
(ggf. Verschluss von 
Drainagen) 
- Erhalt und Vergrö-
ßerung der Offen-
wasserfläch-en 

S, P, wE LRT 3150, 
Kamm-
molch, 
Rotbauch-
unke, 
Große 
Moosjung-

RI2, AI4 nein - AfBR S.5.1 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

durch lokale Entfer-
nung des Röhrichts 

fer 

46 - Gewährleistung 
eines ganzjährig 
hohen Wasserstan-
des durch das 
Wasserkraftwerk 
Farchau 
- Minimierung des 
Nährstoffeintrages 
aus dem Strangen-
Moor durch Anhe-
bung des Wasser-
standes 
- Beibehaltung der 
jetzigen Nutzungsin-
tensität, ggf. Redu-
zierung (Bootsver-
kehr) 

S, N, vE LRT 3150 
> 1 ha 

RI2 ja FI1, FI14 AfBR, 
Länder 
MV und 
SH, EON 

S.5.3 

47 - Aufnahme exten-
siver Grünlandnut-
zung (Mahd ab 
15.07., keine Dün-
gung, Spätbewei-
dung in geringer 
Besatzdichte mög-
lich) 

S, N LRT 6510 VI1 nein - AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 

48 - Stabilisierung des 
Wasserstandes 
durch Teilent-
schlammung bzw. 
Vertiefung und 
Verschluss von 
Drainagen 
- Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung ein-
schließlich der 
Gebüschstrukturen 
- Vertiefung des 
Kleingewässers 
- Abzäunung 
- keine touristische 
Erschließung 

S, N, wE LRT 3150, 
LRT 6510, 
Kamm-
molch, 
Rotbauch-
unke, 
Kranich 
Neuntöter 

RI2, VI1, AI4 ja FI2, FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 
S.5.1 

49 - Otterfreundliche 
Gestaltung einer 
Brücke 

wE Fischotter AI1 ja FI14 Landkreis 
Ludwigs-
lust, AfBR 

L.11.3 

50 - keine touristische 
Erschließung 

S Kranich 
(Rast) 

RI3, AI2 nein - AfBR V.12.1 

51 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 
- keine touristische 
Erschließung 

S, N, P Neuntöter, 
Sperber-
gras- 
mücke, 
Kranich 
(Rast) 

RI3, VI1, AI2 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 
V.12.1 

52 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung (Be-
weidung mit Rin-
dern) 

S, N, P LRT 6510, 
Neuntöter, 
Sperber-
gras- 
mücke 

VI1 ja FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 

53 - Umsetzung von  
Maßnahmen ge-
mäß der Machbar-
keitsstudie für eine 
Verbesserung des 
Erhaltungszustan-
des der Kalkflach-
moore im FFH-
Gebiet Schaalsee 
(MV) 
- Schließung von 
Zuflussgräben aus 
w angrenzenden 
Flächen 
- Sicherung der 
gegenwärtigen 
Trophie-
Verhältnisse 

S, w§ LRT 3140 
< 1 ha 

AI4 ja FI1 AfBR S.5.2 

54 - Erhöhung der 
Fließgeschwindig-
keit im Oberlauf 
durch Anhebung 
des Wasser-
standes im Schaal-
see 
- Einbau von Stein-
packungen in das 
Gewässerbett zur 
Erhöhung der Strö-
mungsge-
schwindigkeit 

S, wE LRT 3260, 
Eisvogel 

RI2, AI4 ja FI14 AfBR, 
Wasser- 
und Bo-
den-
verband 
Boize-
Sude-
Schaale 

F.4.1 

55 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Schließung von 
Zuflussgräben aus 
der Schaalwiese 

S, N LRT 3140 
< 1 h 

VI1 ja FI4 
 

AfBR, 
Landwirt 

S.5.1 

56 - Umsetzung von  
Maßnahmen ge- 
mäß der Machbar-
keitsstudie für eine 
Verbesserung des 
Erhaltungszustan-
des der Kalkflach-
moore im FFH-
Gebiet Schaalsee 
(MV) 
- Schließung von 
Zuflussgräben  
- Sicherung der 
gegenwärtigen 
Trophie-
Verhältnisse 

S, wE LRT 3140 
< 1 ha 

AI4 ja FI1 AfBR, 
LUNG, 
Eigentü-
mer 

S.5.1 

57 - Anhebung des 
Wasserstandes 
durch Rückhaltung 
des Wassers im 
Moor, Umsetzung 
von Maßnahmen 
gemäß der Mach-
barkeitsstudie für 

S, P, W LRT 7210* AI4 ja FI1 AfBR, 
LUNG, 
Eigentü-
mer 

M.2.3 
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Ifd 
Nr. 

Beschreibung 
der Maßnahme 

Maß- 
nah-
men- 
typ 

Schutz- 
objekte 

Umsetz- 
ungs- 
instru-
ment 

Finanz- 
bedarf 

Finanzie- 
rungs- 
instru-
ment 

Umset- 
zung  
durch 

Dar- 
stel-
lung 
im  
GLRP 

eine Verbesserung 
des Erhaltungszu-
standes der Kalk-
flachmoore im FFH-
Gebiet „Schaalsee 
(MV)“ 
- Beseitigung der 
aufkommenden 
Gehölze bei De-
ckungsgrad >10 % 
(manuell) 

58 - Anhebung des 
Wasserstandes 
durch Rückhaltung 
des Wassers im 
Moor, Umsetzung 
von Maßnahmen 
gemäß der Mach-
barkeitsstudie für 
eine Verbesserung 
des Erhaltungszu-
standes der Kalk-
flachmoore im FFH-
Gebiet „Schaalsee 
(MV)“ 
- Beseitigung der 
aufkommenden 
Gehölze bei De-
ckungsgrad >10 % 
(manuell) 
- regelmäßige Mahd 
(1x jährlich im 
Aug./Sept.) 

S, P, W LRT 7230, 
Sumpf-
Glanzkraut 

AI4 ja FI1 AfBR, 
LUNG, 
Eigentü-
mer 

M.2.3 

59 - Beibehaltung der 
extensiven Grün-
landnutzung 
- Belassen und 
Förderung einzelner 
Gehölzgruppen 
- Anhebung des 
Wasserstandes 
durch Umsetzung 
der Maßnahmen 
des EU-Life-
Projektes „Feucht-
lebensraummana-
gement im Biosphä-
renreservat Schaal-
see“ 

S, P, N, 
wE 

Neuntöter, 
Raubwür-
ger, 
Sperber-
gras-
mücke, 
Wachtel-
könig,  

AI4, VI1 ja FI1, FI4 AfBR, 
Landwirt 

T.6.1 
V.12.1 

(Erläuterung: kursive Schrift = in Planung oder Umsetzung befindliche oder bereits umgesetzte Vorhaben) 
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II.4 Kosten und Finanzierung der Erhaltungs- und Wi ederherstel-
lungsmaßnahmen 

 

Im Zuge der Managementplanung werden (zwingende) Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnah-

men bestimmt, für deren Durchführung die Finanzierung gesichert sein muss. Neben der (keine zu-

sätzlichen Kosten verursachenden) Umsetzung der rechtlichen und teilweise administrativen Bestim-

mungen fallen Aufwendungen an, um z. B. Regelungen zu „Freiwilligen Vereinbarungen“ und zur Ge-

bietsbetreuung und Gebietsinformation wirksam werden zu lassen. Maßnahmen zur Information der 

Öffentlichkeit und zur Gebietsbetreuung zur Umsetzung der Regelungen des Managementplans sind 

finanzierungsfähig (vgl. Umsetzungsleitfaden). Die Kosten für die Erhaltungs- und Entwicklungsmaß-

nahmen werden in der Tabelle 27 grob eingeschätzt und können nicht immer aufgrund der nicht voll-

ständig abschätzbaren Rahmenbedingungen angegeben werden. 

 

Tabelle 27: Kostenschätzung und Angabe der Kostenar t für erforderliche Erhaltungs- und Wie-
derherstellungsmaßnahmen 

Finanzbedarf 
 

lfd. 
Nr. 

Beschrei-
bung der 
Maßnahme 

Art der 
Maßnah-
me  

Ortsbezeich-
nung/ Lage/ 
Teilfläche 

Schutzob-
jekte 

Projektum-
setzung 

Jährlich 

1 - Minimierung 
des Nährstoff-
eintrag-es durch 
Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung und Um-
wandlung von 
Acker in exten-
sives Grünland 

N Grünland in der 
Umgebung der 
Großen Seen 
(Schaalsee mit 
seinen Nebenseen 
Dutzower See, 
Bernstorfer See, 
Lassahner See, 
Techiner See, 
Borgsee), Ackerflä-
chen westlich 
Hakendorf 

LRT 3140 > 
1 ha 

ca. 500 €/ha für 
die Umwand-
lung von Acker 
in Grünland 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

3 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 
(Gehölzdeckung 
bei LRT 6510 
nicht > 10 %) 

P, N westlich Sandfeld 
(LRT-Nr. 078) 

LRT 6510, 
Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke 

- ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
17 ha) 

4 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

P, N westlich Kneese, 
Kneeser Niede-
rung, nord- und 
südwestlich von 
Sandfeld (LRT 104-
108) 

LRT 6210, 
Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke, Wach-
telkönig, Rohr-
dommel 

- ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 
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Finanzbedarf 
 

lfd. 
Nr. 

Beschrei-
bung der 
Maßnahme 

Art der 
Maßnah-
me  

Ortsbezeich-
nung/ Lage/ 
Teilfläche 

Schutzob-
jekte 

Projektum-
setzung 

Jährlich 

5 - Nährstoff-
entzug (Mahd) 

P Feuchtgrünland 
südlich Dutzow 

Bauchige Win-
delschnecke 

- ca. 500 €/ha 
für einschüri-
ge Mahd mit 
Mähgutent-
fernung 

6 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- langfristige 
Vergrößerung 
der Fläche durch 
Erweiterung der 
Nutzung auf 
angrenzende 
Flächen 

N nordwestlich Knee-
se (LRT-Nr. 079 – 
080) 

LRT 6510 - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
7,5 ha) 

8 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 

N Kneeser Niederung Wachtelkönig - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

9 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- Reduzierung 
der Besatzdichte 
bei Spätbewei-
dung 

N westlich Kneese, 
Kneeser Niederung 
(LRT-Nr. 082, 084) 

LRT 6510 - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
7 ha) 

10 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- Reduzierung 
der Besatzdichte 
bei Spätbewei-
dung 

N westlich Kneese  
(LRT-Nr. 081) 

LRT 6510 - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
0,3 ha) 

12 -Weiterführung 
der extensiven 
Grünlandbewirt-
schaftung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

N, P Kneeser Niederung Neuntöter, 
Raubwürger, 
Sperbergras-
mücke 

- ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

13 - Erhöhung 
Wasserstand 
durch Anstau 
hinsichtlich der 
Studie „Maß-
nahmen zur 
Verbesserung 
des Wasser-
haushaltes in 
der Niederung 
westlich Kneese 

S Kneeser Niederung Rotbauchunke, 
Große Moos-
jungfer, 
Kranich, 
Tüpfelsumpf-
huhn, 
Wachtelkönig 

 50.246 Euro 
über FöRiGef 
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Finanzbedarf 
 

lfd. 
Nr. 

Beschrei-
bung der 
Maßnahme 

Art der 
Maßnah-
me  

Ortsbezeich-
nung/ Lage/ 
Teilfläche 

Schutzob-
jekte 

Projektum-
setzung 

Jährlich 

14 - Aufnahme 
extensiver Grün-
landnutz-ung 
(Mahd ab 
15.07., keine 
Düngung, Spät-
beweidung in 
geringer Be-
satzdichte mög-
lich) 

N westlich Kneese  
(LRT-Nr. 083) 

LRT 6510 - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
0,5 ha) 

18 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 

N östlich des Dohlen 
(LRT-Nr. 085 – 
086) 

LRT 6510 - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
5 ha) 

19 -Verschluss von 
Drainagen 

S östlich des Dohlen 
(LRT 015, 032) 

LRT 3150 ca. 500 € je 
Drainage 

- 

20 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

N, P südwestlich des 
Dohlen 

Neuntöter und 
Raubwürger 

- ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

21 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 

N Grünland südwest-
lich des Dohlen  
(LRT-Nr. 087) 

LRT 6510 - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
0,7 ha) 

22 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, N Grünland südlich 
des Dohlen mit 
Kleingewässern  
(LRT-Nr. 047 – 
048) 

LRT 3150, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter, 
Raubwürger 

ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

23 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, N Grünland mit Klein-
gewässer (LRT-Nr. 
049) 

LRT 3150, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter, 
Raubwürger 

ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

25 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, N Grünland mit Klein-
gewässern östlich 
Hakendorf (LRT-
Nr. 051, 053 – 058) 

LRT 3150, 
Neuntöter 

ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

26 - Ackerexten- 
sivierung mittel-
fristig 
- Umwandlung 
des Ackerlandes 
in extensives 
Grünland lang-
fristig 

N Agrarlandschaft bei 
Hakendorf 

LRT 3150 ca. 500 €/ha für 
die Umwand-
lung von Acker 
in Grünland 

ca. 300 €/ha 
Flächenpacht 
ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 
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Finanzbedarf 
 

lfd. 
Nr. 

Beschrei-
bung der 
Maßnahme 

Art der 
Maßnah-
me  

Ortsbezeich-
nung/ Lage/ 
Teilfläche 

Schutzob-
jekte 

Projektum-
setzung 

Jährlich 

27 - Extensivierung 
der Grünland-
nutz-ung im 
Umfeld 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, N Grünland mit Klein-
gewässer nordöst-
lich Hakendorf  
(LRT-Nr. 050) 

LRT 3150 ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

29 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, N westlich Hakendorf 
(LRT-Nr. 059 – 
061, 063 – 064) 

LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter und 
Raubwürger 

ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

30 -Verschluss von 
Drainagen 

S westlich Hakendorf 
(LRT Nr. 062) 

LRT 3150 ca. 500 € je 
Drainage 

- 

31 -Verschluss von 
Drainagen 

S nordöstlich Kam-
penwerder (LRT 
Nr. 065-067) 

LRT 3150 ca. 500 € je 
Drainage 

- 

32 - Erhalt der 
Offenwasser-
flächen durch 
teilweise Entfer-
nung des Röh-
richts 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, P 
 
 

südwestlich Las-
sahn (LRT Nr. 068) 
 

LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke 
 

ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 600 €/ha 
für Entfernung 
des Röhrichts 
und Beräu-
mung des 
Mahdgutes 

33 -Verschluss von 
Drainagen 

S westlich im NSG 
„Techin“ (LRT Nr. 
069) 

LRT 3150 ca. 500 € je 
Drainage 

- 

35 - Aufnahme 
extensiver Grün-
landnutz-ung 
(Mahd ab 
15.07., keine 
Düngung, Spät-
beweidung in 
geringer Be-
satzdichte mög-
lich) 

N südlich im NSG 
„Techin“ (LRT-Nr. 
088 – 093) 

LRT 6510 - ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
2,3 ha) 

38 
 

- Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung einschließ-
lich der Ge-
büsch-strukturen 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, N südlich Techin  
(LRT-Nr. 70) 

LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter, 
Sperbergras-
mücke 

ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

39 - Gehölzkontrol-
le 
- regelmäßige 
Offenhaltung 
von Teilberei-
chen 

P Grünland südlich 
Techin 

Bauchige Win-
delschnecke-
Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke 

ca. 1600 €/ha ca. 400 €/ha 
für ¼ der 
Fläche 

40 - Gehölzkontrol-
le 
- regelmäßige 
Offenhaltung 
von Teilberei-
chen 

P schmale Grünland-
fläche südlich 
Techin 

Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke 

ca. 1600 €/ha ca. 400 €/ha 
für ¼ der 
Fläche 
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Finanzbedarf 
 

lfd. 
Nr. 

Beschrei-
bung der 
Maßnahme 

Art der 
Maßnah-
me  

Ortsbezeich-
nung/ Lage/ 
Teilfläche 

Schutzob-
jekte 

Projektum-
setzung 

Jährlich 

42 - Erhalt des 
Feuchtgrün-
landes und 
Röhrichts um 
das temporäre 
Kleingewässer 
durch Pflege 
(Mahd alle 2-3 
Jahre) 

P Grünland mit Klein-
gewässer im NSG 
„Strangen“ südlich 
des Grenzgrabens 

Bauchige Win-
delschnecke 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Neuntöter 
 

ca. 500 €/ha für 
einschürige 
Mahd mit Mäh-
gutentfern-ung 

- 

43 -Verschluss von 
Drainagen 

S Kleingewässer an 
der nördlichen 
Spitze des Kir-
chensees 

LRT 3150 ca. 500 € je 
Drainage 

- 

45 -Verschluss von 
Drainagen 

S Kleingewässer im 
NSG „Strangen“ 
(LRT Nr. 075) 

LRT 3150, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Gr. Moosjungfer 

ca. 500 € je 
Drainage 

- 

48 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung einschließ-
lich der Ge-
büsch-strukturen 
-Verschluss von 
Drainagen 

S, N Halbinsel südwest-
lich von Techin, 
Grünland (LRT-Nr. 
094) mit Kleinge-
wässer (LRT-Nr. 
072) 

LRT 3150, 
LRT 6510, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Kranich, 
Neuntöter 

ca. 500 € je 
Drainage 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
11 ha) 

51 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

N, P Grünland westlich 
Schaliß 

Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke, 
Kranich (Rast) 

- ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 

52 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnutz-
ung 
- Belassen und 
Förderung 
einzelner Ge-
hölzgruppen 

N, P Grünland südöst-
lich Schaliß (LRT-
Nr. 095) 

LRT 6510, 
Neuntöter, 
Sperbergras- 
mücke 

- ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung (ca. 
3 ha) 

53 - Schließung 
zufließender 
Gräben aus 
westlich angren-
zendem Grün-
land 

S Grünland w Kalk-
flachmoor 

LRT 3140 < 
1 ha 

ca. 1.000 € je 
Grabenver-
schluss 

- 

55 - Beibehaltung 
der extensiven 
Grünlandnut-
zung 
- Schließung 
zufließender 
Gräben aus der 
Schaalwiese  

S, N Grünland nördlich 
des Kalkflachmoo-
res 

LRT 3140 < 
1 ha 

ca. 1.000 € je 
Grabenver-
schluss 

ca. 260 €/ha 
für natur-
schutzgerech-
te Grünland-
nutzung 
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Finanzbedarf 
 

lfd. 
Nr. 

Beschrei-
bung der 
Maßnahme 

Art der 
Maßnah-
me  

Ortsbezeich-
nung/ Lage/ 
Teilfläche 

Schutzob-
jekte 

Projektum-
setzung 

Jährlich 

57 - Anhebung des 
Wasserstandes 
durch Rückhal-
tung des Was-
sers im Moor, 
Umsetzung von 
Maßnahmen 
gemäß der 
Machbarkeits-
studie für eine 
Verbesserung 
des Erhaltungs-
zu-standes der 
Kalkflachmoore 
im FFH-Gebiet 
„Schaalsee 
(MV)“ 
- Beseitigung 
der aufkommen-
den Gehölze bei 
Deckungsgrad 
>10 % (manuell) 

P, W Kalkflachmoor 
südöstlich Zarrentin 

LRT 7210* ca. 300.000 €  
für Flächenkauf, 
Planung und 
Umsetzung 
ca. 1600 €/ha 
für Entbuschung 
mit Motorsäge 
und Beräumung 
 

- 

58 - Anhebung des 
Wasserstandes 
durch Rückhal-
tung des Was-
sers im Moor, 
Umsetzung von 
Maßnahmen 
gemäß der 
Machbarkeits-
studie für eine 
Verbesserung 
des Erhaltungs-
zu-standes der 
Kalkflachmoore 
im FFH-Gebiet 
„Schaalsee 
(MV)“ 
- Beseitigung 
der aufkommen-
den Gehölze bei 
Deckungsgrad 
>10 % (manuell) 
- regelmäßige 
Mahd (1x jähr-
lich im 
Aug./Sept.) 

P, W Kalkflachmoor 
südöstlich Zarrentin 

LRT 7230, 
Sumpf-
Glanzkraut 

ca. 300.000 €  
für Flächenkauf, 
Planung und 
Umsetzung 
 

ca. 1.500 €  
(0,2 ha) für 
einschürige 
Mahd mit 
Mähgutent-
fernung 
 

ca. 800 € für 
Entbuschung 
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III. Anhang Dokumentation des Beteiligungs- und Abs timmungsver-
fahrens 
 

Die folgende Tabelle fasst die relevanten Stellungnahmen und Einwände der öffentlichen Veranstal-

tungen vom 18.02.2010, 24.06.2010 und 14.10.2010 zusammen und gibt die fachliche Bewertung und 

Berücksichtigung dieser im Managementplan wieder. Schriftliche Stellungnahmen mit Bezug auf ein-

zelne Kapitel des Managementplanes sind nicht bei den bearbeitenden Planungsbüros eingegangen. 
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Tabelle 28: Dokumentation des Beteiligungs- und Abs timmungsverfahrens 

Stellungnehmender/ 
Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungsnahme (Originaltext) Abwägungsergebnis Begründung der Abwägung 

Herr Neumann 
(Zweckverband Schaalsee) 
18.02.2010 

 Befürwortung der Erhaltungsmaßnahmen für die Rotbauch-
unke u. Bauchige Windelschnecke: Teil- bzw. gänzliche 
Auszäunung von Kleingewässer auf beweideten Grünlän-
dern in Zusammenhang mit einer geringen Besatzdichte 
zum Schutz ihrer Lebensräume 

Berücksichtigung im MaP Umsetzung der Auszäunung von Kleingewässern auf 
beweideten Grünland nahe Hakendorf 

Herren Neumann/ Ro-
sebrock/ Dr. Hinrichsen 
(Zweckverband Schaalsee/ 
Landwirt/ NUT) 
18.02.2010 

 Vorschlag zur Schaffung neuer Libellengewässer nördlich 
des Dohlen, mögliche Anstauung des Grenzgrabens zur 
Schaffung eine Offensumpf-Landschaft in die Planung ein-
beziehen, wobei die Belange des Herrn v. Bernstorff be-
rücksichtigt werden müssen 

Berücksichtigung im MaP Erhöhung des Wasserstandes südlich der Kneeser 
Bek (Feuchtgrünland) zur Vergrößerung und Stabilisie-
rung der Population der Bauchigen Windelschnecke 
Ansiedlung der Großen Moosjungfer und der Rot-
bauchunke durch Anstau/ Grabenverschluss hinsicht-
lich der Studie „Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserhaushaltes in der Niederung westlich Kneese“ 
(FöRiGeF-Projekt – Förderung der nachhaltigen Ent-
wicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen) 

Herren Neumann/ Ro-
sebrock/ Schulze/ Lehmann 
(Zweckverband Schaalsee/ 
Landwirt/ AGL Lassahn/ 
NUT) 
18.02.2010 

 Diskussion über die Anpflanzung neuer Sträucher u./od. 
Hecken als Rast- und Brutplatz der SPA-Zielarten östl. von 
Hakendorf (keine Brutmöglichkeiten vorhanden bei beste-
hendem guten Nahrungsangebot) 

Keine Berücksichtigung im 
MaP 

Grundsätzlich wird die Anpflanzung neuer Gehölze 
befürwortet, wobei die Auswahl von Weißdorn, Brom-
beere und Heckenrose aus Sicht der Landwirte als 
problematisch angesehen wird, da keine Dezimierung 
dieser Arten durch Verbiss erfolgt und somit eine un-
kontrollierte Ausbreitung dieser Arten erfolgt � Verbu-
schung 

Herren Neumann/ Schmahl 
(Zweckverband Schaalsee/ 
AfBR Schaalsee) 
18.02.2010 

 Diskussion über den Verlust des LRT 6510 bei Null-Nutzung 
in der Kernzone gesetzliche Vorgabe zur Ausschreibung von 
Kernzonen mit Null-Nutzung in Biosphärenreservaten zur 
Umsetzung der Naturschutzziele � Zielstellung der Null-
Nutzung besteht in der natürlichen Entwicklung von Nieder-
moor- und Waldflächen 

Berücksichtigung im MaP Schaffung von neuen LRT-Flächen des Typs 6510 
außerhalb der Kernzone, Umsetzung südlich im NSG 
„Techin“ durch Aufnahme extensiver Grünlandnutzung 
(Mahd, Spätbeweidung mit geringer Besatzdichte) 
möglich 

Herr Neumann 
(Zweckverband Schaalsee) 
18.02.2010 

 Befürwortung der Schaffung neuer Kleingewässern zu ei-
nem Verbundsystem mit bestehenden Gewässern als Le-
bensraum für Rotbauchunke, Kammmolch u. Bauchiger 
Windelschnecke in Bereichen ohne Binnenentwässerung, 
konkrete Beispiele möglicher Standorte sollten im weiteren 
Verlauf der Planung benannt und diskutiert werden 

Berücksichtigung im MaP Erhöhung des Wasserstandes südlich der Kneeser 
Bek (Feuchtgrünland) zur Vergrößerung und Stabilisie-
rung der Population der Bauchigen Windelschnecke, 
Ansiedlung der Großen Moosjungfer und der Rot-
bauchunke durch Anstau/ Grabenverschluss hinsicht-
lich der Studie „Maßnahmen zur Verbesserung des 
Wasserhaushaltes in der Niederung westlich Kneese“ 
(FöRiGeF-Projekt – Förderung der nachhaltigen Ent-
wicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen) 
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Stellungnehmender/ 
Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungsnahme (Originaltext) Abwägungsergebnis Begründung der Abwägung 

Herren Hoffmann/ Dr. Hane-
beck/ Neumann/ Bojdzinski/ 
Lehmann 
(Gem. Kneese/ BI/ Zweck-
verband Schaalsee/ AfBR 
Schaalsee/ NUT) 
18.02.2010 

 Diskussion um die Nutzung des Kolonnenweges durch die 
Kernzone des Dohlen als öffentlichen Wanderweg, Prüfung 
alternativer Wanderwege entlang des Dohlen in Nord-Süd-
Richtung, wobei die Belange des Herrn v. Bernstorff berück-
sichtigt werden müssen 
zusätzlich attraktive Alternativen für Touristen schaffen: 
möglich wäre die Schaffung eines Aussichtpunktes nördlich 
des Dohlen mit Blick auf den Niendorfer Binnensee 

Berücksichtigung im MaP in 
Form einer FFH-Vorprüfung 
der Wegevarianten am Doh-
len 

Prüfung notwendig, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen, insbesondere der genannten Arten nach Anhang 
I der EU-Vogelschutzrichtlinie (Kranich, Seeadler) 
ausschließen zu können, Begehung und Zustimmung 
der Alternativvariante mit dem Herrn Graf von Berns-
torff,  
 

Herren Hoffmann/ Lehmann 
(Gem. Kneese/ NUT) 
18.02.2010 

 Prüfung der FFH-Verträglichkeit einer Badestelle westlich 
des Dohlens (östl. Uferbereich des Niendorfer Binnensee) 
unter Berücksichtigung der SPA-Zielarten 
 

Keine Berücksichtigung im 
MaP 

FFH-Prüfung blieb aus, da der Niendorfer Binnensee 
der Verordnung über die Festsetzung von Natur-
schutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet 
von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung 
Biosphärenreservat Schaalsee vom 12. September 
1990 (Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik, Sonderdruck NR.1477 des Gesetzblattes, 
Berlin 1. Oktober 1990) unterliegt. 

Herren Hoffmann/ Lehmann 
(Gem. Kneese/ NUT) 
18.02.2010 

 Verträglichkeit einer Angelbootnutzung auf dem Dutzower 
See mit den vorhandenen SPA-Zielarten (v.a. in Bezug auf 
die sensiblen Bereich für Mauserstandorte eingehen) prüfen, 
unter Einbeziehung von Schonfristen und Schutzzonen 

Keine Berücksichtigung im 
MaP 

FFH-Prüfung blieb aus, da der Dutzower See der Ver-
ordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebie-
ten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler 
Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphären-
reservat Schaalsee vom 12. September 1990 (Ge-
setzblatt der Deutschen Demokratischen Republik, 
Sonderdruck NR.1477 des Gesetzblattes, Berlin 1. 
Oktober 1990) unterliegt 

Herr Stecker/ Frau Gebhard 
(LAV M/V/ AfBR Schaalsee) 
18.02.2010 

 Sind weitere Einschränkungen der Nutzung des Schaalsees 
für die Angelverbände zu erwarten? 

Berücksichtigung im MaP Die Angelerlaubnis in den eingerichteten Zonen wird in 
dem vorhandenen Maße bestehen bleiben 

Herr Hoffmann 
(Gem. Kneese) 
24.06.2010 

 Zusätzlich Wunsch nach einem Aussichtspunkt etwa in 
Höhe der Kneeser Bek nahe des Stauwehres. Der Punkt soll 
so nah am Wasser sein, dass man sich in den See stellen 
kann. Dieser Aussichtspunkt ist wichtiger, als der in Sand-
feld. Der Aussichtspunkt muss einer FFH-Vorprüfung durch 
das Büro unterzogen werden 

Keine Berücksichtigung im 
MaP 

Eine Zuwegung zum See in Kneese ist aus eigentums-
rechtlichen Gründen auf Grund des Gehölzstreifens 
und des Naturschutzgebietes auf schleswig-
holsteinischer Seite nicht möglich. Der Aussichtspunkt 
in Sandfeld wird vom Zweckverband "Schaalsee-
Landschaft" mitgetragen 

Herr Hoffmann 
(Gem. Kneese) 
24.06.2010 

 Möchte das Wanderweg am Dohlen (Kolonnenweg) und 
Alternativvariante umgesetzt werden 

Berücksichtigung im MaP in 
Form einer FFH-Vorprüfung 
beider Wegevarianten am 
Dohlen 

Prüfung notwendig, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen, insbesondere der genannten Arten nach Anhang 
I der EU-Vogelschutzrichtlinie (Kranich, Seeadler) 
ausschließen zu können 
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Stellungnehmender/ 
Datum 

Kapitel, 
Seite 

Stellungsnahme (Originaltext) Abwägungsergebnis Begründung der Abwägung 

Herr Dr. Hanebeck 
(BI Zarrentin) 
24.06.2010 

 Wunsch nach einem fahrradfähigen Ausbau der Alternativ-
variante und gleichzeitige Erhaltung des Kolonnenweges als 
Fußpfad 

Keine Berücksichtigung im 
MaP 

Erhaltung des Kolonnenweges als Fußpfad nicht mög-
lich, da nach Durchführung einer FFH-Vorprüfung 
erhebliche Beeinträchtigungen, insbesondere der 
genannten Arten nach Anhang I der EU-
Vogelschutzrichtlinie (Seeadler) nicht ausgeschlossen 
werden können 

Herr Gritzka-Bergmann 
(NABU) 
24.06.2010 

 Anregung: Erläuterungsschilder zur Verbotsproblematik 
aufstellen lassen. 
Frage nach Rückbau des Kolonnenweges? 

Keine Berücksichtigung im 
MaP 

Ein Rückbau des Kolonnenweges ist nicht geplant. Er 
soll zuwachsen. 
 

Herr Moog 
24.06.2010 

 Vorschlag: den Kolonnenweg jahreszeitlich öffnen oder 
absperren 

Keine Berücksichtigung im 
MaP 

Großer Aufwand für das Biosphärenreservat Schaal-
see, Kontrolle der Einhaltung der Sperrung personell 
nicht möglich 

Herr Lehmann 
(NUT) 
24.06.2010 

 Für beide Wegevarianten im Dohlenbereich ist eine FFH-
Vorprüfung notwendig. Ob eine FFH-Verträglichkeitsprüfung 
vorgenommen werden muss, hängt von dem Ergebnis der 
Vorprüfung ab. 

Berücksichtigung im MaP in 
Form einer FFH-Vorprüfung 
beider Wegevarianten 

Prüfung notwendig, um erhebliche Beeinträchtigun-
gen, insbesondere der genannten Arten nach Anhang 
I der EU-Vogelschutzrichtlinie (Kranich, Seeadler) 
ausschließen zu können 
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Anlagen zum Managementplan 

Für die Arten Fischotter, Rotbauchunke, Kammmolch, Steinbeißer, Schlammpeitzger, Große Moos-

jungfer und Bauchige Windelschnecke sowie für die Lebensraumtypen und die managementrelevan-

ten Vogelarten wurden seperate Fachbeiträge erarbeitet, die als Anlage des Managementplanes bei-

gefügt sind: 

(1) Kurzbericht über die Erfassung der LRT für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ 

(2) Kurzbericht Habitateinschätzung Fischotter 

(3) Kurzbericht Kartierung der Rotbauchunke 

(4) Kurzbericht Kartierung des Kammmolchs 

(5) Kurzbericht Elektrobefischung der Fischarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Steinbeißer 

und Schlammpeitzger) 

(6) Kurzbericht Kartierung der Großen Moosjungfer 

(7) Kurzbericht Kartierung der Bauchigen Windelschnecke 

(8) Kurzbericht Avifauna mit Zielarten der Brut- und Rastvögel. 

 

Die Ergebnisse der Untersuchungen (Abgrenzung der LRT und Habitatflächen der Arten nach Anhang 

II der FFH-Richtlinie und Arten nach Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie sowie derer Bewertungen) 

wurden im jeweiligen Kartenmaterial festgehalten und werden dem Auftraggeber zusätzlich im shape-

Format zur Verfügung gestellt. Des Weiteren wurden die Arten nach Anhang I der FFH-Richtlinie mit 

MVBIO 5.0 und die entsprechenden Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie mit DBMonArt erfasst. 

Diese wurden digital ebensfalls dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.  

 

Weitere Anlagen des Managementplanes umfassen folgende durchgeführte FFH-Vorprüfungen: 

(9)  FFH-Vorprüfung zum Wanderweg Schaliß – Techin für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ (DE 

2331-306) und das SPA-Gebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471) 

(10) FFH-Vorprüfung zur Alternativvariante des Wanderweges Schaliß – Techin für das FFH- Ge-

biet „Schaalsee (MV)“ (DE 2331-306) und das SPA-Gebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-

471) 

(11) FFH-Vorprüfung zum Wanderweg Bernstorf – Dutzow für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ 

(DE 2331-306) und das SPA-Gebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471) 

(12) FFH-Vorprüfung zur Alternativvariante des Wanderweges Bernstorf – Dutzow für das FFH-

Gebiet „Schaalsee (MV)“ (DE 2331-306) und das SPA-Gebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 

2331-471) 

(13) FFH-Vorprüfung zum Bootsverkehr auf dem Schaalsee für das FFH-Gebiet „Schaalsee (MV)“ 

(DE 2331-306) und das SPA-Gebiet „Schaalsee-Landschaft“ (DE 2331-471). 

 

Die im Rahmen der Managementplanung durchgeführten öffentlichen Veranstaltungen wurden proto-

kolliert und sind dem Managementplan angefügt. Die Protokolle beinhalten folgende Veranstaltungen: 

(14) Protokoll der Auftaktveranstaltung TÖB vom 06.05.2009, Teil 1 
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(15) Protokoll der Auftaktveranstaltung vom 06.05.2009, Teil 2 

(16) Protokoll der Öffentlichkeitsveranstaltung vom 25.11.2009 

(17) Protokoll der Arbeitsgruppensitzungen vom 18.02.2010, Maßnahmenkonzeption 

(18) Protokoll der Arbeitsgruppensitzungen vom 24.06.2010, erste Ergebnisse der Maßnahmen-

planung und –umsetzung Teil 1 

(19) Protokoll der Arbeitsgruppensitzungen vom 14.10.2010, erste Ergebnisse der Maßnahmen-

planung und –umsetzung Teil 2 

(20) Protokoll der Abschlussveranstaltung vom 10.03.2011. 

 

Neben den öffentlichen Veranstaltungen wurden zusätzlich weitere Arbeitskreissitzungen der beteilig-

ten Büros am 08.02.2010, am 24.02.2010, am 20.09.2010 sowie am 24.11.2010 abgehalten. 

 

 

IV. Karten 
 

t
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